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St.M. XI B - 194 a/44.

Prag, den 28. November 1944.

Vermerk:

Der angeschlossene Vorgang kann als erledigt zu den

Akten genommen werden.

Bes1
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21. Juni 1944.

St.M. XI B - 194/44.

M

IA

.1944

1.)

An

r dnrn

Generalmajor der Polizei Montua,

Polizeipräsident in Posen,

Posen.

Brigadeführer !

Leider ist es nicht möglich, Jhrer Bitte zu entsprechen

und die erbetenen Gegenstände aus den Beständen des Ein-

satzstabes II freizugeben. Bestimmungsgemäss können die

Bestände des Einsatzstabes nur für die Ausstattung von

Bombengeschädigten Verwendung finden. Es schweben derzeit

Verhandlungen, dass ein bestimmtes Kontingent aus den

Beständen abgezweigt und dem Reichsführer-# zur Verfügung

gestellt wird. Vielleicht ist es Jhnen möglich, über das

Hauptamt Ordnungspolizei Jhre Wünsche aus diesem Kontin-

gent zu befriedigen.

Heil

etH

Jhr

4-Standartenführer.

2.)

Wv.nach Abgang bei dem Unterzeichner.



Der Polizeipräsident
6
Posen, den 9. Juni
1944
in Posen
inlsteramt
11. JUN! 1944
Sehr geehrter Herr Ministerialrat!
Ich habe im März 44 vom Einsatzstab II verschiedene Einrich=
Jeman
tungsgegenstände für meine Behörde kaufen lassen. Es handelt sich
in der Hauptsache um Läufer, einige Teppiche und Wirtschaftsge=
brauchsgegenstände. Ich brauche diese Sachen dringend zur Einrich=
nio 
tung von Quartieren für Schutzpolizei- und Verwaltungsoffiziere,
vor allem aber zur Ausstattung unseres Polizeikrankenhauses.
mit ded
Laut beiliegendem Schreiben soll es nun nicht mehr möglich
sein, die Sachen meiner Behörde auszuliefern. Ich möchte Sie daher
herzlichst bitten, beim Herrn Minister eine Ausnahmegenehmigung
he
für mich zu erwirken. Vielleidht läßt sich das bei einem ehemaligen
Angehörigen des Protektorats doch ermöglichen. Ich wüßte sonst
 ce
wirklich nicht, wie ich die bereits hergerichteten Räume ausstatten
soll. Für eine recht baldige Nachricht wäre ich dankbar.
Mit kameradschaftlichen Grüßen und
hal
?hy
Heil Hitler!
Ihr sehý ergebener
St..X 3-194/44
www
iBrigadeführer und
T/0127 St — 7113544
1
.D
Generalmajor der Polizei



Deutsches Staatsministerium
 T
Prag IV, den 31.5.44
für Böhmen und Mähren
Fernsprecher: Prag 093
Einsatzstab II
094
An den
Polizcipräsidenten
Nr.
z.Hd,v.Herrn Polizeirat Plötz
Es wird gebeten, dieses Geschäftszeichen und den
P o s e n - Warthegau
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
Konten der Oberkasse:
Wilhelmplatz 17/18
Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto bei
der Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag.
N e/Ki
In Erledigung Ihres Schreibens vom 23.5.44 teile ich Ihnen mit,daß
ich nicht umhin kann, auf dem in meinem Schreiben vom 18.5.44 ge-
äusserten Standpunkt zu verharren. Die Auslieferung von Waren aller
Art ist tatsächlich nur an Bombengeschädigte möglich, die ihren Wohn-
sitz im Protektorat haben und ich kann beim besten Willen in Ihrem
Fall keine Ausnahme machen.
Bezüglich der bei der Überweisung vom 24.5.44 gekürzten 49.-RM/für
eine Ottomane und 9 Stühle wiederhole ich, daß diese Möbelstücke
seinerzeit ordnungsgemäß verladen wurden. Ich kann deshalb einen
Abzug nicht anerkennen und bitte um Überweisung des Differenzbetra-
ges von 49.-RM. Ihre Ersatzansprüche wollen Sie bei der Bahn oder
bei Ihrem Spediteur geltend machen.
Wenere
Auftrage
It Poren fim 3.6.44
ferm Ganae
Regierungsoberinspektor
M fir hamnie Pg
455



Ludau, den22.
Juli 1944.
Bohnstedt
Ministe
Rechtsanwalt und Notar
Jugelassen beim Landgericht Cottbus
Dr. Kersting
Einga 25. JUU 1344
Rechtsanwalt
An den
Zugelassen beim Landgericht Cottbus
Lucau (Niederlausiz)
3
Herrn Reichsminister
Fernsprecher 260
Jo
Posschedt-Konto: Berlin Nr. 5449
AS
Prag
64SS
Mitgl. des NGRB.
-
IAEAEEEE
*
Reichsprotektorat
Zu dortigen Aktenzeichen
St. M. XI B - 190a/44.
Betr.: Schiedsverfahren Coburg - Kohary• Ae
Brief vom 23. Juni 1944.
Herr' Reichsminister t les 1
Ich bestätige gehorsamst dankend Ihre Bescheidung meiner
Eingabe in Sachen Dr. Anders - Schiedskommissiohsverfahren
Coburg - Kohary aus l939. Ich erlaube mir folgendes dazu
auszuführen.
Mtaee
Daß die hohe Dienststelle des Herrn Reichsministers die Be=
gutachtung der Tätigkeit des Herrn Dr. Anders aus l939 gegen²
über einer Privatperson aus grundsätzlichen Erwägungen ab=
lehnt, ist mir verständlich. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck,
daß diese Stellungnahme, wenn erforderlich, einer Behörde
gegenüber, falls diese mit einer sblchen Anfrage an den Herrn
Reichsminister heran treten sollte, dann gütigst erteilt wird.
Was die weitere Begrühdung anbetrifft, daß sich bereits Justiz=
behörden mit der Klarstellung dieser Tätigkeit des Herrn Dr.
Anders im tschechischen Schiedsverfahren klärend beschäftigt
hätten, so nuß da ein Irrtum obwalten. Im Strafverfahren gegen
Wilke u.a. vor dem Landgericht Berlin war die Erörterung die=
ser Tätigkeit ind des dazu gehörenden Tatsachenkomplexes,
welche Dr. Anders beantragt hatte, von jeder Erörterung und
Beweisführung ausgeschlossen. Das Gleiche trifft auf das vor=
ausgegangene Parteigerichtsverfahren vor dem Gaugericht Berlin
zu. ( s. Feststellungen im Gaugerichtsbeschluß und Urteil der
11. Strafkammer). Dr. Anders ist in beiden Verfahren nicht mit
einem Worte zu dieser seiner Tätigleit in Prag fir Prinz
St.M.√B-190/44
Coburg
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nommen worden ist. Er hat versucht, vor der 11. Strafse@ T@
kammer Herrn Oberlardesgerichtspräsident Bürkle mittelsaßß
Parteiladung als Zeugen an Gerichtsstelle zu stellen.
DerIselbe war jedoch dienstlich am Erscheinen verhindert.
CB03
Aber auch in den Parteigerichtsverfahren gegen die Reichs=
amtsleiter Cnyrim und Reichshauptstellenleiter Dr. Wittig,
welche sich wegen ganz anders gearteter Vorwiirfe zu ver=
antworten hatten, die mit der Sache Coburg - Kohary
650E 0 0
Schiedsverfahren nichts zu tun hatten, ist Dr. Anders
zu den Prager Verfahren bezw. seiner Tätigkeit nicht
gehört worden. Dassälbe hat auch in diesen beiden Partei=
gerichtsverfahren keinerlei Erörterungg geschweige.Klar=
stellung gefunden. Bisher ist Herr Dr. Anders auch nicht
seitens der Generalstaatsanwaltschaft des Iandgerichts
Berlin auf seine nunmehr ein Jahr zurtick liegende Eingabe
vom 5. bezw. 9. August 1943, ihn zum Prager Verfahren zu
hören, gehört worden. Das steht auch nicht mehr zu erwarten.
Umso mehr mußte bei der tatsüichlichen Nichterörterung die=
ses Prager Schiedsverfahrens und der Tätigkeit des Herrn
Dr. Anders im Rahmen desselben vor irgend einer Justizbe=
hörde, sei es des Parteigerichtes oder des ordentlichen
Gerichtes, die Feststellung im Beschlusse des Obersten
Parteigerichts in Sachen Dr. Arders überraschen, " daß
sich im Zuge eines anderen Parteigerichtsverfahrens er=
geben habe, daß Dr. Anders es versucht habe, unter Aus=
nutzung einer politischen Konstellation eine : zweifelhafte
Erbforderung zu seinem Vorteile, durch Vergleich einzu=
bringen" . Es müß daher ungeklärt bleiben, welchen In=
formationen das Oberste Parteigericht diese durchaus
irrige Auffassung verdankt. Als gerichtliche Klärung oder
Feststellung nach erfolgter Befassung irgend einer Justiz=
behörde mit dieser Kgärung kann diese objektiv unzutreffen=
de, das Prager Sehiedsverfahren zutiefst angehende Fest=
stellung des Obersten Tarteigerichts keinesfalls gewertet
werden. Sollte diese Auffassung:des Herrn Reichsministers,
wie das aus meiner Bescheidung hervorgeht, durch eine Un=
klarheit in meiner Eingabe bedingt sein, so bitte ich ge=
horsamst, diese Unklarheit hiermit richtig stellen zu dürfen.
Ich
14844
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Ich bedaure sehr, daß sich aug dieser Auffassung her=

aus der Herr Reichsminister nicht hat entschließen

können, den Obmann des angegriffenen Verfahrens, Herrn

Oberlandesgerichtspräsidenten Bürkle, méine Eingabe we=

nigstens zur Kenntnisnahme vorzulegen, und bitte dieses

pein!

vielleicht noch zu erwägen, ohne daß derselbe hierzu

Stellung nimmt. Ich verstehe für diesen Fall durchaus,

daß auch er aus grundsätzlichen Erwägungen diese Stellung=

nahme mir als Privatperson gegenüber ablehnt.

Herr Dr. Anders ist der Überzeugung, daß die Entscheidung

des Herrn Reichsministers in keinem Falle und in keinem

Punkte im Gegensatz zu der früher ihm gegenüber erklärten

Anerkennung seiner Prager Tätigkeit für eine gerechte und

im öffentlichen Intereßse liegenden Tätigkeit treten will.

Ich danke dem Herrn Reichsminister für die Aufmerksamykeit,

welche meiner Eingabe zuteil geworden ist.

HeilHitler !

mm

Rechtsanwalt.

Deutsehes Staas

Sinisterium

Abt. Justiz

am 31. VII. 1944

desond iriescr.

eingegangen

/

201
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23. Juni 1944.
St.M. XI B - 190a/44.
M
Schiedsverfahren Coburg - Kohary.
ne tiioerion
(.S
Dort. Schreiben vom 3.6.d.Js. - ohne Zeichen an den Herrn
S\iI staatsminister.d.os mov galzov troh sib lus
Bintand TUS rE
A
to.
otain
VI. 1944
4
1.)
An Herrn
AEI UL 
DA
Rechtsanwalt und Notar Bohnstedt,
AMULeS
ddckau (Niederlausitz).
1*0Mi*2rlah
tdoost rerriinnedmiuteredo-
-Aprdo nebrsdsterAus grundgätrlighen Fryägunger giebt gich der Herr
Angelegenheit Erklärungen irgendwelcher Art abzugeben,
zumal nach Ihren Ausführungen der Fall Gegenstand ge-
MM
richtlicher und parteigerichtlicher Verfahren gewesen
ist. Es iot deahalb auch davon abgesehen worden, den
Vorsitzenden des seinerzeitigen Schiedsgerichts, Ober-
landesgerichtspräsidenten Bürkle, dienstaufsichtlich
.reidPitedeEbAnselegenheit zu befassen.
Heil Hitler!
2
mUs nosbefa(.A
inisterialrat.
Noüs dotU
aetmsietainiM aeb tedo
müi enwireteinimatsste nedoatued aeb
ndM bn nerdöE
 mU s
e e i d nd tenfeiedainiM mendütnetebnsta-t
3819
87
aai
NO
SACUT
W'HAN



7a
53. 10t Jatt
.44\80Er - 4 1X .1.38
M
1944
vaerol - gzvdos aeadalrevabsido
2.)
Durchschrift an
Herrn Krieser
.st.b.a.E mov nodiezdo trod
C
auf die dort. Vorlage vom 20.6.d.Js. - Zeichen II/2 -
AerV
N
nistera.t
19. JULI 1944
50 Leitabsdnitt Proy
favl.
botendod reton bna dlaw
8156
29. JUN. 1944
ad tevfzeboty
3.) G.R. mit 5 Anlagen
i.
0:
Hhtenzeiden:
4-Obersturmbannführer Jacobi
reH zob do unter Bezugnahme auf den Inhalt des vorstehenden Schrei-
negigßfdoasls s bens und der Anlagen zur Kenntnis übersandt.
medeguadn t redofowbnogi nognzla dledhegefegg
Robfr
-g breteng et b ngndtan met don fas
necsves aezdelney redoiftdolveslettaq baa vedolftdol
neb nebzow nedenegda novnd doue diareeb tel en tel
redo stdolregabetdot ne itloszonlee eab eierele
J
dolfdotelutanal elazi netnebtelxcatdolaogeebel
.neeesled us *tednesp_Standartenführer.
KTOI
a
4.)
Alsdann zum Vorgang.
P
Urschriftlich zurück
an den
Chef des Ministeramtes
des Deutschen Staatsministeriums für
Böhmen und Mähren
27. JUNI 1944
-Standartenführer Ministerialrat Dr. G i e s
9523
Prag.
pihs
1.0.
14342
4itia
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Prag, den 2o. Juni 1944.

II/2 - 3410

Ministeramt

Elng.:

20. JUNI1044

An

den Chef des Ministeramts

im

Hause.

Betrifft: Schiedsverfahren Coburg - Kohary.

Anlage: Die dortigen Vorgänge.

Der langatmigen und verworrenen Eingabe des Rechtsan-

walts Bohnstedt ist zu entnehmen, dass Dr. A n d e r s im Jahre 1941

vom Landgericht Berlin wegen Nötigung in Tateinheit mit Anstiftung zur

Rechtsbeugung zu 3 Jahren 6 Monaten Zuchthaus verurteilt worden ist,

die er bis auf 8 Monate verbüsst hat. Ferner haben offenbar mehrere

Parteigerichtsverfahren gegen Dr. Anders geschwebt, von denen eines im

April 1943 durch Beschluss des Obersten Parteigerichts zu seinem Nach-

teil entschieden ist. Dr. Anders erstrebt nunmehr eine "Klarstellung"

seiner Tätigkeit in der Sache Coburg - Kohary durch Herrn Staatsmini-

ster. Abgesehen von der Ungewöhnlichkeit dieses Verlangens ist in keiner

Weise zu übersehen, zu welchem Zweck und welchen Stellen gegenüber Dr.

Anders die Äusserung des Herrn Staatsministers zu verwerten gedenkt und

ob diese Äusserung nicht in Widerspruch zu gerichtlichen und parteige-

richtlichen Entscheidungen treten würde. Ich schlage vor, an Rechtsan-

walt Bohnstedt etwa folgendes - zweckmässig von Ihnen zu zeichnendes -

Schreiben zu richten:

"Aus grundsätzlichen Erwägungen sieht sich Herr Staats-

minister Frank nicht in der Lage, in der Angelegenheit des Dr. Anders

Erklärungen irgendwelcher Art abzugeben, zumal nach Ihren Ausführungen

der Fall Gegenstand gerichtlicher und parteigerichtlicher Verfahren ge-

wesen ist. Es ist deshalb auch davon abgesehen worden, den Vorsitzenden

des seinerzeitigen Schiedsgerichts, Oberlandesgerichtspräsidenten Bürkle,

dienstaufsichtlich mit Ihrer Eingabe zu befassen."

gez. Krieser

Beglaubigt:

für

Be

ngestellte.

St. M$x1 B-190a/4

DE

samamas

Aamilei

67



Bohnstedt
Rechtsanwalt und Notar
Zugelassen beim Landgericht Cottbus
Ministerarfuckau, den 3. Juni 1944.
Dr. Kersting
Rechtsanwalt
Eipg:
6'
Zugelassen beim Landgericht Cottbus
Luckau (Niederlausitz)
An
Fernsprecher 260
den Herrn Reichsminister K.H. F r a n k
S.s. Obergruppenführerisse
SR
E
Migl. des NSRB.
Prag
leo 
Reichsprotektorat
srie de ice eid pae
o
Betr.: Schiedsverfahren Coburg aus l939.
ching
Herr Reichsminister !
a
In Vollmacht des Herrn Dr. Eberhard Anders in Berlin -
78y 6. 4Charlottenburg, Kaiserdamm 7, erlaube ich mir das folgende Ge=
such vorzulegen mit der ergebenen Bitte um Prüfung und gütige
Betscheidung.
WEMy
1. Herr Anders hat in Vollmacht der Herzoginwzu Sëhlewswig -
Holstein und des Prinzen Coburg - Kohary im Jahre l9z9 vor dem
Herrn Reichsminister als Staatsšekretär des Protektorates Böhmen
und Mähren Entschädigungsanwsprüche'gegen die Protektoratsregierung
vertreten. Sie sind am 16.9.l939 durch einen Vergleich vor der vom
Herrn Rei■hšprotektor verordneten Schiédskommission unter Leitung
tes Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten Bürkle - Prag erledigt
worden. Neuzehn Monate nach Abschluß dieser dem Prinzen Coburg -
Kohary so erfolgreichen Rätigkeit des Dr. Anders hat Prinz Coburg
es für geboten erdchtet; Herrn Anders, 'die Herzogin und eine Reihe:
anderer herzb■äicher Vertreter pp- der Erpressung und Rechtsbeugung
in einem l938 stattgehabten Schiedsverfahren der Herzogin gegen ihn
vor dem Gausozialamt zu bezichtigen. Nachdem er mit diesen Anwirfen
von der Kanzlei des Führers, Reichsleiter Bouhler, sodann dem
Chef der Geh. Staatspolizei SS - Obergruppenführer Hetdrich und
anderen Perteistellen Zurüickweisung erfahrenihatte, gelang es ihm
194o über den Vertreter des Reichsschatzmeisters éine diesbezgl.
Strafverfolgung in Gang zu setzen.' Im Zuge dieses Strafverfahrens
ist Herr Anders wegen Nötigung in Tateinheit mit Anstiftung zur
Rechtsbeugung am 17.11.1941 zu einer längeren Freiheitssetrafe ver=
urteiltworden. Die Anstiftung wurde erblickt in seinem Plaidoyers,
Klageschriften,
St.M.-190/44
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Klageschriften, Fragenausarbeitungen, Anträgen auf Sicher=

stellung von Akten und Urkunden an die Geheime Staatspoli=

zei Leitstelle Wien. Der Vorwurf einer unlauteren Beein=

flussung von Schiedsrichtgrn, die Dr. Anders persönlich zu=

meist garnicht.kannte, also durch Versprechen oder Gewähren

von Geld oder Vorteilen ist nicht-erhoben worden. Herr Anders

ist in diesem Verfahren von dem Führer des Gaues Berlin des

NS- Rechtswahrerbundes Justizrat Dr. Staege verteidigt worden,

der seine Freisprechung wegen erwiesener Unschuld beantragte.

Sein Mitverteidiger Professor Dr. Friedrich Grimm, Berlin W

35, Großadmiral von Koester Ufer 61, welcherzugleich den

gleichfalls vegen Rechtsbeugung als Schiedsrichter verurteilten

Staatsanwalt Àdami verteidigte, hat in umfassenden Sehriften

den Nachweis geführt, daß das Strafurteil in mehr als 3oo

Feststellungen objektiv unzutreffende_ getroffen hat, daß es

"der Aufhebung bedarf. Er hat darüber hinaus den Nachweis ge=

führt, daß die gesamte Aktion deš Prinzen Coburg gegen Dr.

Anders lediglich inszeniert worden ist, um der l94o anlau=

fenden Nachprüfung der Erbschaftsbehandlung in der Slowakai

B4

zu begegnen, von,welcher nach den Ermittlungen der Geheimen.

Staatspolizei Prag er und seine früheren Bevollmächtigten

sich nichts Gutes versprachen. Die gesamte Handlungsweise

des Prinzen Coburg hat Dr. Anders in einer eingehenden An Ein=

gabe an der Herrn General-Staatsanwalt beim Landgericht Berlin

zur Sache 1 P. Js. 4o7. 42 g gegen Prinz Coburg u.a. vom 5.

August l943 i niedergelegt. Ich _bitte den Herrn Reichsminister

diese zu erfordern, ebenso die Ermittlungsakten des General=

staatsanwalts beim Landgericht Berlin gegen Prinz Coburg u.a.

wegen fortgesetzter Devisenverbrechen, Meineides etc. Ea./1.

St. 1o/43 g und 1. P. Js. 4o7/42 g. Die Zusammenhänge des Kampfes

des Prinzen Coburg und seiner Sachwalter gegen Dr. Anders, dessen

Vertretung im Protektorat.Böhmen und Mähren ër in gerade diesem

später von ihm angefochtenen Schiedsverfahren erschlich, dessen

unendlich viele Arbeit er zunächst zwei Jahre zu'seinem größten

Nutzen im Rrotektorat in Anspruch nahm, mit dem csl. Wiedergut=

machungsverfahren in der Slowakei und der Auswertung der Er=

mittlungen degr Geheimen Staatspolizei Prag in Sachen Coburg

aus Mai/Juni l939 und džer Verhinderung dieser im Reichsinteresse

liegenden Feststelhungen zur Rückführuig deutschen Beitzes in die=

se Hand, weiter der Klarstellung'des in den Prager polizeilichen

14839
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Ermittlungen von Dr. Anders in Auftrage der Geheimen Staats=

polizei Prag aufgedeckten_zweiten Verkaufes der Coburgschen

Erbmasse an die Tscheehen um 45,6 Millionen Kc vom 21.1.1934,

ist in diesen Eingaben nachgewiesen. Es genügt, den Herrn Reichs=

minister darüber aufzüklären, daß im Strafverfahren gegen Dr.

Anders Prinz Coburg beschworen hat, diesen Doppelverkauf des

Erbes um 45,6 Millionen kc nicht zu kennen, während die Er=

mittlungen der Geheimen Staatspolizei Prag durch das ein=

hellige Geständnis aller tschechischen Beeamten des Boden=

amtes, diesen Vertrag mit Prinz Coburg l934 geschlossen zu

haben, über den Verbleib des GYeldes jedoch nichts zu wissen,

ergeben haben, daß Prz. Coburg unter Eid die Unwahrheit be=

kundete.- Im Strafverfahren wegen Anstiftung zur Rechtsbeugung

gegen Dr. Anders ist das amtliche Schiedsverfahren im Protektorat

Böhmen und Mähren aus l939 nicht Gegenstand einer Beweisauf=

nahme gewesen; bezüglich dieses Vergfahrens, in welchem er

die Vertretung des Dr. Anders für sich gewannm,hatte Prinz

Coburg keine Beschwerden gegen die Arbeit des Dr. Anders, da

ihm durch dieselbe je größter Nutzen erwachsen war. Er hat

auf die Frage.des Dr. Anders, wie er die Tatsachen verein=

baren wolle, l938 von Dr. Anders"genötigty worden zu sein,

1939 - 4o seine umfassende Vertretung in Anspruch genommen

zu haben, um nach Verschaffung eines finanziellen Gewinnes

vom 23,5 Millionen Kc und 63,5 Mill. Kc ( Regreßforderung

gegen ihn seites der csl. Protekt. Reg. ), seinen Vertreter

zu diffamieren, vor der Strafkammer dahin erklärt: " er habe

eigentlich schon l938 das Schiedsverfahren vor dem Gausozial=

amt anfechten wollen, habe sich aber gesagt, erst solle Dr.

Anders nun einmal zu seinem Nutzen arbeiten; die Anfechtung

käme später auch noch zurecht. Demgemäß habe er gehandelt."

Diese Handlungsweise Prinz Coburgs ist niedergelegt in den

Denkschriften des Dr. Anders an die Kanzlei des Führers,

Reichsleiter Bouhler, vom 4.4.l94o und 31.3.1941. Auf diese

darf ich mich beziehen; schließlich beziehe ich mich auf die

Broschüre " Der Fall Herzogin", verfaßt von Professor Dr.

Friedrich Grimm M.D.R. Berlin W 35 Großadmiral vön Koester

Ufer 61, von dem ich sie nach Ermessen anzufordern bitte.

"Der von Dr. Anders um seine Ehre geführte Kampf gegen das

Strafurteil

c1
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Strafurteil ist nicht der Anlaß dieser Eingabe an den

Herrn Reichsminister, da das Schiedsverfahren vor dem

.Herrn Reichsprotektor aus l939 selbstverständlich in

keinem Punkte Anlaß,zu irgend einer strafrechtlichen Be=

anstandung des Handelns des Dr. Anders hat geben können.

Umso erstaunlicher mußte es sein, daß vor etwa

éinem Jahre - April 1943 - dieses Schiedsverfahren von

dem Herrn Reichsprotektor aus l939 seitens des Parteige=

richts einer Kritik unterfiel, gegen die Herr Anders

alsbald nachdrücklichst Widerspruch erhoben hat, nicht

nur in seinem Interesse, aondern Aller mit diesem Ver=

fahren befaßt gewesenen Personen. Obwohl die gesamte Tä=

tigkeit des Dr. Anders im Protektoratsschiedsverfahren

von jeder Diseussion im Strafverfahren gegen ihn entgegen

allen seinen Anträgen und Bemühungen ausgeschlossen war,

obwohl er in einem Parteigerichtsverfahren überhaupt nicht

vernommen worden ist, fand sich in dem Beschlusse des

Obersten Parteigerichts gegen ihn aus April l943 die Fest=

stellung:

" Die Strafe gegen Dr. Anders habe eine Ver=

schärfung erfahren müssen, da in einem anderen Parteige=

S

richtsverfahren es sich herausgestellt habe, daß Dr. An=

dérs l939 auch in einem anderen Komplexe die politischen

Verhältnisse zu seinem Vorteil ausgenützt habe, indem er

im Protektorat Böhmen und Mähren eine "zweifelhafte"_ Bor=

derung durch eine Schiedslösung einbrachte und sich da=

durch ein großes Honorar verschaffte."

Dieser Parteigerichtsbeschluß wurde auch dem Ge=

neralstaatsanwalt Berlin zu den alten Strafakten gegen

Dr. Anders 1 P.K. M. S.13/41 g eingereicht.

Es kann dahin gestellt bleiben, ob innerhalb des

Parteigerichtsverfahrens gegen den Antsleiter Dr. Wittig

derartige Kritiken zu dem Prager Verfahren von irgendwelcher

Seite vorgebracht wurden; sie sind jedenfalls, ohne auch

nur Dr. Anders zu hören, in ein Parteigerichtsverfahren

gegen ihn übernommen worden und zwar strafschärfend._ Dr.

Anders hatte mit einer sehr eingehenden Eingabe vom 9.8.

1943 an den Herrn Generalstaatsanwalt beim Landgericht

Berlin
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Berlin zu den Akten 1. PK. Ms. 13/41. g· gegen Wilke u.a.

zu dem gesamten Protektoratsschiedsverfahren unter Hin=

weis auf diese Irreführung des Obersten Parteigerichtes

und die hierauf basierende Feststellung Stellung genommen

und gebeten, diese Eingabe auch den Herrn Reichsminister

der Justiz persönlich vorzulegen, da nicht nur  er daran

interessiert sei, sondern auch hohe richterliche Beamte,

so Oberlandes-Geriehtspräsident Bürkle und Landgerichts-

direktor Töpert. Dieser Bitte hat der Herr Generalstaats=

anwalt antsprochen. Dr. Anders bat in dieser Eingabe, ge=

gebenenfalls sich durch eine Rückfrage beim Herrn Reichs=

minister K.H. Frank und Oberlandesgerichtspräsident Brürkle

Gewißheit zu verschaffen, ob seine Angaben restlos zutreffen.

Er sandte weiter Abschrift seiner Eingabe seinen Verteidi=

ger Prof. Dr. Grimm, welcher ihm schrieb, es sei ihm unbe=

nommen, in würdiger Weise gegen die Feststellung des Obersten

Parteigerichts zu seiner Prager Tätigkeit mit der Bitte um

Klarstellung Einspruch zu erheben. Herr Anders hat seit

August l943 bis heute keine Partei - oder Amtsstelle mit

diesbezgl. Anträgen belästigt, weil er annahm, daß seiner

Bitte an den Herrn Generalstaatsanwalt Berlin vom 9.8.43

entsprochen war, die maßgebenden Herren zu hören.

2.) Herr Anders muß aber nunmehr nach Ablauf fast

eines Jahres - so schwer es ihm ankommt, die sicherlich im

Kriegsinteresse dringendst benötigte Zeit des Herrn Reichs=

ministers zur Kenntnisnahme zu erbitten - sich direkt an

den Herrn Reichsminister und Herrn Oberlandesgerichtspräsi=

dent Bürkle wenden. Er hat 15 Jahre seines Lebens diesem

Deutschen Interessen Kampfe gegen tschechische Willkir und

Ausplünderung gegen Gësetz und Recht verübt, hingegeben und

dies im Rahmen seines Berufes, vøn dan er ja schließlich

lebte. Er hat im Protektorate seiftens aller Stellen mit

denen und für welche er in der Sache Caburg - Kohary zu

arbeiten hatte, größte Anerkennung in Wort und Schrift er=

fahren, ebenso seitens der Kanzlei des Führers und des

Herzogs
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, Herzogs Karl Eduard von Sachsen - Coburg und Gotha als

Chef des Hauses Coburg. Insbesondere hat Dr. Anders

tief beeindruckt, in wie eindeutiger Form der Herr Reichs=

minister in seinem Schreiben an Dr. Anders vom Dezember

1939 ihm bestätigten, " daß durch seine Tätigkeit wich=

tige and politische und wirtschaftliche Fragen bereinigt

werden konnten und daß dureh seinen Kampf gegen die

-Tschechen in Sachen Coburg - Kohary - sein Lebenswerk -

eine Sache zum guten Ende geführt worden ist, die es nur

deshalb konnte, weil sie dem Grunde-nach gerecht war."

Zur gleichen Zeit schrieb Oberlandesgerichtsprä=

sident Brürkle als Vorsitzender der Schiedskommission an

Dr. Anders, daß allein seiner Tatkraft, seinem Fleiße

und seinen Kenntnissen dieser deutsche Sieg über die

Willkür der Tschechen zu danken gewefsen sèi. "

Als Herr Dr. Anders im Mai l939 über die Kanzlei

des Führers seitens der Geheimen Staatspolizei Prag ah=

gefordert wurde, wegen seiner Sachkunde die Ermittlungen

gegen die tschechischen Beamten des Bodenamtes im Falle

Coburg - Kohary ( Präsident Dr. Vozenilek, Ministerial=

räte Dr. Novak und Razien u.a. ) in Vernehmungen dersel=

ben durchzuführen, hat er diesem Ersuchen mit größter Be=

rëitwilligkeit und Fleiß und Erfolg entsprochen. Brerade

der Geheimen Staatspolizei Prag und Wien allein ist es zu

danken, daß in dieser einmaligen tschechischg - Wiener

Korruptiomaffaire um den Nachlaß des Vaters der Herzogin

licht geschaffen wurde. Es ist ein besonderes Kapitel, daß

die Kreise um Prinz Coburg l94o sich überhaupt unterfingen,

angesichts ihrer Taten von l92o - 1939, diese Tätigkeit der

Geheimen Staatspolizej im reichsdeutschen Interesse zu ver=

dächtigen, nachdem Prinz Coburg die Hilfe des deutschen Aug=

wärtigen Amtes, der Kanzlei des Fihrers, des Reichspro=

tektors und der Geheimen Staatspolizei l939 im Frotektorat

für sich mit dem Vorgeben zu gewinnen verstand, er selbst

sei von 1921 - 39 in der Nachlaßabwicklung Coburg fortge=

setzt von seinen Sachwaltern getänscht und mißbraucht wor=

den,
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den, welche mit den Tschechen zusammen gearbeitet hätten.
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Heute ist Prinz Coburg mit diesen seinen Sachwaltern

wieder in bestem Einvernehmen, nachdem es ihm gelungen

ist, hohe Parteidienststellen und das Gericht, selbst

unter Eidesverletzung, zu täuschen. Daß ein solches

Ergebnis nicht von Bestand sein kann, ist die felsen=

feste Zuversicht des Herrn Anders, seiner 8o jährigen

Mutter, seiner Ehefrau, seiner Söhne im Frontdienst und

aller seiner Mitkämpfer um die Wahrheit der Dinge. Herr

Anders führt keinen Kampf gegen ein rechtskräftiges Ur=

teil oder das Gericht, welches es aussprach. Er führt ihn,

wie es seine Pflicht ist, um seine Ehre wiederkuerlangen

gegen diejenigen, welche Partei - und Staat täuschten.

Er hat seinen Standpunkt zum Strafurteil' und den ihm

als Volksgenossen obliegenden Pflichten in einer Eingabe

vom 6.2.44 Ausdruck gegeben und gebeten, ihm die Ein=

glièderung in die Volksgeneinschaft zu ermöglichen. Er

empfindet es als härteste Strafe in diesem großen Kampfe

des Vaterlandes ausgeschlossen zu sein, an seinem Teil

dem Vaterlande zu dienen, den er 1914 - 1918 unter Aus=

zeichnung gedient hat.

Daß ihm diese Möglichkeiten sehr erschwert wer=

den können, wenn diese irrtünliche Auffassung seiner Tätig=

keit im Protektorat gegen die Tschechen unberichtigt bleibt,

liegt auf der Hand. Schließlich kann er es nach einem 15

jährigen Kampfe gegen die Tschechen, die Herren Bennesch,

Dr. Hodga, Dr. Feierabend, General Elias Kwalkowski,

Vozenilek, Novak, Razien und viele andere mehr, heute

nicht hinnehmen, daß vielleicht noch die Tschechen von

ihm um seines Vorteils wegen "geschädigt" worden sind. Das

haben nicht einmal die Tschechen behauptet, sondern aner=

kannt, daß die Geheime Staatspolizei unter Assistenz des

Dr. Anders in der Sache Coburg - Kohary mit größter Loyalität,

Gewissenhaftigkeit und Gerechtigkeit die in den"Prager

Protokollen von l939" niedergelegten Ermittlungen durch=

geführt hat. Die gleiche Erklärung gaben die Schiedskom=

missionsnitglieder Minister Dr. Kaukal, Dr. Wal und Dr. Mar=

tin ab. Die Tatsache, daß Dr. Anders gegen ihm zugesichertes

Honorar
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Honotar seit 1925 15 Jahre eine Sache führte, setzt ihn

keinesfalls i dem Vorwurf aus, diese Tätigkeit unter dem

Gesichtspunkte der " Verschaffung persönlicher Vorteile"

als zwar nicht strafrechtlich zu Beanstandegndes, aber

doch eventuell sittlich zu Rügendes angegriffen zu sehen.

Er hat deshalb die Frage der Berechtigung seiner Honorar=

forderungen einem Schiedsgericht unterbreitet, welches

unter Vorsitz des Vizépräsidenten des Kammergerichts, Se=

natspräsident Spankus, über diese entscheiden wird, so=

weit Herr Anders die noch unerledigten Ansprüche gegen

Prinz Coburg und die Frau Herzogin jetzt geltend zu machen

gezwungen ist. Herr Anders hat im Protektoratsschiedsver=

fahren niemals einen Zweifel darüber gelassen, daß er der

private Interessenvertreter der Herzogin und Prinz Coburgs

war, der gegen Honorar tätig ist. Das geht auch eindeutig

aus den überreichten Vollmachten und dem Text seiner Ein=

gaben und Anträge hervor. Ich erkläre mich bereit, Ab=

schrift dieser aufschlußreichen Schiedsklage dem Herrn Reichs=

minister auf Erfordern zu überreichen.-

3.) Der Vorwurf der Ausnützung einer politischen

Lage, um eine zweifelhafte Forderung einzubringen, bedarf

aber nach verschiedenster Richtung der Richtigstellung.

Einmal hat Dr. Anders seit 1925 bis 1939 diesen Kampf gegen

tschechische Willkür vor tschechischen Gerichten, also be=

reits. 14 Jahre lang, geführt. Bei Eintritt der politischen

Umwälzung war ein Prozeß Herzogin gegen csl. Staat über

131 o0o ooo Kc bein Kreiszivilgericht Prag seit 1937 rechts=

hängig und nicht entschieden. Zun anderen hatte mit Ent=

stehung der sogen. II. csl. Republik Ende l938 Minister von

Ribbentrop über das deutsche Auswärtige Amt die politische

Lösung_ im Vergleichswege angeordnet; sie war also Frühjahr

1939 längst im Gange. Schließlich war Herr Anders gesetzlich

nach der Verordnung gegen Wirtschaftssabotage von 1. Dez.

1936 ( R.G.Bl. S. 999 ) verpflichtet, diese Devisenzwangs=

bewirtschaftete Millionenforderung einzubringen, ob zweifel=

haft oder nicht. Diese Verordnung droht härteste Strafen

dem Reichsdeutschen an, der leichtfertig Auslandsforderungen

ganz oder teilweise aufgibt. Endlich hat Dr. Anders gemäß

der Verordnung der Führers zunächst gesetzmäßig beantragt,

den
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den schwebenden Rechtsstreit vor das deutsche Iandge=

richt Prag zu bringen. Die Schiedslösung -. etwas durch=,

aus Gesetzmäßiges - vurde von Herrn Oberlandesgerichts=

präsident Bürkle in einer Besprechung bein Herrn Staats=

sekretär , an der Herr Anders garnicht teilnahm, empfohlen

und dann auf Grund des vom Fihrer dem Herrn Reichsprotektor

gegebenen Rechtsetzungsrechtes angeordnet. Eine Tätigkeit

eines Interessenvertreters divisenzwangsbewirtschafteter

Forderungen, welche sich auf Gesetze und Verordnungen des

Führers stützt und sogar durch öffentliches Recht gefordert

wird, kann niemals sittenwidrig, eine politische Lage ausé

nutzend, den Pflichten eines Pargteigenossen zuwiderlaufend

sein. Die darüber hinaus von Herrn Anders auf Erfordern der

Geheimen Staatspolizei Prag, vorher auch Wien, als deren

Gehilfe entfaltete Ermittlungstätigkeit zum-Nachlaßfall

Coburg - Kohary in den restios korrumpierten Staaten

Österreich und Tschecho - Slowakei rechnet sich Dr. Anders

nur zum Verdienst an, nachdem die Leiter dieser Dienststellen

seine geleistete Arbeit anerkannt haben. Bisher ist seitens

seiner bekämpften Gegner nicht einmal derVscheidene Versuch

gemacht worden, diese Feststellungen der Geheimen Staats=

polizei Wien und Prag auch & nur in einem einzigen Punkte

zu widerlegen, wozu sie immer wieder aufgefordert worden

sind, Allein der Geheimen Staatspolizei Prag und Wien ge=

bührt das Verdienst, diesen östereichischen Skandal restlos

geklärt und das Beweismaterial gesichert zu haben.

4.) Meine Bitte geht dahin, der Herr Reichsminister

möge dies beifolgende kurze Darstellung des tatsächlichen Ab=

laufes der Dinge in Sachen Bur Coburg - Kohary l939 - wie

sie Dr. Anders gibt - prüfen zu lassen und dazu Stellung

nehmen, ob sich in dieser Darstellung ein unzutreffendes

C

Wort findet. Weiterhin wäre ich dem Herrn Reichsminister

neben dieser Stellungnahme sehr dankbar, wenn er gleichzeitig

mir eine Beurteilung der Pätigkeit des Dr. Anders vor dem

Herrn Reichsprotektor zukommen ließe. Schließlich erlaube

ich mir eine für Herrn Oberlandesgerichtspräsident Bürkle

bestimmte Abschrift dieser leiner Angabe nebst Anlage mit

der Bitte zu überreichen, diesen von Herrn Reichsprotektor

1939
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1939 verordneten Schiedsrichter zu bitten, von sich aus

zu den gleichen Fragen kurz Stellung zu nehmen und mir zu=

gehen zu lassen.-

5.) Herr Dr. Anders richtet an den Herrn Reichs=

minister über mich die große Bitte, ihm diese Inanspruch=

nahme zu verzeihen. Er hat mich hierbei darauf hingewiesen,

daß nur zwei Personen seinen Kampf 1939 gerecht beurteilen

können und werdén, da es in seinem 15 jährigen Kampfe gegen

die Tschechen die einzigen deutschen Stellen gewesén sind,

die dem deutschen Kampfe ihre Arbeit und Hilfe nicht ver=

sagt haben, nachdem die Priifung die Gerechtigkeit der For=

derungen ergeben hatte. Ich benötige diese Stellungnahme

des Herrn Reichsministers und des Herrn Präsidenten Bürkglg

um durch die vom Führer hierfür verordneten Stellen eine

Richtigstellung eines Vorwurfes herbeiführen zu lassen. Es

kann Herrn Anders nicht gleichgültig sein, was Partei und

Staat über seine Tätigkeit l939 im Protektorat denken. Da=

zu klafft zwischen den ein einhelligen Anerkennungen seiner

diesbezüglichen Tätigkeit durch die allein hierzu berufenen

Stellen, also des Herrn Reichsprotektors, des Herrn Präsi=

denten der Schiedskommission und der Geheinen Staatspolizei

Wien - Prag, und der entwürdigenden Beurteilung, ein Ge=

schäft zweifelhafter Natur bei Schaffung des Protektorates

Böhmen und Mähren entriert zu haben, eine zu starke Kluft.

Ich habe die feste Überzeugung, daß Herr Professor Dr. Grimm,

welcher als genauer Kenner des Falles Coburg - Kahary wirk=

lich zu einem Urteil berufen ist, Recht hat, wenn er die

Richtigstellung des Dr. Anders zum Prager Schiedsverfahren

" überzeugend" nannte und Herin Dr. Anders riet, auch seiner=

seits in würdiger und bittender Form diese Klarstellung zu

betreiben. Herr Anders stützt seine Entschließung, sich

über mich an die hohe Autorität des Herrn Reichsministers

bittweise zu wenden, auf zwei Tatsachen, einmal eben diese

hohe Autorität des Herrn Reichsministers in dieser techechisch-

deutschen Vergevaltigungsaffaire Coburg - Kohary, zum anderen

auf die Tatsache, daß er in Wahrnehmung der Interessen weder

in Wort noch in Schrift im Protektor als Wiedergutmachungs=

verfahren auch nur in einem einzigen Punkte die Unwahrheit

gesagt haz, daß ihm bis heute, von keiner Seite auch nur

1483c
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eine einzige seiner Erklärungen wiederlegt worden ist

und daß er nit Fleiß und in würdiger Forn eine Beutsche

Sache vor dem Herrn Reichsprotektor und den tschechischen

Gegnern vertreten und zum Erfolge geführt hat, die auch

im öffentlichen Interesse lag.

Ich wäre dem Herrn Reichsminister sehr dankbar,

wenn - soweit dies angängig - der Herr Minister eine

beschleunigte Beantwortung anordnete.

1 Anlage.

Heil itler !

Pvluurenl

Rechtsanwalt.
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Anlage zur Eingabe des Rechtsanwalts und Notars

Georg Bohnstedt in Luckau ( Niederlausitz )

in Sachen Dr. Anders - Schiedsverfahren Coburg -

Kohary 1939.

Teil I.

1.) Zur Zeit der Errichtung des Protektorates Böhmen

und Mähren .l939 währte der Erbstreit Herzogin Holstein

gegen Prinz Ph. Jos. von Coburg - Kohary, Prinz Cyrill

von Bulgarien und den csl. Staat bereits l8 Jahre, von

1921 bis 1939; 1937 erhob die Herzogin Klage gegen den

csl. Staat wegen 131 o0o o0o Kc Entschädigungsforderungen;

dieser Rechtsstreit war 1939 nicht entschieden. Zudem hatte

die Herzogin 1936 vor der Sedria in Bratislava Klage auf

gerichtliche Verteilung des zweiten Nachlaßverkauféser=

löses von 45,6 Mill. Kc. erhoben; auch dieser Streit war

nicht entschieden; schließlich hatte sie beim Grundbuchamt

Revuca 1936 Einspruch gegen die Richtigkeit der csl. Coburg=

schen Grundbücher eingelegt, da sie verfälscht seien.

Von 1925 bis 1938 hat Dr. Anders in Vollmacht der Herzogin

in zahllosen Schriften, Beweisen, Anträgen diese seit

1. Oktober l931 zwangsbewirtschaftete deutsche Devisen=

forderung gegenüber den csl. Behörden, Gerichten, Ministern

usw. z vertreten; das deutsche Auswärtige Amt und die

deutsche Prager Gesandtschaft ( Gesandter Koch ) sind von

ihm laufend genau informiert worden, ebenso die Deutsche

Reichsbank ( Direktor Scheuerl ). Die wiederholten Kon=

ferenzen des Dr. Anders mit Staatspräsident Dr. Bennesch,

Ministerpräsident Dr. Hodga, Ackerbauminister Dr. Feier=

abend, Präsident des staatl. Bodenamtes Dr. Vozenilek

führten zu keiner Bereinigung,-da sie selbst in den Korrup=

tionsskandel Coburg verstrickt waren. Dr Anders wurde wegen

seines energischen Einspruches vor diesen Machthabern so=

gar zweitweise "der Einreise nach der Tschecho - Slowakei

gehindert und bedroht.

2.) 1937 übernimmt die Kanzlei des Führers, Reichsleuiter

Bouhler auf Antrag Dr. Anders den Schutz der herzoglichen

Belange
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Belange-in der Tschechoslowakei.Dr. Anders infor=

miert von diesem Zeitpunkt ab über jeden Schriftt

diese hohe Dientstelle, legt die Prpzeßakten, Schrift=

sätze etc. vor und haXndelt nur noch im Einvernehmen

mit derselben.

( Beweis: Die Akten der Kanzlei des Führers. )

3.). Januar 1938 erfordert die Geheime Staatspolizei

Berlin ( Regier. Rt. Dr. Freitag ) von Dr. Anders einen

Bericht über die Nachlaßbehandlung Coburg - Kohary

in Österreich und Tschechoslowakei unter Beriicksichti=

gung der Judenfrage innerhalb der Vertretung der Gegner.

Dr. Anders erstattet dieses Referat, wird nichmals amt=

lich vorgeladen, dazu vernommen, auch zum Falle Gold=

schmidt Rothschild gegen Herzogin in der dänischen Ent=

schädigungsfrage

4.) April 1938 Heimkehr der Ostmark ins Reich. Antrag

Herzogin an Gestapo Wien, die sämtlichen wichtigen

Akten zur Coburgsache bei An-wälten, Vertretern usw.

sicherzustellen, unter Uberreichung Rechtsgutachtes

des Professor Dr. Grimm zur Berechtigung der Ansprüche.

Gestapo Wien ( Reg. Rt. Dr. Freitag, Oberreg. Rt. Dr.

Hasselbacher, Reg. Ass. Weiss - Bollandt, Reg. Rt. Dr,

Lange ) prüft Anträge, ordnet im öffentlichen Devisen=

interesse und privatem Erbeninterésse der Herzogin Sicher=

stellung aller wichtigen Beweismittel an, verfügt die

Zuziehung des Dr. Anders als Gehilfen der Exekutivbeamten

( S.S. Sturmführer Sehröder, Krimminalassistent Fenk )

er hat kurze Vernehmungen durchzuführen. Es entstehen

die amtlichen Protokolle Wien I und II aus 1938, vor allem

auch zur t■chechischen Nachlaßberschiebung unter Beteili=

gung Bennesch - Hodga - Freieràbend - Vozenilek, Nowak,

Dr. Razim u.a. Ha Der Nachweis der Prozeßhilfe des alt=

reichsdeutschen Prinzen Philipp Josias von Sacheen - Co=

burg - Kohary über den altgreichsdeutschen Assessor anD.

Frh. von Jungenfeld an die Tschechen gegen die Herzogin

von 1937 - 1938 wird gesichert; diese organisierten

Jungenfeld und der tschech. Anwalt Dr. Josifko - Prag,

die jüdischen prinzlichen Anwälte Dr. Kraus, Dr. Barth,

Dr.
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Dr. Rudolf Eisler, Dr. Weiss, Dr. Lisgt, Dr. Justus,

Dr. Tafler, Dr. Fantl u.a. Das sichergestellte Material

geht entgegen Antrag Dr. Anders, es bei der Gestapo Ber=

lin zu verwahren ( s. Antrag vom 6.4.1938 ), an das Gau=

propagandaamt Berlin, welches mit den weiteren Ermittlungen

im Deviseninteresse betraut wird, ( Verfg. Gestapovvom

7.4.1938 ). Dr. Anders deckt Verschiebung von 7ooooo Schwei=

zer Franken angebl. Pensionsfonds durch Jungenfeld an die

französ. Staatsangehörige Jeanne Laurent - Paris und die

Schweizer Staatsangehörige v. Pfyffer nach Zürich, London

und Amsterdam auf. ( Jungenfeld bekundet später unter Eid

im Strafverfahren gegen Dr. Anders u.a. wegen Nötigung,

Rechtsbeugung, er habe dieses reichsdeutsche Vermögen

für den Fall eines zweiten Weltkrieges vor feindlichen

Zugriffen schützen wollen, weil man ja im ersten Weltkrieg

geselen habe, was aus' deutschem Eigentum geworden sei."

( s. Strafanzeige Prof. Dr. Grimm gegen Jungenfeld u.a. wegen

fortges. Devisenverbrechen an Gen. Staatsanawalt Berlin vom

26.7.l942 Strafermittl. Akten Gen. Staatswabtanwalt Berlin

A.Z. Ba. 1. St. lo/43 g ).- Die verschobenen 7oo ooo Franks

werden l938 der deutschen Reichsbank zugeführt. - Das Gau=

sozialamt Berlin zieht Füh Frühjahr l938 die Schlichtungs=

verhandlungen Herzogin - Prinz Coburg an sich, Herzogin

stellt an Reichspropagandaminister am 243. 4.1938 Antrag

auf Schiedsschlichtung. Der Leiter des Gausozialantes Wilke

und Referent Leßmann erklären Anordnung einer parteiamt=

lichen Schiedskommission, die ehrenamtlich arbeite. Gleich=

zeitig führt dieses Amt für Leitstelle Wien - Gestapo die

weiteren Feststellungen im Devisenstrafinteresse durch, be=

antragt die Schutzhaft gegen die Täter Jungenfeld, Waniek,

die Juden R.A. Dr. Eisler und Kraus und den herzogl. Anwalt

Dr. Horner - Wien, der mit ihnen unter einer 'Decke gesteckt

hat. Dr. Anders wird ersucht, die strafrechtt. Tatbestände,

insbesondere auch die große Sperreffektenschiebung Jungen=

felds aus 1935 ( 1935 von Dr. Anders aufgedeckt und der

deutschen Reichsbank und Präs. des Landesfinanzamt Berlin

angezeigt) zur Grundlage der Entscheidung der Geheimen

Staatspolizei Wien - Berlin auszuarbeiten. Er tut dies in

3
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3 Ausarbeitungen an das Gaupropagandaministerium. Prinz

Cobrurg erscheint April I938 mit R.A. Dr. Graf Sternberg

und R.A. Dr. v. Nagy - Budapest vör amtl. Schiedskommissi=

on des Gaus Berlin, schüttelt seinen Bevollmächtigten von

1921 - l938 von Jungenfeld ab, beteuert, von diesem selbst

aufs Schwerste geschädigt und getäuscht zu sein, besonders

in der riesigen tschechischen Nachlaßgabehandlung. Er sei

1921 erst 18 Jahre alt gewesen, habe die Dinge'nicht über=

sehen, sich auf die zahllosen Jungenfeldschen Anwälte ver=

lassen; die gleiche Erklärung gebeav. Sternberg und v. Nagy

ab. Prinz Coburg erbittet Fortsetzung der Ermittlungen der

der Geheimen Staatspolizei Wien unter Mitwirkung des Dr. An=

ders in seinem Interesse auch bezgl. aller Machenschaften

der Nachfolger Jungenfeld und ihrer Vertreter.

Dr. Anders stellt sich zur Verfügung; das Gaupro=

pagandaamt ersucht Gestapo Wien um Fortsetzung, weist auf

Wunsch des Prinzen hin. ( s. Antrag Dr. Anders an Gestapo

Wien zur II. Wiener Polizeiaktion ). Die Inhaftierten wer=

den nach 6 Wochen entlassen, da Wiener Amnestie auf sie

zutreffe, ( unzutreffend, nachgewiesen durch Prof. Dr. Grimm

in seiner Eingabe vom 26.7.1942 ) - und zwar auf Verailassung

der Staatsanualtschaft, welcher die Gestapo die Ermittlungs=

akten abgegeben hatte zur Strafverfolgung. Im Schiedsverfahren

vor dem Gauamt vergleichen sich Herzogin - Prinz Coburg am

26.8.1938 über 3,5 Millionen Reichsmark. Prinz Coburg er=

hält dabei zugestanden, ihn in das tschechische Wiedergut=

machungsverfahren der Herzogin gegen den csl. Staat aufzu=

nehmen, ihn aus dem Millionenregresse zu befreien, den er

gemäß Ziffer 7 des Vertrages Bodenamt - Prz. Coburg vom 24.

3. 1928 von den Tschechen angedroht erhalten hat. Prinz Co=

burg rückt urkundlich nochmals von den Machenschaften Jungen=

felds ab und läßt sich alle Entschädigungsansprüche der Her=

zogin gegen Jungenfeld u.a. abtreten. Die 3,5 Millionen Mark

Vergleichsbetrag werden ihm bis zur Erledigung des tsche=

chischen Streites gestundet. Herzogin und Prz. Coburg Schlie=

Ben die hierfür maßgebl. Verträge vom 26.8.38, 22.9.1938 und 12.4evt

1o.l938. Dr. Anders wird von Prz. Coburg und der Herzogin

gebeten, derer gemeinsane Interessen gegen den csl. Staat

nunmehr gegen Erfolgshonorar zu vertreten; dem schließt
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der Chef des Hauses, Herzog von Sachenn- Coburg und Gotha

an. Von Zwang, Drohung, Rechtsbeugung läßt Prinz Coburg

kein Wort verlauten; vielmehr läßt er sich durch Dr. An=

ders in Wien noch zunächst seine ø desolaten finanziellen

Verhältnisse ordnen, wozu der Prinz noch das Sozialamt

Berlin bittet. Dr. Anders legt der Kanzlei des Führers,

dem deutschen Auswärtigen Amte diese Verträge vor, er=

bittet Aufnahme Prz. Coburgs, des bisherigen Gegners der

Herzogin, nunmehr als deren Vertragspartner gegen die

Tschechen in ihren Schutz. Prz. Coburg wiederholt die .

grundlegende Versicherung seiner persönlichen Intakheit,

seines Mißbrauchs durch Jungenfeld u.a.; die Behörden glau=

ben ihm und seinen Vertretern und nehmen ihn Oktober l938

in den Schutz des Reiches. Alleiniger Vertreter in der

Csl. - Frage ist nur Dr. Anders. Prz. erklärt alle früher

erteilten Vollmachten auf Tschechen etc. für erloschen.

6.) Der maßgebende Vertrag der gemeinsamen Klage Herzogin -

Prz. Coburg gegen die csl. Regierung ist derjenige vom 12.

Oktober 1938. In ihn teilen sich die Parteien den Erfolg

der Aktion für Ungarn und die Tschechoslowakei quotenmäßåg

auf. Dr. Anders referiert im deutschen Auswärtigen Amte

( Legationsrat Dr. v. Haeften ) fertigt Denkschrift bezgl.

einer politischen Bereinigung des Rechtsstreites für Reichs=

minister v. Ribbentrop. Dieser Bespricht Ende l938 diese

Regelung mit den teschechischen Außenminister Kwalkowski,

welcher Loyale Prüfung zusagt; der Prager Prozeß solle

ruhen, Dr. Anders solle eine génau unter Beweis géstellte

Substantiierungsschrift aller csl. Ansprüche Herzogin -

Prinz Coburg verfassen. Dr. Anders verfaßt vom 12. Oktöber

bis 19. Dezember 1938 die große tschechische Wiedergut=

machungsschrift ( 2 Bände Text, 3 Bände Anlagen, ca. 15oo

Druckseiten ), übergibt sie Kanzlei des Führers, deutschem

Auswärtigen Ant; letzteres leietet sie und die Anträge Dr.

Anders über deutsche Gesandtschaft Prag der tschecho -

slowakischen Regierung Dezember l938 zu, als zweifellos

politische

keine Konstellation auszunutzen. Gelegenheit war außer

der Möglichkeit, angesichts des im Dritten Reiche er=

starkten
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starkten deutschen Reiches seitens der Czechen etwas an=

derés gewertet zu-werden als in den machtlosen Zeiten von

1921 bis 1933 in welchen der deutsche Kampf, der Herzogin

in der Tschechoßlowakei von den Tschechen verhöhnt wurde.

Später forderte Prz. Coburg diese große Denkschrift des

Dr. Anders zur Aguswertung in Ungarn an, nachdem durch

Schiedsspruch der Außenminister Graf.Ciano - Ribbentrop

die südslowakischen Coburger Besitzteile an Ungarn gefal=

len waren ( 3o ooo Morgen pp ).

7.) Vom l9. Dezember l938 bis zum Zerfall der csl. Repu=

blik verhandelte Dr. Anders mit dem dafür delegierten tsche=

chischen Minister Dr. Feierabend, Minister a.D. Flida u.a.

Die mühseligen Verhandlungen ergaben nichts. Jeder tsche=

chische Wiedergutmachungswille war vorgeschoben. Man prüfte

nicht einmal ernstlich Beweise. Die Czecho - Slowakai trieb

im offenen antideutschen Fahrwasser. Auch in dieser vor

dem Eintritt einer besseren politischen Konstellation ge=

legenen Zeitraum nutzte Dr. Anders gewiß keine politische

Lage aus, eine zweifelhafte Forderung einzubringen, sondern

wandte / in Erfüllung der Auflagen höchster Partei - und

Amtsstellen größte Mühe auf, mit den Tschechen zu einer

gerechten Lösung zu gelangen.

( Beweis: Die Berichte des Dr. Anders an das deutsche Auswär=

tige Amt und die Kanzlei des Führers vom Dez. l938 bis April

1939.)

Er blieb in Prag in ständiger Fühlung mit der dtsch. Gesandt=

schaft. ( Legationsrat Dr. Henke, Geschäftstäräger).

8.) Mit dem Zerfall des tschecholowakischen Staates und der

Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren Frühjahr l939

lag in Prag also eine seit 18 Jahren unerlegtdigte Streitsache

vor, die nicht unter Ausnützung der politischen lage erneut

aufgegriffen wurde, sondern eine gesetzlich verordnete

reichsdeutsche Wiedergutmachungssache von Bedeutung. Die in

der Kanzlei des Führers alsbald stattfindenen Konferenzen

über die zu ergreifenden Maßnahmen erbrachten die Entschlie#

Bung - eine Selbstverständlichkeit, - , den gesamten Komplex

dem Herrn Reichsprotektor vorzulegen, an welchen ja die im

Zuge
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Zuge befindliche Angelegenheit früher oder später so wie

so gelangen mußte. Niemand konnte erwarten, daß mit Ein=

tritt dieser politischen Wandlung zu Gunsten des seit

1918 mißhandelten- deutschen vielgestaltigen r Rechtsan=

spruchs nun die Herzogin bezw. Dr. Anders unter Verletzung

zwingenden Rechtes sich zur Aufgabe der tschechischen For=

derungen entschließen werden, um nicht in den Verdacht zu

kommen, politische Konjunkturgewinne anzustreben. Dazu

war der Rechtsanwaspruch Coburg - Kohary doch rechtlich

und tatsächlich zu gut fundiert und hatte ihn Dr. Anders

über l8 Jahre unentwegt unter schlechtestent wirtschaftlichen

und politischen Konstellationen und unbestechlich gegenüber

allen politischen Finanzgeschäften, wie sie v. Jungenfeld

u.a. mit den Tschechen entrierten, verfochten. Wenn die

Fordernden frühere Fürstlichkeiten waren, nahm ihnen der

nationalsozialistische Staat als gleichwertigen Volksge=

nossen gewiß nichts von ihren Rechten auf Eigentum etc.

9. Einige Zeit nach Schaffung des Protektorats ersuchte die

Kanzlei des Führers Dr. Anders auf Grund eines an den Herrn

Staatssekretär gerichteten Antrages, sich mit allen Be=

weismitteln zu einer Sitzung vor dem Herrn Staatssekretär

einzufinden. Es seien die Persönlichkeiten nahmhaft zu

machen, die als verantwörtlich noch zuzuziehen seien. Dem

entsprach Dr. Anders. In der vor dem Staatssekretär K.H.

Frank stattfindenen Sitzung erschienen zwei Vertreter der

Kanzlei des Führers, die Reichsamtsstellenleiter Cnyrim

und Dr. Wittig, Generaldirektor Hübner, Dr. Anders, Präsi=

dent des csl. staatl. Bodenamtes Dr, Vozenilek, die Re=

ferenten Ministerialräte Dr. Nowak und Dr. Raziem, der

Ackerbau

tschechische Außenminister Dr. Feierabend, der langjährige

Vertreter des Prinzen Coburg in Prag, Rechtsanwalt Dr. Josif=

ko. Zudem hatte der Herr Staatssekretär Vertreter der Geheimen

Staatspolizei Prag und der kommissarischen SS - Leitung des

staatlichen Bodenamtes zur Information zugezogen. Als Sach=

bearbeiter des Herrn Staatssekretärs erschien Herr Ober=

regierungsrat Dr. Gies. In dieser Konferenz hielt Dr. An=

ders ein stundenlanges Referat, legte Beweise vor, forderte

älsbaldige
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alsbaldige Wiedergutmachung, wozu naeh 18 Jahren wohl An=

laß sei. Die Tschechen machten leere Ausflüchte, verspra=

chen Prüfung, vermachten sachlich nichts. zu erwidern. Allein

der Tscheche Dr. Josifko erklärte, er sei nach wie vor unge=

kündigter Vertreter des Prz. Coburg bezw. Jungenfelds, be=

stritt Dr, Anders das Recht für Prz. Coburg zu sprechenm,

welcher seit Jahren als Streitgenosse der Czechen gegen die

Herzogin stehe. Ihm wurde die. diesbezgl. Lage klare gemacht.

Der Staatssekretär forderte dazu noch telegraphische Erklä=

rung des Prz. Coburg, die alsbald aus Budapest einging,

daß alleiniger Vertreter des Prinzen Coburg nur noch Dr. An=

ders sei.

(Beweis: Das Telegramm ).

Der Herr Staatssekretär K-H. Frank erklärte in dieser Sitzung,

in der die Tschechen auf das Katastrophale der Feststellungen

der Geheimen Staatspolizei Wien zur Behandlung deutschen Ver=

mögens, selbst entgegen den zwingenden Entschädigungsvorschrif=

ten der Verträge von Versailles, Trianon und St. Germain, hin=

gewiesen und außer stande waren, diese Feststellungen auch

nur im Geringsten zu entkräften, daß das Referat des Dr. An=

ders " Die Deutsche Antwort" auf dieses Treiben sei. Wenn nach

alledem die Kläger noch einmal die Hand zu einem friedlichen

Vergleiche böten, so erwarte er eine sofortige Entschließung

hierüber seitens des tschechischen Ministerrates der Pro=

tektoratsregierung. Dr. Anders wurde ersucht, noch am gleichen

Tage ein Vergleichsangebot auszuarbeiten und dem tschech.

Ministerrat zuzustellen. Das Angebot arbeitete Dr. Anders

aus. Der tschechische Ministerrat unter Vorsitz General

ing. Elias lehnte einen Vergleich ab. -

1o. Hierauf beantragte Dr. Anders gemäß der Verordnung des

Führers betreffend Wiederverbringung selbst rechtskräftig

entschiedener Rechtsstreite, in denen ein Teil Deutsch=

stämmig war von tschechischen Gerichten vor die neu ge=

schaffenen deutschen Gerichte im Protektorat, die Überlei=

tung des schwebenden Rechtsstreites der Herzogin vor das

deutsche Landgericht Prag; er beschritt also den ordent=

lichen Rechtsweg, betraute einen Prager zugelassenen Anwalt

und setzte sich selbst mit den Landgericht Prag in Verbin=

dung.
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dung. Es folgte sodann eine Konferenz beim Herrn Staats=

sekretär mit Oberlandesgerichtspräsidenten Bürkle Präsi=

dent des deutschen Oberlandesgerichts Prag, und seines Vizë=

präsidenten Landgerichtsdirektor Töpert. An ihr nahm Dr. An=

ders zunächst nicht teil. Später aufgerufen wurde ihm er= 7

öffnet, daß nach Auffassung dieser Herren der 18 Jahre dau=

ernde Streit nicht vor ein ordentliches Gericht gehöre mit

dem ganzen Instanzenzug bis zun Reichsgericht, sondern eine

Schiedslösung zweingend fordere.-Dr. Anders solle noch ein=

mal den Versuch machen, auf gütlichem Wege zum Abschlué

eines Schiedsvertrages mit der tschech. Protektoratsregierung

zu gelangen. Dr. Anders arbeitete alsbald einen Schiedsver=

trag aus, sandte ihn der tscheßchischen Protektoratsregierung.

Diese forderte tschechischen Vorsitz bei ungerader Richter=

zahl oder bei gerader Zaut paritätische Besetzung. Dies

. Manöver lief darauf hinaus, die Ansprüche in ihrer Entschei=

dung genau so zu behandeln, wie sie tschechischerseits viele

Jahre behandelt waren, bestenfalls sie zu verschleppen. Der

Schiedsvertrag scøheiterte. Die Czechen saßen bereits länger

als ein halbes Jahr auf der Streitschrift und ihren Beweisen,

ohne sich zu iregendeinem Punkte zu erklären. Offenbar rechnete

alles tschechischerseits mit dem Kriege gegen das Reich. Als

dieserdann ausbrach, verordnete der Reichsprotektor am 11.9.

39 auf Grund seines Rechtsetzungsrechtes die Entscheidung der

Ansprüche durch eine amtliche Schiedskommission unter Vorsitz

des Oberlandesgerichtspräsident Bürkle. Die Tschechen ent=

standten als Richter den Juristen Minister Dr. Koukal und die

Anwälte Dr. Wal und Dr. Martin, die deutschen Kläger den Vize=

präsidenten des deutschen Oberlandesgerichts Prag Landgerichts=

direktor Töpert und die Amtsleiter der Kanzlei des Führers

Cnyrim und Dr. Wittig . Alle Richter waren seit langen Monaten

im Besitz alles Streitstoffes, aller Beweismittel, Czechen

wie Deutsche.

11.) Inzwischen hatte Dr. Anders nach der tatsächlichen

Seite der Schadensersatzansprüche das gesamte einschlägige

Matèrial dem Reichsforstmeister vorgelegt und um eine Be=

wertungsgutachten gebeten. Derselbe erstattete durch Land=

forstmeister Dr. Storck dieses Gutachten dahin, daß der

Schaden auf ca 125 ooo ooo Kc. zu beziffern sei.

(Beweis:
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(Beweis: das Gutachten.)

Die Tschechen bereiteten ein Gegengutachten des Oberforst=

meisters des Erzbischofs von Olmütz vor.

12.) Unmittelbar nach der ersten Sitzung vor dem Herrn Staats=

sekretär im Frühjahr l939, an welcher Vertreter der Geheimen

Staatspolizei Prag und der kommissarischen leitung des früher=

en csl. Bodenamtes teilnahmen, wurde Dr. Anders zur Geheimen

Staatspolizei Prag vor SS - Oberführer Dr. Rasche geladen und

ersucht, seine in dieser Sitzung vorgebrachten Anklageen

schriftlich der Geheimen Staatspolizei gegenüber zu wieder=

holen und zu beweisen. Diesem Ersuchen entsprach Dr. Anders

pünktlichst und fuhr nach Berlin zrurück. Kurze Zeit darauf

ersuchte die Kanzlei des Führers Dr. Anders, sich sofort in

Prag der Geheimen Staatspolizei und Kommissar. SS. Leitung

des Bodenamtes für erforderlich gewordene Ermittlungen betr.

ais coniln

den Fall Coburg - Koharyvzur Verfügung zu stellen. Er folgte

Auf

dieser forderung und meldete sich im Bodenamte bei einem Re=

ferenten Steiger ( SS ) und Slassak, welche ihn zur Geheimen

Staatspolizei verwiesen, wo die gesamten Untersuchungen gegen

das Bodenamt liefen. Hier wurde Dr. Anders gebeten, e Ver=

nehmungen den Fall Coburg - Kohary zu klären. Die offizielle

Eeg Leitung der Ermittlungen lag in Händen des Krimminal=

kommissars Böhm von der Gestapo; die Ermittlungen in den sehr

umfangreichen Vernehmungen führte Dr. Anders selbständig. Er

erstattete auch dem -Chef der Geheimen Staatspolizei Prag, Ober=

regierungsrat Dr. Geschke, einen mündlichen Schlußbericht.

Das Ergebnis der Prager Ermittlungen gegen eine Anzahl Kor=

ruptester tschechischer Amtspersonen - und Stellen, vor allem

der Nachweis übelster persönlicher Korruption des flüchtögen

tschech. Ministerpräsidenten Dr. Hodga, int in den "Prager Pro=

tokollen I und Ir " niedergelegt. Sie wurden alsbald dem Reichs=

protektor vorgelegt und sind in einen Abschlüßbericht des Re=

ferenten des Bodenamtes Slassak gewürdigt. In diesen Ermitt=

khlungen ist einwandfrei der Doppelverkauf ein und desselben

Coburger Nachlasses durch Bevollmächtigte des Prz. Coburg

( Jungenfeld, Josifko u.a. ) am 24.3.1928 um 131 o00 o0o Kc

und am 21.1.1934 um 45,6 Million■n Kc festgestellt, ohne daß

die verantwórtlichen csl. Beamten auch nur'eine bescheidene

Erklärung hierfür oder über den Verbleib der 45,6 Mill. Kc.
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gebenkonnten. ( s. diesen Fall in der Strafanzeige Prof.

Dr. Grimm wegen Devisenverbrechen und Prager Protokolle

Gestapo I und II. )

Ebenso.wurde in diesen Ermittlungen die bereits 1936 von

Dr. Anders aufgedeckte Verfälschung der csl. Grundbücher

nachgewiesen und damit die Tatsache, daß der csl. Staat

garnicht in rechtmäßigen Eigentum der Coburger Liegen=

schaften ( 8o ooo ha ) saß. ( s. Prager Protokolle der

Geh. Staatspolizei Prag I und II Coburg. ) Schließlich

wurde die persönlichste Bereicherung von Ministern und

Beanten erwiesen, vor allem Dr. Hödgas, den Dr. Bennesch

Jahre lang gedeckt hatte. Diese Ermittlungen sind auch

in loyalster Weise allen, auch den tschechischen Mit=

gliedern der verordneten Schiedskommission zugänglich ge=

macht worden. Ein Gegenbeweis ist nicht erfolgt, zumal

Präsident Dr. Vozenilek vom csl. Bodenamt sich dahin ex=

kulpierte, er habe als Beanter den Weisungen Minister =

präsident Dr. Hodgas u-a- Folge é leisten müssen, um

nicht selbst Gefahr zu laufen. ( Vozenilek war stetsz auf

freiem fuße und hat dieses vernichtende Gutachten über

sein Ant völlig unbeeinflußt abgegeben; er hat erst den

Doppelverkauf des Nachlasses bestritten, dann seine Unter=

schrift anerkannt, ihn jedoch nicht erklären können.)

So bilden die Prager Protokolle der Geheimen Staatspolizei

nichts anderes als eine restlose Bestätigung der Fest=

stellungen der Geh. Staatspolizei Wien aus l938, welche

später Prinz Coburg als Rechtsbeugung angreifen ließ. Es

ist von keiner Seite, weder von der Geheimen Staatspoli=

zei, noch von den vernommenen tschechischen Funktionären,

noch vom Reichsprotektor ein Wort der Beanstandung dieser

von Dr. Anders geforderten Ermittlungstätigkeit oder der

restlosen Glaubwüirdigkeit der von ihm durchgeführten, ge=

wiß nicht einfachen Ermittlungen in einem über l8 Jahre

komplizierten Ausbeutungssystem reichsdeutscher Belange bis

heute zur Kenntnis des Dr. Anders gelangt, wohl aber Er=

klärungen der Anerkennung derjenigen Stellen,die ihn an=

forderten und die gewiß sich ein sachverständiges Urteil

über seine Tätigkeit bilden können, nämlich der Geheimen

Staatspolizei, des Herrn Staatssekretärs und des Herrn Ober=

landesgerichtspräsident
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landesgerichtspräsident Bürkle. Es ist bezeichnend, daß die

tschechischen Schiedsrichter nach Abschluß des Vergleiches

vom 16.9.1939 vor Oberlandesgerichtspräsident Bürkle diese

nebenher laufende Tätigkeit des Dr. Anders als eine durchaus

loyale und denkbar gerechte aherkannt haben. Besonderes Ge=

wicht verdient hierbei die diesbezgl. Stellungnahme des lang=

jährigen tschechischen Leiters des Bodenamtes Präsident Dr. Vo=

zenilek, unter dessen Ägide der Fall Coburg - Koharyrollte.

I

13.) Der tschechische Vergleich vom 16.9.1939 entsprang ei=

nem Wunsche der tschech. Protektoratsregierung, welche schlecht=

hin die Beweise des Dr. Anders nicht zu wiederlegen vermochte.

Die Tschechen hatten nur einen stichhaltigen Einvand, nämlich

die Frage, wie Prinz Coburg, ihr längjähriger Streitgenosse,

nunmehr aus der Stellung des von ihnen in Regreß genommenen

Schuldners in die Rolle des Fordernden, Geschädigten hinüber=

wechseln konnte. Diese Frage beantwortete der Vertreter der

Kanzlei des Führers dahin, daß Prönz Coburg im Schiedsverfahren

vor dem Gausozialamt Berlin überzeugend dargetan habe, daß ihn

wohl formal das tschechische Unrecht an der Miterbin Herzogin

zu Holstein treffe, daß er aber von seinen Bevollmächtigten

laufend getäuscht, mißbraucht und selbst schwer geschädigt

sei, vor allem von Jungenfeld, Dr. § Josifko u.a. Der Prinz

habe auf Grund dieser Erktärungen den Schutz der Kanzlei des

Führers und nunmehr des Reichsprotektors gefunden, die ihm

durch Aufnahme in die Verordnung vom 11.9.1939 seinen Wieder=

gutmachungswillen im Vergleich vor dem-Gausozialamt 1938 und

seine Beteuerungen zu Gute hielten. Nach dieser Erklärung ließen

die Tschechen weitere Einreden gegen Prinz Coburg fallen-, zu=

mal Herzogin und Prinz als Gläubiger zur gesamten Hand auftra=

ten, die Tschechen also mehr die Entlassung aus dem durchaus

berechtigten Regreß an Prinz Coburg wegen aller Leistungen an

die Frau Herzogin im Schiedsverfahren berührte. - Als Vergleichs=

basis wurde das Mittel auf Grund der Gutachten des Reichsforst=

meisters und des tschechischen Gutachters mit 87 ooo ooo Kc

als gerechte Entschädigung vereinbart. Bei Verlautbarung des Ver=

gleiches am 17.9.1939 erklärte Präs. Bürkle, daß eine ungemein

schwierige, verwickelte, nicht schöne' Angelegenheit für die

früheren tschech. Machthaber, eine gerechte Lösung dank dem

guten
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guten Willen aller Beteiligten, vor allem Dank der großen

Arbeitsleistung des Dr. Anders gefunden habe. Er begrüßte

vör allem, daß die Verhandlungen über Monate in würdiger

Weise den Boden dieses Friedenswerkes vorbereitet hätten,

was gewiß nicht immer leicht geweisen sei. Tags darauf ge=

nehmigte der tschechische Ministerrat den Vergleich, der

hierauf von Herrn Reichsprotektor bestätigt wurde.

14.) An diesem Ausgleich vom 16.9.1939 schlossen sich lei=

der bei der Erfüllung desselben Differenzen, die auf Grund

tschechischer Machenschaften entstandenm die übernommenen

lasten auf deutsche Schultern, nänlich den von der SS. ver=

walteten Agrarfonds abzuwälzen. Ein solches Manöver fand

in dem von Dr. Anders mit dem tschechischen Oberregierungs=

rat der Generalfinanzprokurator Prag Dr. Sternberg redi=

gierten Mergleichstexte nicht die geringste Unterlage. Dr.

Anders war zunächst nøch in Schriftsätzen an dem Nachweis

dieses Rechtsbruches beteiligt, hatte sich aber dann weisungs=

gemäß ( Ober. Reg. Rt. Dr. Gies ) außer jedem diesbezgl.

Streit zu ahtet halten. Die tschech. Protektoratregierung

zahlte schließlich am 9.12.l939 über die deutsche Reichs=

bank die damals noch Devisenbewirtschafteten 87 ooo ooo Kc,

welche der deutschen Devisen - Wirtschaft zu Gute kamen.

15.) Im Dezember 1939 schrieb Herr Staatssekretär K.H.

Frank an Dr. Anders, daß dank seiner Arbeit, die fast sein

Lebenswerk genannt werden könne, dem Staate wichtige poli=

tische und wirtschaftliche Dienste geleistet worden sind;

seine Arbeit konnte nur Erfolg haben, weil sie einer ge=

rechten Sache galt.

( Beweis: der Brifef. )

Im gleichen Sinne schrieb'Herr Oberlandesgerichtspräsident

Bürkle an Dr. Anders, daß seiner Tatkraft, seinem Fleiße und

in langen Jahren erworbenen Wissen um diesen Streitfall allein

der deutsche Erfolg zu danken gewesen sei.

( Beweis: der Brief.)

Herzogin und Prinz Coburg hatten lediglich durch das Ein=

treten der Kanzlei des Führers, des Staatssekretärs beim

Reichsprotektor, des deutenhen Auswärtigen Amtes, der Ge=

heimen
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heinen Staatspolizei Wien, Prag, Berlin, einen über 18

Jahre mit Erbitterung erführten Kampf gegen tschegchische

Ausplünderung und Vergewaltigung gewonnen. Auf Seiten des

Prinzen Coburg mußte die Dankbarkeit gegen diese Stellen

besonders groß sein, da das in seinem Namen über l8 Jahre

erfolgte Handeln gegenüber den Tschechen schärfste Ver-

urteilung verdient. Es ist in der Substantiierungsschrift des

Dr. Anders vom 19.12.1938 niedergelegt, Er verdankte also

die für ihn im Protektoratssgchiedsverfahren erstrittenen

1 23 5oo ooo Kc und ig die Befreiung aus dem Regresse

gegenüber der tschech. Protektoratsregierung in Höhe der

der Herzogin zugesprochenen 65 35o ooo Kc, also eine Ver=

mögensbesserung von 87 ooo ooo Kc nur folgenden Tatsachen:

a) Den Ermittlungen der Geheimen Staatspolizei Leitstelle

Wien aus 1938, der von dieser Stelle durchgeführten

Sicherung aller Beweise betr. die csl. Nachlaßbehandlung,

b) der Schaffung des l6obändigen Archives Coburg - Kohary

aus diesem sichergestellten Beweismaterials durch Dr. An=

ders, mit welchem die Substantiierungsschrift gegen die

Czechen 1939 begründet wurde,.

c) den Gausozialamt Berlin und der Schiedskommission vor

diesen, welche durch ihren Einbliektritt bei der Geheimen

Staatspolizei diese Sicherung der Beweise ermöglichte und

im Vergleiche Herzogin - Prz. Coburg vor ih vom 26.8.

38 für die Hereinnahme des Prinz Coburg in die tschechi=

- sche Wiedergutmachung durch die Herzogin eintrat,

d) der Kanzlei des Führers, dem deutschen Auswärtigen Amte,

dem Reichsprotektor, welche ihn auf Grund seiner Beteu=

erungen aus der Stellung eines Schuldners der Czechen in

die eines Gläubigers erhoben.

16.) Am lo. Oktober 1939 fand in der Kanzlei der Führers

in Berlin eine Sitzung statt, in der Herzogin und Prz. Co=

burg sich vertraglich über die Verteilung des tschech. Ver=

gleichserlöses einigten. Beide Teile sprachen dieser hohen

Dienststelle ihren Dank aus, ebenso wurde Dr. Anders ge=

dankt.

17.) Die tschech. Protektoratsregierung hatte bei Redaktion

des
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des Vergleiches von 16.9.1939 größte Anstrengungen ge=

22

macht, die zuerkannten 87 ooo ooo Kc indirekt auf deutsche

Hand wieder abzuwälzen, indem sie die Bedingung forderten,

den Vergleichsbetrag von der slowakischen Regierung zurück=

fordern zu dürfen. Hierbei dachte man an einen späteren

Finanzausgleich der slowakischen Republik mit dem Protek=

torate, Sie begründzete-dieses Verlangen mit der Tatsache,

daß die bei Irennung der Slowakei von der Tschechei der ge=

samte Coburgbesitz nach der Slowakei gefallen sei. Diese von

Dr. Anders im öffentlichen Interesse zurückgewiesene For=

derung fiel dann, sodaß in dem alsbald in Aussicht ge=

nommenen Verfahren der lerzogin und Prinz Cobrurgs gegen

den slowak. Staat auf Rückgewährung des Eigentums am ge=

samten Coburgbesitz in deutsche Hand die Kläger nur- mit

zwei Aufrechnungsfaktoren bezw. Erstattungen zu rechnen

hatten:

a) Erstattung von 131·oooooo Kc-Verkaufserlös aus dem Ver=

trage vom 24.3.1928,

b) Erstattung des ungeklärt gebliebenen Verkaufserlöses von

1934 aus dem Verkaufe der gleichen Substanz durch Jungenfeld,

Josifko u. a. in Höhe von 45, 6 Mill. Kc.

Insbesondere sollte die in den Ermittlungen der Geheimen

Staatspolizei Wien und Prag nicht restlos klärbare Frage des

unfaßbaren Doppelverkaufes ein und derselben Substanz durch

Bevollmächtigte des Prinz Coburg an die Tschechen aus l928 .

.und 1934-( der tschech. Staat stand schon seit l928 als Ei=

gentümer der l934 nochmals verkauften Substanz im Grundbuch-)

in der Slowakei durch Dr..Anders restlose Klärung finden, da

Prinz Coburg bestritt, diesen Doppelverkauf,in seinem Namen

zu kennen, bezw. die 45,6 Millionen Kc hinter sich zu haben.

18) Der Herr Reichsprotektor hatte im Hinblick auf dieses

slowakische Wiedergutmachungsverfahren von dem Vertreter der

Herzogin und Prinz Coburgs, Dr. Anders, gefordert, laufend

über den Gang dieser Aktion informiert zu werden. Die tschechi=

sche Protektoratsregierung hatte in der Person des Schieds=

richters Rechtsanwalt Dr. Martin einen Vertreter zur Wahr=

nehmung ihrer Interessen ernannt. Dr. Anders arbeitete nunmehr

alle Klageschriften gegen die slowakische Regierung aus,

führte
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führte die Verhandlungen mit Mini■ter Dr. Duccanski und

erreichte Frühjahr 194o, daß die slowakische Regierung

eine Prüfungskommission unter Führung des Ministerial=

ratg Dr. Drera, Preßburg ernannte, zu welcherDr. Anders

treten sollte, welche die Aufgabe hatte, alle Beweismittel

der Kläger, vor allem die Ergebnisse der Feststellungen

der Geheimen Staatspolizei Wien - Prag zur Cuburgbesitz=

frage restlos innerhalb der früheren tschechischen und

slowakischen Dienststellenietv. zu klären. Dies sollte

mit Genehmigung des Reichsprotektors und der kommissari=

schen SS - Leitung des früheren csl. staatlichen Bodenam=

tes Prag vor allem in dieser Stelle, im früheren csl. Agrar-

und Finanzministerium usw. durchgeführt werden. Dr. Anders

hat über den Verlauf seiner Verhandlungen in der Slowakei

bis Frühjahr l94o noch einige Male an den Herrn Reichs=

protektor berichtet. Dann wurde er auf Betreiben des Prin=

zen Coburg ausgeschaltet.

Hier schließt die im Protektorat Böhmen und Mähren von Dr.

Anders entfaltete Tätigkeit ab, also etwa März l94o.

Das gesamte Vorbringen des Dr. Anders in den Punkten 1 - 18

ist bewiesen in seinen Handakten, den amtli■hen Akten der

Kanzlei des Führers, des Herrn Reichsprotektors, der slowak.

Regierung, des deutschen Auswärtigen Amtes, der leistellen

der Geheimen Staatspolizei Wien, Prag und Berlin, in den

bei Herrn Oberlandesgerichtspräsident Bürkle Prag ver=

wahrten Schiedsakten, in den amtlichen Akten der tschech.

Protektoratsregierung und ihrer Rechtsvorgängerinn und Zahl=

,losen Amts - und Dienststellen.-Auf dieses Material wird Be=

zug genommen.
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Teil II.

Kurze Darstellung der weiteren Entwicklung der Ange=

légenheit Coburg - Koharya nach Abschluß des Protek=

toratsschiedsverfahrens.

 d C C  Ct  c 

dessen große Streitschrift gegen den csl. Staat vom

19.12.39 in 4 Exemplaren an, um auf ihrer Grundlage

das freie Eigentum an den durch Schiedsspruch Ciano. -

Ribbentrop nach Ungarn gefallenen 23 ooo Morgen Co=

burghesitzes zu erlangen. Es kommt zur Verordnung Mini=

sterpräsident Dr. Teleki vom 4.4.39, die geradezu auf

der Grundlage dieser Streitschrift beruht. Prinz Co=

burg erhätt das freie Eigentüm. Er hat hieraus seine

WOWeR

Miterbimvgem. Vertrag vom 12.1o.38 und dem vor dem Gau=

sozialamt geschlossenen Vergleiche vom 26.8.38 und 22,

9.38 abzufinden, erstattet van 1o.1o.39 in der Kanzäei

des Führers hierzu Bericht und stellt genaue Rechnungs=

legung in Aussicht.

2.) Am 9.12.1939 zahlen die Tschechen den Vergleichsbe=

trag von 87 ooo ooo Kc. Prinz Coburg zahlt hieraus auf

den Vergleich mit der Herzogin vor dem Gausozialamt

18-8o ooo RM an die Herzogin ( Teilzahlung, erhält Rest

weiter gestundet) und erhält 47o ooo M Barzahlung nach

Wien auf Grund Vertrag vor der Kanzlei des Führers vom

1o.1o.39. Er verschuldet damit der Herzogin noch aus

dem Vergleich ca. 1 100 000 Mark, aus Ungarn den 40%

Erbabfindungsanteil an 23 ooo Morgen.

3.) In diesem Zeitpunkte, genau 19 Monate nach Abschluß

des Schiedsverfahrens vor dem Gausozialamt Berlin, in

denen er durch das Zusammengehen mit der Herzogin und

durch die Arbeit des Dr. Anders sein Vermögen um

Millionen Mark verbessert hat, - l938 erklärte ihn sein

Vertreter Prof. Dr. Noack für vermögenslos und restlos

Konkursreif, - erklärte Prinz Ceburg über seinen neuen

Bevollmächtigten Prz. Isenburg der Kanzlei des Führers

Anfang März 194o, daß er nunmehr das Schiedsverfahren

vor
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vor dem Gausozialamt Berlin von April bis August 1938

wegen Betruges und Erpressung der Schiedsrichter und

der Herzogin, ihrer sämtlichen Vertreter, insbes. des

Dr. Anders, anfechte; er fechte weiter den diesbezgl.

Vergleich an. Der Schiedskommission vor dem Gau habe die

Genehmigung des Hoheitsträgers gefehlt, aller Erklärungen

des Prinzen vor derselben seien unter Zwang ge abgegeben,

die Geheime Staatspolizei habe ihn seiner Vertreter ( Jun=

genfeld, Dr.Kraus, Dr. Eisler ) durch deren Inhaftnahme

beraubt, die Ermittlungen der Geheimen Staatspolizei

unter Mitwirkung des Dr. Anders seien null und nichtig,

dieser habe sich der Antsanmaßung schuldig gemacht. Die

Herzogin habe von ihm l938 nichts mehr zu fordern gehabt.

Selbstverständlich focht Prinz Coburg nicht die Verträge

an, welche das Protektoratsverfahren begründeten und ihm

zu den ungeheuren Vorteilen aus diesem führten, obwohl

diese Verträge untrennbar mit dem gesamten angefochtenen

Schiedsverfahren vor dem Gau unkundlich zusammenhängen.

Ein Prinz Coburg an der Seite der Herzögin im Czechenver=

fahren ohne das Schiedsverfahren l. 38 ist garnicht denk=

bar. Vor allen aber widerrief der PPrinz alle seine Er=

klärungen bezgl. des Verschuldens Jungenfals und seiner

Anwälte; diese hätten niemals Unrecht getan, auch in der

Tscheehoslowakei stets rechtens gehandelt. Diamit entzog

der Prinz selbstredend seiner Einbeziehung in die Verord=

nung des Reichsprotektors vom 11.9.1939 jede tuzndlage;

er hatte sofort in seine frühere Stellung an der Seite der

Tschechen zurückzukehren, das unrechtmäßig zur gesamten

Hand mit der Herzogin dort Erstrittene herauszugeben,

bestenfalls an die Herzogin. Schließlich hatte er dem Pro=

tektorat 63 5oo ooo Kc alsbald Regreß zu leisten, welche

an die Herzogin gefallen waren. ( s. Eingabe des Dr. An=

ders gegen Prinz Coburg u.a. an Generalstaatsanwalt Land=

gericht Berlim vom 5.8.1943 zur Sachen 1 P Js. 4o7/ 42 g

gegen Prinz Coburg u.a. )

Die Kanzlei des Führers wies Prz. Coburg zurück. Dr. Anders

nimmt zu diesem Vorbriigen in der Denkzschrift an Reichs=

leiter Bouhler vom 4.4.194o Stellung.

Nach Ablehnung des prinzlichen Vertreters durch die Geheime

Staatspolizei
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Staatspolizei und Staatssekretär Lammers gelingt es ihm,

den Vertreter des Reichssehaztzmeisters Reichsoberrevi=

sor Ried für sein Vorbringen zu interessieren.

t  CCca t

schiedene Schiedsrichter im Gauschiedsverfahren und gegen

die Rechtsvertreter der Herzogin vor diesem Dr. Deutsch=

mann und Dr. Anders. Dr. Anders ist in ihm vor Eröffnung

der mündl. Verhandlung nicht gehört worden. Das gesamte

Handeln Prinz Coburgs im Protektöratsverfahren, seine

erschlichene Position, die erschlichene Vertretung durch

Dr. Anders durch 19 Monate waren von jeder Erörterung aus=

geschlossen, " da dieser Kompléx nichts mit dem Gauschieds=

verfahren Herzogin gegen Prinz Coburg zu schaffen habe."

Der Gaugerichtsbeschluß ( Parteiausschluß .) führte zum

Strafermittlungsverfahren gegen die Schiedsrichter Wilke,

Leßmann, Dr. Kallob, Staatsanwalt Adami, Ministerialrat

Dr. Schucht, die Referenten Cormer, Adsessor Dr. Schmah,

Hauptmann Preßler, Assessor Buchholz und die Rechtsver=

treter der Herzogin Rechtsanwalt Dr. Deutschmann und

Dr. Anders. Alle Beschuldigten würden Ende August l94o

in naft genommen. Der richterl. Haftbefehl lautete auf

Erpressung und Betrug im Schiedsverfahren Wilke gegenüber

Prinz Coburg. Mach 446 Tagen Untersuchungshaft stellte die

Staatsanwaltschaft gegen Dr. Anders das Verfahren wegen

Betruges, Amtsanmaßgung, Antsmißbrauch ein und erhob An=

klage wegen Erpressung. Dr. Anders ist später auch von

dieser Anklage der Erpressung freigesprochen worden. Erst

in der mündlichen Verhandlung vom 11.8.41 bis 17.11.41

wurde nach Fallenlassen der Vorwirfe des Betruges und der

Erpressung ihm derjenige der Anstiftung von Schiedsrichtern

zur Rechtsbeugung gemacht. Er habe durch seine Schriften

und Plaidogers, Anträge auf Strafverfolgung Jungenfelds

u.a., vor einem zivilen Schiedsgericht Strafrechtliches

und Zivilrechtliehes vermischt, nea einen Druck auf Prz.

Cobrurg ausgebübt, die Sehrif Schiedsrichter für seine

Rechtsauffassung gewonnen, den Prinz Coburg ungerecht zu

beurteilen. Dr. Anders,,welcherdie Schiedsrichter zum

Teil garnicht kannte, wandte ein, daß er als Parteiver=

treter die Aufgabe habe, die Schiedsrichter für seine Auf=

fassung zu gewinnen; er habe sich in keinerlei unlauteren

Beziehungen
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Beziehungen, etwa Geldsachen pp, zu irgend einem Schieds=

richter befunden, sei sogar ein offener Gegner der späteren

Wilke'schen Honorarforderungen gewesen. Besonders zur Last

gelegt wurde ihm schließlich, auf Erfordern des Schiedsge=

richtsleiters, dessen Unfähigkeit die Streitfárage zu klären,

er brieflich gerügt hatte, eine Verfahrensfolge in 49 Fra=

gen aus dem beiderseits bereits vorgebrachten Streitstoffe

ausgearbeitet zu haben. Die Gegner des Dr. Anders im Schieds=

verfahren Professor Dr. Noack und Graf Sternberg haben eid=

lich bekundet, daß diese Fragen endlich zu einem geordneten

Verfahren geführt hätten und sich niemand durch sie be=

nachteiligt gefühlt habe. Es sei jedem Teilnehmer klar ge=

wesen, daß Dr. Anders diese Fragen ausgearbeitet hatte, von

einer Rechtsbeugung könne hierbei keine Rede sein, sie

selbst hätten Fortsetzung der nützlichen Fragenstellung durch

Wilke gefordert, der sie leider eingestellt habe.

Dr. Anders wurde am 17.11.1941 wegen Nötigung in Tateinheit

mit Anstiftung zur Rechtsbeugung zu 3 Jahren 6 Monaten Zucht=

haus verurteilt, die er heute bis auf 8 Monate verbüßt hat.

Gleichfalls verurteilt wurden zu Zuchthausstrafen die Schieds=

richter Wilke, Dr. Kallab, Staatsanwalt Adami. Die übrigen

Beschuldigten waren bereit Januar l941 außer Verfolgung ge=

setzt.

Was Dr. Anders über dieses Strafverfahren zu sagen hatte, ha=

ben er, bezw. seine Verteidiger Prof. Dr. Grimm, Rachtsan=

walt Dr. Sack, Justizrat Dr. Staege, Rechtsanwalt Dr. Hoern=

lein in, einem, unfassenden Schriftenmaterial niedergelegt.

Es ist hier weder der Ürt noch die Absehircht des Dr. Anders

auch nür im Geringsten gegen dieses Verfahren oder Urteil zu

polemisieren. Dr. Anders nimmt lediglich für sich aus diesem

Strafverfahren, in welchem eine haltlose:Anschuldigung die

andere ablöste, in Anspruch, gegen die fortgesetzten Ver=

suche Prinz Cobrurgs, Jungenfelds u.a., die verdienten Be=

amten der Geheimen Staatspolizei Wien und Berlin in ihrer

Tätigkeit und ihrem Können herabzusetzen, mit Erfolgt vor

Gericht angegangen zu sein. ( s.:stenograph. Verhandlungs=

protökolle Adami.), weiterhin gegen' die Angriffe gegen die

Schiedsrichter, des Gauschiedsverfahrens denen der Prinz

zu größtem Dankev verpflichtet sei, nachdem er nur durch

14825
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die Parteihilfe aus einer geradezu tödlichen finanziellen

Situaltion in die des Wohlstandes und der Ungefährdetheit

zurückgeführt worden ist und der Kanzlei des Führers,

dem Reichsprotektor und der Geheimen Staatspolizei eine

Vermögensbesserung von nicht weniger als 8,7 Millionen

Reichsmark zu verdanken hatte, - Wenn sich die Schieds=

richter später mit Honorarforderungen an Prz. Coburg

wandten, so stehe dies auf einem anderen Blatte. Damit

habe er, Dr. Anders nichts gemein. Prinz Coburg hat

erwiesen die Dienste des später von ihm angezeigten Wilke

u.a. noch lonate lang nach Schluß des angefochtenen

Schiedsverfahren-s für sich in Anspruch genommen und er=

beten, so in seinem Pensionsstreit mit Jungenfeld Dezem=

ber l938, wie er genau so inmitten des Schiedsverfanrens

edie Hilfe der Gestapo Wien über Dr. Anders inreinem

finanziellen Interesse erbat, um 2 Jahre später diese

polizeiliche Tätigkeit nach verschafften Nutzen zu dis=

kreditieren. Angesichts der Feststellung des Vorsitzenden

des Strafgerichtes: " es sei durchaus zu verstehen, daß

dieser österreichische, katholische Prinz, der im Aus=

land lebte, sich nicht ausgerechnet ohne Zwang einem

Schiedsgericht bestehend aus Hurnationalsozialisten

unterwerfen würde, nachdem er in seinem Kampf gegen die

Herzogin mit teschechischen und österreichischen Gerichten

die besten Erfahrungen gemacht habe" ( stenogr. Nieder=

schrift Hauptverhandlung Adami), bedauerte Dr. Anders

lediglich, mit einem erdrückden urkundlichen Beweis=

material von jeder Beweiserhebung in diesem Strafver=

fahren ausgeschlossen worden zu sein, daß Prinz Coburg,

wenn es sich umseinen größten finanziellen Nutzen han=

delte, die Institutionen des nationalsozialistischen

deutschen Reiches, übrigens als Altreichsdeutscher, durch$

aus zu finden wußte, so die Kanzlei des Führers, die Ge=

heime Staatspolizei, die deutschen Gesandtschaften und vor

allem den Herrn Reichsprotektor.

Es wird auf die gegen Prinz Coburg u.a. åuf Antrag des

Professor Dr. Friedrich Grimm eingeleiteten Strafer=

mittlungsverfahren wegen Devisenverbrechen General=

staatsanwalt Berlin Dev. Ba. 1 St. 1o/43 g. und wegen

fortges. Meineides Generalstaatsanwalt Berlin 1 P. Js.
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4o7/42 g· Bezug genommen. Weiter auf die Nichtigkeits=

beschwerde des Prof. Dr. Grimm gegen das Strafurteil gegen

Dr. Anders und Staatsanwalt Adami zu den Akten Generalstaats=

anwalt Berlin 1. pK. Ms. 13/41 g., weiter auf die Eingaben

an die Kanzlei des Führers vom 4.4.4o und 31.3.1941, auf

seine umfassende Beschweräe an das Oberste Parteigericht

aus l94o, auf die 4 bändige Ergänzungsschrift zur Revisoins=

begründung Prof. Dr. Grimm an das Reichsgericht, auf die

Eingabe Dr. Anders an, den Herrn Generalstaatsanwalt Landge=

richt Berlin zur Sache 1 PK. Ms. 13/41 g. vom 9.8.43 zur

Täuschung der Protektoratsbehörden durch Prinz Coburg u.a.

1939 - 4o, auf die Schiedsklage Dr. Anders gegen Herzogin -

Prinz Coburg vom 4. Mai l944 bei Vizépräsident des Kammerge=

richts Senatspräsident Spankus, z.Zt. Wriezen, Wilhelmstraße

29.

3.) Unmittelbar nach der Ausschaltung des Dr. Anders infol=

ge der Anwirfe des Prinzen Coburg - in Wahrheit jedoch Jungen=

felds,welcher den Prinz Coburg wieder beherrschte - wandte sich

die slowak. Regierung an die Kanzlei des Führers , sofort Dr.

Anders nach Prag zu entsenden, wohin die Untersuchungskommi=

ssion Min. Rat Dr. Drera abgereist dei. Dr. Anders hatte sich

zu dieser Zeit im Gaugerichtsverfahren gegen Anwürfe dessel=

ben Prinzen Coburg zu verteidigen, den er nicht nur 19 Konate

soeben

hervorragend vertreten hatte, sondern in dessen Voll=

macht er von der slowak. Regierung die Zurückgabe von 28o ooo

Morgen Försten an die Erbengemeinschaft betrieb, welche rest=

los vom Ausgang der Untersucheungen der Kommission Drera ab=

hing. Die Kommission Dr. Drera reiste teifbefriedigt ab, da

'Dr. Anders nicht erschien, die Prüfung unterblieb, der Rück=

gabeaüspruch hatte von Prinz Coburg einen tödlichen Schlag ver=

setzt erhalten. Es kam dahin gestellt bleiben, welche Gründe

Prinz Coburg verànlaßt haben, diese Prüfung unter allen Um=

ständen zu sabotieren. Er hat damit das Ergebnis der gesamten

im Reichsdeutschen Interesse liegenden Ermitthungen der Geheimen

Staatspolizei Wien - Prag aus l938/39 gerschlagen, wobei zu

bedenken ist, daß- dieses Ergebnis für Jungenfeld und seine

Beauftragten von strafrechtlichen, moralischen und nationalen

Standpunkt aus ein katastrophales war und ihm bei Durchführung

der Prüfung in der Slowakei noch ärgeres bevorstand an Ent=

.deckungen seines antideutschen Handelns. Als Frühjahr l94o

Prinz
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Prinz Coburg wieder Jügenfeld deckte, opferte er.bedenken=

n

los den slowakischen Anspruch, auch den der Herzogin,

entgegen der Verordnung vom 1.XII.l936.

4.) Unter dem Drucke des Strafverfahrens wegen Rechtsbeu=

gung gegen ihre Vertreter und Schiedsrichter ließ sich die

Herzogin am 17.5.l941 auf einen Vertrag mit Prinz Coburg ein,

der diesen gewisse Nachlässe aus dem früheren Vergleichs=

werk brachten. Dr. Anders protestierte gegen dieses Ab=

kommen als Antretungsempfänger der behandelten Rechte, je=

doch vergebens, richtete am 31.3.1941 eine umfassende

Denkschirift aus der Haft heraus an die Kanzlei der Führers,

Gegeralstaatsanwalt, Herzogin pp, in welcher er das Unge=

setzliche dolches Handelns auswies. Dersälbe Prinz Isenburg,

welcher die Anfechtung und die Angriffe gegen die Herzogin

und Dr, Anders u.a. l94o organisiert hatte, ging bedenken=

los l941 ins Lager der Herzogin, ließ sich dort Vollmachten

zur gütlichen Beilegung des Konfliktes geben, nahm 3o ooo lk

Honorarverschuß von der Herzogin in Empfang und schloß dann

dieses Zusatzabkeommen vom 17.5.1941, welches man später wig=

derrief.

5.) Der immérhin mit sehr gemischten Gefühlen auf prinzlicher

Seite erwartete Prozeß gegen Dr: Anders u.a. vor der 11. Straf=

kammer des Landgerichts Berlin nahm einen Verlauf, der ihm

und Jungenfeld alle peinlichen Beweiserhebungen ersparte;

Offenbare drastische Meineide des Jungenfeld, Prinz Cobrurg

und a. prinzlicher Zeugen, ø im Saale alsbald genügt, weiter=

hin geradezu sensationelle eidliche Bekundungen des Zollamts

manns Hagemann vom Desivenfahndungsamt Berlin gegen Jungen=

feld u.a., vermochten diesen prinzlichen Zeugen nichts von

ihrer Reputation zu nehmen. Nachdem es dem Prinzen nicht ge=

lang, Dr. Anders wegen der zunächst von ihm behaupteten ge=

meinen Vermögensdelikte, einen Betruges oder einer Erpressung,

verurteilt zu sehen, befriedigte ø doch die dann erfolgte Ver=

urteilung eines Rechtsvertreters vor einem Schiedsgericht wegen

Anstiftung dur Rechtsbeugung - wohl des ersten und einzigsten

Falles einer soglbhen Verurteilung in der deutschen Rechtsge=

schichte - und die damit erreichte Ausschaltung des lang=

jährigen Kämpfers Dr. Anders den Prinzen, Jungenfeld u.a.

zutiefst.
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zutiefst.

Zunächst wirderrief Prinz Coburg alsbald nach dem Urteil

das soeben é geschlossene Isenburgsche Abkommen, da man

nun mehr aus der verängstigten Herzogin herausschlagen

konnte. Man begründete diese Anfechtung danit, " das Ab=

kommen sei mindlich ( I ) befristet gewesen." ( redigiert

von Geheimen Justizrat Dr. Seelmann Eggeberth - Berlin

und Justizrat Dr. Staege. ) Obwohl Dr. Staege diese mind=

liche-Abrede bestritt, fügte sich unter dem Druck des

Strafurteils und der Gefahr für die Herzogin, General=

direktor Hübner und sämtliche Schiedsrichter aus dem Gau=

schiedsverfahren, selbst wegen Rechtsbeugungbezw. Anstif=

tung bestraftzu werden - hatten sie doch genau so viel undgeau

so wenig hierzu getan wie ihr Mitarbeiter Dr. Anders - die

Herzogin und schloß unter Preisgabe des Einspruchs des

Dr. Anders auch hiergegen mit Prinz Coburg am 2.7.42 ein

"Geheimabkommen", wobei sie sich diese Geheimhaltung vor

Dr. Anders zusicherten. Entgegen allen von l94o bis 1942

dem Dr. Anders genachten Zusicherungen, ihn in seinen

Rechten und Belangen in keinem Punkte zu benachteiligen,

da er 15 Jahre lang " mustergültig" die herzoglichen In=

teressen vertreten habe, ( Brief Just.Rt. Dr. Stagege),

überließ die Herzogin Dr. Anders nunmehr dem alleinigen

Zugriff des Prinzen in der zivilen Ausschlachtung des

.Strafurteils. Diese gesante Haltung der eigenen Mandantin

ist genau in der am 4.4.1944 Senatspräsident Spankus zu=

gestellten Schiedsklage niedergelegt. Hatte doch das Kammer=

gericht in diesen Schadensersatzklagen des Prinzen Coburg -

der notorische Devisenschieber Jungenfeld klagte va 35 ooo M

Entschädigung für 6 Wochen durch die Gestapo Berlin - Wien

verfügten Schutzhaft gegen Dr.Anders ein- , durchaus nicht

wunschgemäß auf Grund des Strafurteils erkannt, sondern den

Anträgen des. Dr. Anders entsprechend diese Prozeße bis

zur Klärung durch das Schiedsverfahren vor Senatspräsident

Spankus bezw. bis nach dem Kriege zurückgestellt.

In der Slowakei hat sich der deutsche Anspruch aussichtslos

gestaltet; in Ungarn hat die Herzbgin auf mindestens 1,5

Millionen Pengo gegen Prinz Coburg völlig grundlos verzichtet.

So ist vor der land Prinz Coburg, den zu bekämpfen die Her=

zogin 18 Jahre nicht genug ihre Vertreter anspøren konnte,

gegen
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gegen den selbst 1941 ihr Vertreter Justizrat Dr.

Staege noch eine Erbunwürdigkeitsklage zwecks Ver=

Lustes des Fideikomnißbesitzes in Ungarn etc. verfaßte

und durchaus überzeugend begründete, der Sieger auf der

ganzen Linie geblieben. Sein Standpunkt hat triumphiert:

alles, was Gewinn, Vermögensmehrung, Vorteil bringt,

ist gültig, diese Verträge ficht man nicht an; alles

was lasten, Opfer, Pflichten bringt wird bei erster

bester Gelegenheit angefochten, abgeschworen, und nicht

erfüllt. In Wien " nötigt" ihn Dr. Anders innerhalb der

Sicherungsaktion der Gestapo, in Prag, wogenau dasselbe

geschieht, ist es eine " verdienstvolle Handlung" des=

selben. Daß eine solche Auffassung, fortlaufende Täuschung

von Behörden, Staat, Partei, Justiz, wie sie in diesem

Verfahren Prinz Coburg und Jungenfeld, Isenburg, Seèl=

mann u.a. anwenden, nicht von dauerndem Bestande sein

wird, glaubt wohl niemand selbst um den Prinz Coburg, -

-

Teil III.

.9

Dr. Anders wie seine Verteidiger haben diese Feststellungen

gegenüber dem Herrn Reichsminister K.H. Fratk zurückge=

stellt, bis eine gewisse Klärung des gesamten Justiz=

falles eingetreten war, um den Vorwurf zu begegnen, in

schwebende Verfahren störend eingegriffen zu haben. Das

Parteigerichtsverfahren ist abgeschlossen, desgl. das

Strafverfahren, die Strafe größten feils verbüßt. Die

Zivilen Stréite sind vor den ordentlichen Gerichten vor=

läufig erledigt, der Schiedsstreit ist gemäß Auflage des

Kammergerichts erhoben, die Klage zugestellt.

e

In Ansehung dieser Lage ist es geboten, diejenigen Stellen

und Personen zu informieren, an deren Urteil über seine

Person und šeine Arbeit Dr. Anders besonders gelegen ist,

nachdem durch die Täuschungen des Prinzen und seiner Be=

auftragten ein amtliches Verfahren noch der Diskreditierung

ausgesetzt worden ist, welches allein rechtliche, nationale

und lebenswichtige wirtschaftliche Belange gewnrt hat.

Dr. Anders will sich zu keinem Zeitpunkte, besonders nicht

nach der Beendigung dieses Größkampfes des Reiches, von

Partei oder Staat den Vorwurf machen lassen, diejenigen

Stellen



24a

-26.-

Stellen über ein Geschehen nicht informiert zu haben,

welches ihn nicht allein anging, sondern auch die öffentl.

Belange des Reichsprotektors und der Geheimen Staatspolizei.

Er hat in einer Eingabe an dern Herrn Generalstaatsanwalt

vom 6.2.44 erklärt, daß er für seine Person sich mit dem

Unglück des Strafurteils abgefunden hat und diese Strafe

verbüßt hat, in der Würdigung der Rechtskraft eines Ur=

teils, der Tatsache, daß jeder Mensch Fehler machen kann,

daß er in seinem Übereifer vielleicht nanches besser unge=

sprochen und ungeschrieben gelassen hätte. Er hat sich voh

dieser Interessenvertretung von Personen getrennt für den

Rest seines Lebens und wünscht Eingliederung in- die Volks=

gemeinschaft mit jeder Arbeit, die ihm Partei oder Staat

zuweisen. Am liebsten diente er dem Vaterland mit der Waffe

wie 1914 - 18. Er hat ferner Prof. Dr. Grimm und Just.Rt.

Dr. Wöstendiek wissen lassen , f daß er ohne zwingende Not=

wendigkeit, aus freiem Entschlusse, sofort bereit ist, auch

alte offener zivilen Fragen vergleichsweise auch unter

Opfern, zu bereinigen. Es ist an seinen Gegnern sich hierauf

zu erklären. Worauf er nicht verzichten wird, ist die Klärung

des Vorwurfes der politischen Situationsausnützung im 15 jähri=

gen Kampfe gegen die Tschegchen. Dr. Anders hat seit 1914 unent=

wegt immer im nationalen lager gestanden, hat mit anerkanntem

Fließe diesen 18 jährigen Kampf geführt und als Vertreter der

Herzogin sich auf keinerlei Machenschaften, Paktieren mit den

Tschechen etc. jemals eingelassen, wie sie sich Prinz Coburg

und seine Vertreter l939 verhalten lassen mußten. Die Herzo=

gin und ihr Vertreter standen Frühjahr 1939 in ihrem Handeln

makellos und als nationale Deutsche vor dem Herrn Staats=

sekretär.Diese Klarstellung kann nur der Herr Reichsminister

Y.K.H. Frank anordnen, von dessen Gerechtigkeitssinn er die

Beurteilung seines tschechischen Kampfes *erbitet. Er hat

keinen Zweifel, daß eine Klarstellung bei den in Frage kommen=

den Partei - und Justizbehörden diesen ihm unerträglichen

Vorwurf beseitigen wird.

Aus dieser Einstellung heraus gibt Herr Anders über mich als

seinen Rechtsbeistand diesevklägrungeals die seinigenab.

Der Keghtsanwalt.

Pulucrenl

e
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nettErso Betr.: Schiedsverfahren Coburg aua l939.
ae Qef , Herr Reichsminister b susnu
detdo mesnctlatatee
In Vollnacht des Herrn Er. Eberhard Anders in Berlin -
Charlottenburg,Kaiserdam 7, erlaube ich mir das folgende Ge=
such vorzulegen mit der ergebenen Bitte un Erüfung und gütige
Latscheidung.
se
Doytwrengezed us
1. äerr Anders hat in Vollwacht der Herzogin zu Schlewswig
IeslTOCetes
Holstein wnd des Prönzen Coburg - Kohary im Jahre 1939 vor dem
CU LTOTEEELIOE
-niHerrn Reichsminister als Staatssekretär des Protektorates Böhmen
atfund tähren Entschädigungsanwspriche gegen die Protektoratsregierung
vertreten. Sie sind am 16.9.1939 durch einen Vergleich vor der vom
re/ Herrn Reichsprotektor vorordneten Schiedskoamission unter Leitung
des Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten Bürkle - Prag erledigt
.worden. jeuzehn Monate nach Abschluß dieser dem Prinzen Coburg -
. Kohary so erfolgreichen Rätigkeit des Dr. Anders hat Prinz Coburg
setqn es für geboten erdchtet, Herrn Anders, die Herzogin und eine Reihe
deaaeb anderer herzögäicher Vertreter Pp- der Erpressung und Rechtsbeugung
in einem l938 stattgehabten Schiedsverfahren der Herzogin gegen ihn
moae
vor dem Gausozialamt zu bezichtigen. Nachdem er mit diesen Anwiirfen
geeson
von der Kanzlei des Führers, Reichsleiter Bouhler, sodann dem
cot88
Chef der Geh. Staatspolizei SS - Obergruppenführer Heidrich und
anderen Parteistellen Zurückweisung erfahren hatte, gelang es åhm
194o über den Vertreter des Reichsschatzmeisters eine diesbezgl.
Strafverfolgüng in Gang zu setzen. Im Zuge dieses Strefverfahrems
ist Herr Anders wegen Nötigung in Tateinheit mit Anstiftung zur
Ni
Rechtsbeugung an 17.11.1941 zu einer längeren Freiheitssetrafe ver=
nedot
urteilf worden. Die Anstiftung wurde erblickt in seinem Plaidoyens,
Klageschriften,
J8ST
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stellung von Akten und Ürkunden an die Geheime Staatspoli=
zei Leitstelle Wien. Der Vorwurf einer unlauteren Beeinmleisda
die Dr. Anders persönlieh zu-(l
88
meist garnicht kannte, also durch Versprechen oder Gewähren
von Geld oder Vorteilen ist nicht erhoben worden. Herr Anders oul
ist in diesem Verfahren von dem Führer des Gaues Berlin des
NS- Rechtswahrerbundes Justizrat Dr. Staege verteidigt worden,
der seine Freisprechung wegen erwiesener Unschuld beantragte.
Sein Mitverteidiger Professor Dr. Friedrich Grimm, Berlin W
35, Großadmiral von Koester Ufer 61, welcher zugleich den
gleichfalls wegen Rechtsbeugung als Schiedsrichter verürteilten
Staatsanwalt Adami verteidigte, hat in umfassenden Schriften
den Nachweis geführt, daß das Strafurteil in mehr als 3oo
Feststellungen objektiv unzutreffende getroffen hat, daß es
der Aufhebung bedarf. Er hat darüber hinaus den Nachweis ge=
führt, daß die gesamte Aktion des Prinzen Coburg gegen Dr.
Anders lediglich inszeniert worden ist, um der l94o anlau=
fenden Nachprüfung der Erbschaftsbehandlung in der Slowakai
zu begegnen, von welcher nach den Ermittlungen der Geheimen
Staatspolizei Prag er und seine früheren Bevollmächtigten.!
meb
sich nichts Gutes versprachen. Die gesamte Kandlungsweisecll
O
des Prinzen Coburg hat Dr. Anders in einer eiggehenden Ae Ein=
8et
U
sorataiot
gabe an der Herrn General-Staatsanwalt beim Landgericht Berlin
6
 Tao
August 1943 ± niedergelegt. Ich bitte den Herrn Reichsminister
bofre
diese zu erfordern, ebenso die Ermittlungsakten des General-
UdoO mn
staatsanwalts beim Landgericht Berlin gegen Prinz Coburg u.a.
wegen fortgesetzter Devisenverbrechen, Meineides etc. Ba./1.
St. 1o/43 g und 1. P. J6. 4o7/42 g. Die Zusammenhänge des Kampfes
OSTOEOtb
1196
des Prinzen Coburg und seinegt Sachwalter gegen Dr. Anders, dessen
bordeiravahstdocuetd
Vertretung im Protektorat Böhmen und Mähren er in gerade diesem
später von ihm angefochtenen Schiedsverfahren erschlich, dessen
baw
unendlich viele Arbeit er zunächst zwei Jahre zu seinem größten
Nutzen im Protektorat in Anspruch nahm, mit dem csl. siedergut=
2
TODE
machungsverfahren in der Slowakei und der Auswertung der Er=
.hOD TSOU OAOT
mittlungen degr Geheimen Staatspolizei Prag in Sachen Coburg
aus kai/Juni l939 und dier Verhinderung dieser im Reichsinteresse
liegenden Feststellungen zur Rückführung deutschen Beitzes in die=
erteychi se Hand, weiter der Klarstellung des in den Frager polizeilichen
14821
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Ermittlungen von Dr.. Anders im Auftrage der Geheimen Staats=
polizei Prag sufgedeckten_zweiten Verkaufes der Coburgschen
Erbmasse an die Tscheehen um 45,6 Millionen Kc vom 21.1.1934,
ist in diesen Eingaben nachgewiesen. Es genügt, den Herrn Reichs=
SoeCot
montex
minister darüber aufzuklären, daß im Strafverfahren gegen Dr.
Anders Prinz Coburg beschworen hat, diesen Doppelverkauf des
dot
Erbes um 45,6 siilionen ke nicht zu kennen, während die Er=
mittlungen der Geheimen Staatsßolizei Prag durch das ein-
heliige Geständnis aller tschechischen Bedamten des Boden=
amtes, diesen Vertrag mit Prinz Coburg 1934 geschlossen zu
haben, uber den Verbleib des Gleldes jedoch nichts zu wissen,
ergeben haben, daß Prz. Coburg unter Eid die Unwahrheit be=
kundete.- Im Strafverfahren wegen Anstiftung zur Rechtsbeugung
S
gegen Dr. Anders ist das amtliche Schiedsverfahren im Protektorat
Böhmen und Mähren aus 1939 nicht Gegenstand einer Beweisauf=
nahme gewesen; bezüglich dieses Vergfahrens, in welchem er
monto
TO
*
mmdnrreV
Coburg keine Beschwerden gegen die Arbeit des Dr. Anders, da
asdorrentotras
DOM
ihm durch dieselbe je größter Nutzen erwachsen war. Er hat
-
auf die Frage des Dr. Anders, wie er die Tatsachen verein=
baren wolle, l938 von Dr.-Anders"genötigt; worden zu sein,
19 9 - 4o seine umfassende Vertretung in Anspruch genommen
zu haben, um nach Verschaffung eines finanziellen Gewinnes
vom 23,5 Millionen Ke und 63,5 Mil1. K ( Regreßforderung
gegen ihn seites der csl. Frotekt. Reg. ), seinen Vertreter
zu Diffanderen, vor der Strafkammer dahin erklärt: i er habe
eigentlich schon l938 das Schiedsverfahren vor dem Gausozial=
amt anfechten wollen, habe sich aber gesagt, erst solle Dr.
Anders nun einmal zu seinem Nutzen arbeiten; die Anfechtung
käme später aucn noch zurecht. Demgemäß habe er gehandelt."
Diese Handlungsweise Prinz Coburgs ist niedergelegt in den
20
CLOC
-
Denkschriften des Dr, Anders an die Kanzlei des Führers,
00
DTOTAOU
LOJCex
Reichsleiter Boubler, vom 4.4.194o und 31.3.1941. Auf diese
darf ich mich beziehen; schließlich beziehe ich mich auf die
AEUJL
AOUTTEONSMOTCUSE
Broschüre " Der Fall Herzogin", verfaßt von Professor Dr.
noue onne
Friedrich Grimm M.D.R. Berlin W 35 Großadmiral von Koester
Ufer 6l, von dem ich sie nach Lrmessen anzufordern bitte.
Der von Dr. Anders um seine Ehre geführte Kampf gegen das
Strafurteil per
tdelte bosl aled tlowneassataleron
alITO4
0S811
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al abn..ru nov mgE
Strafurteil ist nicht der Anlaß dieser Eingabe an den
r
Herrn Reichsminister, da das Schiedsverfahren vor dem
C71.15
KOV
Herrn Reichsprotektor aus l939 selbstverständlich in
USS
-adoiad
ETTOL COD
keinem Punkte Anlaß zu irgend einer strafrechtlichen Bem
B500
EORCR
LOEN
YU
CORTTE
anstandung des landelns des Dr. Anders hat geben können.
LeVTaxJE
O
N9D
HOTELZUAT
aob
STOSN DODTAOLMT
BAGZON VW
LS
einem dahre - April 1943 - dieses Schiedsverfahren von
dem Herrn Reichsprotektor aus l939 seitens des Parteige-
richts einer Kritik unterfiel, gegen die Herr Anders
48J
RCOL
alsbald nachdrücklichst Widerspruch erhoben hat, nicht
SEE
nur in seinem Interesse, sondern Aller mit diesen Ver=
SLSECHEWA
fahren befaßt gewesenen Personen. Obwohl die gesamte Täm
DO
tigkeit des Dr. Anders im Protektoratsschiedsverfahren
805
von jeder Diseussion im Strafverfahren gegen ihn entgegen
83
sal
allen seinen Anträgen und Bemühungen ausgeschlossen war,
PSUST
obwohl er in einem Parteigerichtsverfahren überhaupt nicht
IX
SOOJEEANEWT
vernommen worden ist, fand sich in dem Beschlusse des
HOLE
BIBSA
800
LTA
Obersten Parteigerichts gegen ihn aus April 1943 die Fest=
A
NAV
e
doE
stellung:
03
UU102STO
GVON AGLOT
WTA
.ntss vs ne" Die Strafe gegen Dr.  Anders habe einec Ver=ed
neschärzung erfahren miissen, da in einem anderen Farteiges
richtsverfahren es sich herausgestellt habe, daß Dr. An=
ders l939 auch in einem anderen Komplexe die politischen
Verhältnisse zu seinem Vorteil ausgenützt habe, indem er
edesim Protektorat Böhmen und Mähren eine "zweifelhafte“ Borm
lat derung dureh eine Sehiedslösung einbrachte und sich da-
duréh ein großes Honorar verschaffte.effow metaoetas das
Dieser Parteigerichtsbeschluß wurde auch dem Ge=
oth a
Lengka s obk
neralstaatsanwalt Berlin zu den alten Strafakten gegen
OOR nOTSTOJAT OnE
Dr. Anders 1 P.K. M. 5 13/41 g eingereicht.
SANR
Es kann dahin gestellt bleiben, ob innerhalb des
Parteigérichtsverfahrens gégen den Amtsleiter Dr. wittåg
derartige Kritiken zu dem Prager Verfahren von irgendwelcher
Seite vorgebracht wurden; 'sie sind jedenfalls, ohne auch
Udoaos
nur Dr. Anders zu hören, in ein Parteigerichtsverfahren
dotbalri
gegen ihn übernommen worden und zwar strafschärfénd. Dr.
Anders hatte mit einer sehr eingehenden Eingabe vom 9.8.
1943 an den Herrn Generalstaatsanwalt beim Landgericht
Berlin
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Berlin zu den Akten 1. PK. Ks. 13/41. g. gegen Wilke u.a.
.zu dem gesamten Protektoratsschiedsverfahren unter Hin=
weis auf diese Irreführung des Obersteni Parteigerichtes
und die hierauf besierende Feststellung Stellung genommen
und gebeten, diese Eingabe auch dem Herrn Reichsminister
der Justiz persünlich vorzulegen, da nicht nur  Er daran
interessiert sei, sondern auch hohe richterliche Beamte,
so Oberlandes-Gerichtspräsident Bürkle und Landgerichts-
direktor Töpert. Dieser Bitte hat der Nerr Generalstaats=
anwalt antsprochen. Dr. Anders bat in dieser Eingabe, ge=
gebenenfalls sich durch eine Rückfrage beim Herrn Reichs-
minister K.l. Frank und Oberlandesgerichtspräsident Brürkle
Gewißheit zu verschaffen, ob seine Angaben restlos zutreffen.
S
Er sandte weiter Abschrift seiner Eingabe seinen Verteidi=
10
LCA
ger Prof. Dr. Grimm, welcher ihm schrieb, es sei ihm unbe=
nommen, in würdiger Weise gegen die Feststellung des Obersten
Parteigerichts zu seiner Prager Tätigkeit mit der Bitte um
Klarstellung Einspruch zu erheben. Herr Anders hat seit
August l943 bis heute keine Partei - oder Amtsstelle mit
diesbezgl. Anträgen belästigt, weil er annahm, daß seiner
Bitte an den Rerrn Generalstaatsanwalt Berlin vöm 9.8:43
entsprochen war, die maßgebenden Herren zu hören.
0
2.) Herr Anders muß aber nunmehr nach Ablauf fast
eines Jahres - so schwer es ihm ankommt, die sicherlich im
Kriegsinteresse dringendst benötigte Zeit des Herrn Reichs=
ministers zur Kenntnisnahme zu erbitten - sich direkt an
den Herrn Re chsminister und Herrn Oberlandesgerichtspräsi=
dab
dent Bürkle wenden. Er hat 15 Jahre seines Lebens diesem
ae
CO
Deutschen Interessen Kampfe gegen tschechische Willkür und
Ausplünderung ge■en Gesetz und Recht verübt, hingegeben und
086
dies im Rahmen seines Perufes, von den er ja schließlich
lebte. Er hat im Frotektorate seiítens aller Stelle, mit
denen und für wèlche er in der Sache Coburg - Kohary zu
arbeiten hatte, größte Anerkennung in wort und Schrift er=
te
fahren, ebenso seitens der Kanzlei des Führers und des
setrot zodos anfotwdstaldoaa Teb
Herzogs
fee
rew zdosgzdata bi sdosgtog arrodlewiona
modtea cov daea
01811
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Herzogs Karl Eduard von Sachsen - Coburg und Gotha als
Chef des Hauses Coburg. Insbesondere hat Dr. Anders
tief beeindruckt, in wie eindeutiger Fora der Herr Reichs=
minister in seinem Schreiben an Dr. Anders vom Dezember
1939 ihm bestätigten, " daß durch seine Tätigkeit wichm
tige waé politische und wirtschaftliche Fragen bereinigt
werden konnten und daß durch seinen Kaapf gegen die
Tschechen in Sachen Coburg - Kohary - sein Lebenswerk -
eine Sache zum guten Ende geführt worden ist, die es nur
= deshalb konnte, weil sie dem Grunde nach gerecht war."
Zur gleichen Zeit schrieb Öberlandesgerichtsprä=
sident Brürkle als Vorsitzender der Schiedskommission an
Dr. Anders, daß allein seiner Tatkraft, seinem Fleiße
G
und seinen Kenntnissen dieser deutsche Sieg über die
O
Willkür der Tschechen zu danken gewéfsen sei. -
Als Herr Dr. Anders im lai l939 über die Kanzlei
-
des Führers seitens der Geheimen Staatspolizei Frag an=
gefordert wurde, wegen seiner Sachkunde die Ermittlungen
Segen die tschechischen Beanten des Bodenantes im Falle
Coburg - Kohary ( Präsident Dr. Vozenilek, Ministerial=
räte Dr. Novak und Razien u.a. ) in Vernehmungen dersel=
ben durchzuführen, hat er diesem Ersuchen mit größter Bem
réitwilligkeit und Fleiß und Erfolg entsprochen. Grerade
der Geheimen Staatspolizei Prag und Wien all in ist es zu
danken, daß in dieser einmaligen tschechischg - Wiener
Korruptiomaffaire um den Nachlaß des Vaters der Herzogin
Licht geschaffen wurde. Es ist ein beeonderes Kapitel, daß
die Kreise um Prinz Coburg l94o sich überhaupt unterfingen,
93S
TOATLIE
angesichts ihrer Taten von 192o - 1939, diese Tätigkeit der
PEdeTe
Geheimen Staatspolizei im reichsdeutschen Interesse zu ver=
dächtigen, nachdem Prinz Coburg die Hilfe des deutschen Aug=
NOV
-
ACET
CORAONS
wärtigen Amtes, der Kanzlei des Führers, des Reichspro-
tektors und der Geheimen Staatspolizei l939 im Frotektorat
CE
für sich mit dem Vorgaben zu gewinnen verstand, er selbst
sei von l921 - 39 in der Nachlaßabwicklung Coburg fortgem
NENE
setzt von seinen Sachwaltern getäuscht und mißbraucht wor=
den,
14819
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den, welcke mit den Tschechen zusammen gearbeitet hätten.cno
31
Heute dst Prinz Coburg mit diesen seinen Sachwaltern tox
wieder in bestem Einvernehmen,onachdem es ihm gelungen
ist, hohe Parteidienststellen und das Gericht, selbst la
unter Eidesverleteung, zu täuschen. Daß ein solches doob
Brgebnis nicht von ßestand sein kann, ist die felsen- z
feste Zuversicht des Herin Andern, seiner So jährigen
Eutter, seiner Ehefrau, seiner Söhne im Frontdienst und
aller seiner Mitkämpfer um die Wahrheit der Dinge. Herr
Anders rührt keinen Kampf gegen ein rechtskräftiges Ur=
CC
teil oder das Gericht, welcheses Aussprach. Er fthrt ihn,
wie es seine Prlicht ist, um seine thre wiederkuerlangen
gegen diejenigen, welche Partei - und Staat täuschten.
Er hat seinen Standpunkt zum Strafurteil umd den ihm
als Volksgenossen obliegenden Pflichten in einer Eingabe
vom 6.2.44 Ausdruck gegeben und gebeten, ihm die Ein=
EE
gliederung in die Volksgemeinschaft zu ermöglichen. Er
empfindet es als härteste Strafe in diesem groBen Kampfe
des Vaterlandes ausgeschlossen zu sein, an seinem Teil
c dem Vaterlande zu dienen, dem er 1914 - 1918. unter Aus=
Iveichnung gedient hat. ist
owa onto a 93
JOEETOJRTEROTTSNE
Daß ihm diese Müglichkeiten sehr erschwert wer=
den können, wenn diese irrtümliche Auffassung seiner Tätig=
cesefb oeor etdaser
cetotroo adoahioe
keit im Protektorat gegen die Tschechen unberichtigt bleibt,
liegt auf der Hand. Schließlich kann er es nach einem 15
00xOb
tixtnt
jährigen Kampfe gegen die Tschechen, die Herren Bennesch,
AO
100y
Dr. Hodga, Dr. Feierabend, General Elias Kwalkowski,
Toftaaliser
001000
Vozenilek, Novak, Razien und viele andere mehr, heute
nicht hinnehmen, daß vielleicht noch die Tschechen von
ihm um seines Vorteils wegen "geschäidigt" worden sind. Das
COISROdGER
haben nicht einmal die Tschechen behauptet, sondern aner=
kannt, daß die Geheime Staatspolizei unter Assistenz des
Dr. Anders in der Sache Coburg - Kohary mit größter Loyalität,
Gewissenhaftigkeit und Gerechtigkeit die in den"Prager
Protokollen von l939" niedergelegten Ermittlungen durch=
noga gefihrt hat. Die gleiche Lrklärung gaben die Schiedskoms
missionsnitglieder Miuister Dr. Kaukal, Dr. Wal und Dr. Mar-
.* tin ab. Die Tatsache, daß Dr. Anders gegen ihm zugesichertes
neb
Honorar
81811
X
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Honotar seit 1925 15 Jahre eine Sache führte, setzt ihn
keinesfalls & dem Vorwurf aus, diese Tätigkeit unter dem
Gesichtspunkte der B Verschaffung persönlioher Vorteile"
als zwer nicht strafrechtlich zu Beanstandegndes, aber 
doch eventuell sittlich zu Rügendes angegriffen zu sehen.
Er hat deshalb die Frage der Berechtigung seiner Honorar=
forderungen einem Schiedsgericht unterbreitet, welches
unter Vorsitz des Vizépräsidenten des Kammergerichts, Se=
natspräsident Spankus, über diese entscheiden wird, so-
weit Herr Anders die noch unerledigten Anspriiche gegen
Prinz Coburg und die Frau Herzogin jetzt geltend zu machen
gezwungen ist. Herr Anders hat im Protektoratsschiedsver=
.
fahren niemals einen Zweifel darüber gelassen, daß er der
private Interessenvertreter der lierzogin und Prinz Coburgs
N
E
coRioE tsn
war, der gegen Honorar, tätig ist. Das geht auch eindeutig
UTEOTOERL
aus den überreichten Vollmachten und dem Text seiner Ein-
S..0
gaben und Anträge hervor. Ich erkläre mich bereit, Ab=
nobeFr
schrift dieser aufschlußreichen Schiedsklage den Herrn Reichs*
BUCSJEESTA
CL
83
Joboltqme
minister auf Erfordern zu überreichen.-
r
mree
JEOLECSS
3.) Der Vorwurf der Ausnützung einer politischen
lage, um eine zweifelhafte Forderung einzubringen, bedarf
aber nach verschiedenster Richtung der Richtigstellung.
Einmal hat Dr. Anders seit 1925 bis 1939 diesen Kampf gegen
tschechische Willkür vor tschechischen Gerichten, also be=
reits 14 Jahre lang, geführt. Bei Eintritt der politischen
TOAC
Unwälzung war ein Prozeß lerzogin gegen csl. Staat über
131 ooo ooo Ke beim Kreiszivilgericht Prag seit 1937 rechts-
hängig und nicht entschieden. Zum anderen hatte mit Ent-
stehung der sogen. II. csl. Republik Ende l938 Minister von
No
FCSO
Ribbentrop über das deutsche Auswärtige Amt die politische
ro
IS NOUU
comdonei
Lösung im Vergleichswege angeordnet; sie war also Frühjahr
8o0
1939 längst im Gange. Schließlich war Herr Anders gesetzlich
nach der Verordnung gegen Wirtschaftssabotage vom '1. Dez.
SES
1936 ( R.G.B1. S. 999 ) verpflichtet, diese Devisenzwangs=
bewirtschaftete Millionenfordcrung einzubringen, ob zweifel=
haft oder nicht. Diese Verordnung droht härteste Strafen
dem Reichsdeutschen an, der leichtfertig Auslandsforderungen
ganz oder teilweise aufgibt. Endlich hat Dr. Anders genäß
sotz der Verordnüng der Führers zunächst gesetzmäßig beantragt,
IST0n0
den
14813
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3
den schwebenden Rechtsstreit vor das deutsche Landge=
richt Prag zu bringen. Die Schiedslösung - etwas durch=
aus Gesetzmäßiges - wurde von lerrn Oberlandesgerichts=
CMOLOM DrTOELOG
präsident Bürkle in einer Besprechung beim Herrn Staats=
TOLT0ENE S8O1S
E
.OJr1
sekretär , an der Herr Anders garnicht teilnahm, empfohlen
TOLDS
und dann auf Grund des vom Führer dem Herrn Reichsprotektor
ST
gegebenen Rechtsetzungsrechtes angeordnet. Eine Tätigkeit
eines Interessenvertreters divisenzwangsbewirtschafteter
Forderungen, welche sich auf Gesetze und Verordnungen des
Führers stützt und sogar durch öffentliches Recht gefordert
wird, kann niemals sittenwidrig, eine politische Lage ausé
nutzend, den Pflichten eines Pargteigenossen zuwiderlaufend
sein. Die darüber hinaus von Herrn Anders auf Erfordern der
Geheimen Staatspolizei Prag, vorher auch Wien, als deren
Gehilfe entfaltete Ermittlungstätigkeit zum Nachlaßfalla
Coburg - Kohary in den restlos korrumpierten Staaten sued
Österreich ind Tschecho - Slowakei rechnet sich Dr. Anders
nur zum Verdienst an, hachdem die Leiter dieser Dienststellen
20
seine geleistete Arbeit anerkannt haben. Bisher ist seitens
be
seiner bekämpften Gegner nicht einmal der scheidene Versuch
gemacht worden, diese Feststellungen der Geheimen Staats=
polizei wien wnd Frag auch & nur in einem sinzigen Punkte
zu widerlegen, wozu sie imnier wieder aufgefordert worden
sind, Allein der Geheimen Staatspolizei Prag und Wien ge=
Ibüirt das Verdienst, dieson östereichischen Skandal restlos
geklärt und das Beweismaterial gesichert zu haben.
onl
exdsirevabel 4.) Meine Bitte geht dahin, der Herr Reichsminister
tes möge die beifolgende kurze Darstellung des tatsächlichen Ab=
NE
DNO
laufes der Dinge in Sachen Bur Coburg - Kohary 1939 - wie
TOREL
sie Dr. Anders gibt - prüfen zu lassen und dazu Stellung
nehmen, ob sich in dieser Darstellung ein unzutreffendes
neben dieser Stellungnahme sehr dankbar, wenn er gleichzeitig
mir eine Beurteilung der Tätigkeit des Dr. Anders vor dem
ich mir eine für Herrn Oberlandesgerichtspräsident Bürkle
oon
ibestimmte Abschrift dieser meiner Angabe nebst Anlage mit
nOTRGITOV
der Bitte zu überreichen, diesen von Herrn Reichsprotektor
rdbnfao
ente
1939
TIATA
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1939 verordneten Schiedsrichter zu bitten, von sich aus
zu den gleichen Fragen kurz Stellung zu nehmen und mir zu-
gehen zu lassen.
-adnolreaaebmklre
5.) Herr Dr. Anders richtet an den Herrn Keichs=
T8SR8
140110
mihister über mich die große Bitte, ihn diese Inanspruch=
BE
CSEP
daß nur zwei Personen seinen Kampf 1939 gerecht beurteilen
können und werden, da es in seinem 15 jährigen Kampfe gegen
ONN
die Tschechen die einzigen deutschen Stellen gewesen sind,
B1
die dem deutschen Kampfe ihre Arbeit und Hilfé nicht ver=
OTOL
sagt haben, nachdem die Prüfung die Gerechtigkeit der For=
derungen ergeben hatte. Ich benötige diese Stellungnähme
O
M9
todes Herrn Reichsministers und des Herrn Präsidenten Bürkgle
.RISE
um durch die vom Führer hierfür verordneten Stellen eine
WOO
Richtigstellung eines Vorwurfes herbeiführen zu lassen. Es
kann Herrn Anders nicht gleichgültig sein, was Partei und
Staat üiber seine Tätigkeit l939 im Protektorat denken. Da=
relf zu klafft zwischen den ein einhelligen Anerkennungen seiner
ediesbeztiglichen Tätigkeit durch die allein hierzu berufenen
fe Stellen, also des Herrn Reichsprotektors, des herrn Präsi=
denten der Schiedskommission und der Geheimen Staatspolizei
Wien - Prag, und der entwürdigenden Beurteilung, ein Ge=
schäft zweifelhafter Natur bei Schaffung des Protektorates
Böhmen und Mähren entriert zu haben, eine zu starke Kluft.
so Ieh habe die feste Überzeugung, daß Herr Professor Dr. Grimm,
welcher als genauer Kenner des Falles Coburg - Kahary wirk=
lich zu einem Urteil berufen ist, Recht hat, wenn er die
Richtigstellung dés Dr. Anders zum Prager Schiedsverfahren
überzeugend" nannte und Herrn Dr. Anders riet, auch seiner=
8087.306
seits in würdiger und bittender Form diese Klarstellung zu
eEe
VreHO
Tlete
betreiben. Herr Anders stützt seine Entschließung; sich
0ES6
BObTean
Über mich an die hohe Autorität des Rerrn Reichsministers
ntNaRotenSTel
bittweise zu wenden, auf zwei Tatsachen, einmal eben diese
Be
tesEorelTO sns
hohe Autorität dès herrn Reichsministers in dieser techechisch-
SS7
ms
deutschen Vergevatigungsaffaire Coburg - Kohary, zum anderen
auf die Tatsache, daß er in Wahrnehmung der Interessen weder
D0
in Wort noch in Schrift im Protektor als wiedergutmachungs-
verfahren auch nur in einem einzigen Pünkte die Unwahrheit
TOvorOrrE
gesagt haz, daß ihm bis heute von keiner Seite auch nur
TAS
eine
14817
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eine einzige seiner Erklärungen wiederlegt worden ist

und daß er mit Fleiß und in würdiger Form eine deutsche

Sache vor dem Herrn Reichsprotektor und den tschechischen

Gegnern vertreten und zum Erfolge geführt hat, die auch

im öffentlichen Interesse lag.

Ich wäre dem Herrn Reichsminister sehr dankbar,

wenn - soweit dies angängig - der Herr Minister eine

beschleunigte Beantwortung anordnete.

1 Anlage.

0

Heil Hitler !

gez. Bohnstedt.

Rechtsanwalt.

018N



Bohnstedt
Abschritt
Rachtesnwalt und Notar
Zugelaszn beia Landgeidt Cottbus
-1-
Dr. Kersdnfage zur Eingabe des Rechtsanwalts und Notars le
O
Rechtsanwaltohn srenn
agchaceteaLanckeorgdohnstedt in Luckau( Niederlausitz )ov dxota
Femspredet e
Kohary 1939.
 B A 
SLROTOE
Teil I.
std rafowed
Mil dsNseq.) Zur Zeit der Erriohtung des Protektorates Böhmen
und kähren l939 währte der Erbstreit lerzogin Holstein
gegen Prinz Ph. Jos. von Coburg - Kohary, Frinz Cyrill
von Bulgarien und den csl. Staat bereits l8 Jahre, von
1921 bis 1939; 1937 erhob die lerzogin Klage gegen den
.r esl. Staat wegen 131 oo0 o0o Kc Entschädigungsforderungen;
 dieser Rechtsstreit war l939 nicht entschieden. Zudem hatte
e98sh
die Herzogin 1936 vor .der Sedria in Bratislava Klage auf
9eT0
TeY
USE
gerichtliche Verteilung des zweiten Nachlaßberkauféser=
EOROXAOLSUWS
löses von 45,6 Mill. Ke. erhoben; auch dieser Streit war
nicht entschieden; schließlich hatte sie beim Grundbuchamt
Revuca l936 Einsprüch gegen die Richtigkeit der csl. Coburg=
schen Grundbüeher eingelegt, da sie verfäischt seien.
1OU2
Von 1925 bis 1938 hat Dr. Anders in vollmacht der Herzogin
ofestsnol
in zahllosen Sehriften, Beweisen, Anträgen diese seit
rosgot0z1 ab
1. Oktober 1931 zwangsbewirtschaftete deutsche Devisen=
ael egaleo
forderung gegenüber den csl. Behörden, Gerichten, Kinistern
TDEOUOL
usw. é vertreten; das deutsche Auswärtige Amt und die
U
SXTA TI
deutsohe Prager Gesandtschaft ( Gesandter Koch ) sind von
880
ihm laufend genau informiert worden, ebenso die Deutsche
Reichsbank ( Direktor Scheuerl ). Die wiederholten Kon-
ferenzen des Dr. Anders mit Staatspräsident Dr. Benpesch,
Ministerpräsident Dr. Eodga, Ackerbauminister Dr. Feier=
abend, Präsident des staati. Bodenamtes Dr. Vozenilek
führten zu keiner Bereinigung, da sie selbst in den Korrup-
tionsskandel Coburg verstrickt waren. Dr Anders wurde vegen
seines energischen Einspruches vor diesen Machthabern sos
BEOWNORATBUB-
gar zweitweisev der inreise nach der Tschecho - Slowakei
COSDET
gehindert und bedroht.
180
1003
AGU EBIT
da0ET9n
2.) l937 übernimmt die Kanzlei des Führers, Reichsleaiter
BEO1
YEOI
Bouhler auf Antrag Dr. Anders den Schutz der herzoglichen
E .aUBTT.eLUn
Belange
A
di811
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HueH ll
Belange in der Tschechoslowakei.Dr. Anders infor-Nswneten
miert von diesem Zeitpunkz ab über jeden Schriftt
diese hohe Dienastelle, legt die Prozeßakten, Schrirtscamet
2 ogJ
sätze etc. vor und haIndelt nur noch im Einvernehmen
mit derselben.
( Beweis: Die Akten der Kanrzlei des Führers. )
3.) Januar i938 erfordert die Geheime Staatspolizei
Migerlin ( Regier. Rt. Dr. Freitag ) von Dr. Anders einen
I l Bericht übet die Hachlaßbehandlung Coburg: TeKoharyev
Cin Osterreich und Ischechoslowakei unter Berüeksichti=
gung der Jüdenfrage innerhalb der Vertretung der Gegner.
taagauDr. Anders erstattet dieses Referat, wird néchuals amt-
atded lich vorgeladen, dazu vernommen, auch zum Falle Gold=
zus schmidt Rothschild gegen Herzogin in der dänischen Ent-
ae
hSE-195
-schädigungsfrage
CE ATU
tlexsd soeetd dove
4.) April 1938 Leiukehr der Ostmark ins keich. Antrag
Berzogin an Gestapo, wien, die sämtlichen wichtigen
xudo0
Akten zur Coburg■ache bei An-wälten, Vertretern üsw.
catoe
OEXOA
des Professor Dr. Grimm zur Berechtigung der Ansprüche.
T9S
tlee sastoouoast:ar
Gestapo Wien ( Rog. Bt. Dr. Freitas, Oberreg. Rt. Dr.
Hasselbacher, Reg. Ass. Weiss - Bollandt, Reg. Rt. Dr,
adbetuo
SST3HO
9j8
fange ) prüft Anträge, ordnet im öffentlichen Devisen=
interesse und priveten Erbeninterésse der Herzogin Sicher=
stellung aller wichtigen Beweismittel an, verfügt die
NOCIOSDNceO
Zuzichung des Dr. Anders als Gehilfen der Ixekutivbeamten
2
-
aeaodo r
(°s.S. Sturmführer Schröder, Krimminalassistent Fenk )
dtenet
SL0
der hat Fürze Vernehmungen durchzuführen. ds entstehen
00bEaBxOaJAE
die antlichen Protokolle Wien I und II aus l938, vor allem
VCLER
auch zur tschechischen Nachlaßverschiebung unter Beteili-
-gü gung Bennesch - Hodga - Feeierabend - Vozenilek,lNowak,
sogo Dr. Razim u.a. -a Der Nachweis der Prozeßhilfe des als-
O
-creichsdeutschen Prinzen Philipp Josias von Sachsen - Co=
I burg - Kohary über den altgreichsdeutschen Assessor anl.
Frh. von Jungenfeld an die Tschechen gegen die lerzogin
von 1937 - 1938 wird gesiehert; diese organisierten
Jungenfeld und der tschech. Anwalt Dr. Josifko - Prag,
Cduo
die jüdischen prinzlichep Anwälte Dr. Kraus, Dr. Barth,
14815
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Dr. Rudolf Eisler, Dr. Weiss, Dr. Lisgt, Dr. dustus,ar
C
Dr. fafler, Dr. Fantl u.a. Das sichergestellte Vaterialo
gent entgegen Antrag Dr. Anders, es_bei der Gestapo Ber=
lin zu verwahren ( s. Antrag vom 6.4.l938.), an das Cau=
propagandaant Berlin, welches nit den weiteren Ernittlungen
im Deviseninteresse betraut wird, ( Verfg. Gestapo vom
7.4.1938 ). Dr. Anders deckt Verschiebung von 7ooooo chwei=
zer Franken angebi. Pensionsfonds durch vungenfeld an die
französ. Staakssngehörige Jeanne Laurent - Paris und die
Schweizer Staatsangehörige v. Pfyffer nach Zürich, London
und Ansterdam auf. ( Jungenfeld bekundet später unter Lid
ip Strefverfahren gegen Dr. Anders u.a. wegen Aötigung,
Rechtsbeugung, er habe dieses reichsdeutsche Vermögen
für den Fall eines zweiten Weltkrieges vor feindlichen
Zugriffen schützen wollen, weil man ja im ersten Weltkrieg
OUNS
US8
gese en habe, was aus deutschem Eigentum geworden sei.
HO
dre tatew
( s. Strafanzeige Prof. Dr. Grimm gegen Jungenfeld ü.g. wegen
H
osJoe
TO
Oer
SS
o0S 8 a
fortges. Devisenverbrechen an Gen. Staatsanáwalt Berlin vom
VpL
aid
OOSYE
26.7.1942 Strafermittl. Akten Gen. Staatswaètamwalt Berlin
4
LOTTNENERSTOS
P
O1a
A.Z. Ba. 1. St. lo/43 g ).- Die verschobenen 7oo ooo Franks
PE
nedoo
OLCT
werden l938 der deutschen Reichsbank zugeführt. - Das Gau=
N
sozialamt Berlin zieht Fül Frühjahr l938 die Schlichtungs=
C
38
JTeHOeTIawASSBEJL TSD
verhandlungen Herzegun - Prinz Coburg an sich, Herzogin
stellt an Reichspropagandaminister am 2/3. 4.1938 Aatrag
TOTE AOS2S
auf Schiedsschlichtung. Der Leiter des Gausozialastes Wilke
und Referent LeBmann erklären Anordnung einer parteiamt=
lichen Schiedskommission, die ehrenamtlich arbeite. Gleich=
zeitig fihrt dieses Amt für Leitstelle Wien - Gestspo die
weiteren Feststellungen im Devisenstrafinteresse durch, be=
antragt die Schutzhaft gegen die Täter Jungenfeld, Waniek,
die Juden R.A. Dr. Eisler und Kraus und den herzogl. Anwalt
Dr. lorner - Wien, der mit ihnen unter einer Decke gesteckt
hat. br. Anders wird ersucht, die strafrechtk. Tatbestände,
insbesondere auch die große Sperreffektenschiebung ungen=
felds aus 1935 ( 1935 von Dr. Anders aufgedeckt und der
de tsehen Reichsbank und Präs. des Landesfinanzant Berlin
txet.st
angezeigt) zur Grundlag der Intscheidung der Geheimenet
Staatspolizei Wien - Berlin auszuarbeiten. kr tut dies in
jaslldos meb astendtov ss Tatocodeglolta ao3 tdonana
dote
P18A1
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3 Ausarbeitungen an das Gaupropagandaministerium. Frinz:
Cobrarg erscheint Apriloi938 mit R.At Dr. Graf Sternberg
und R.A. Dr. v. Nagy - Budapest vor antl. Schiedskommissi=
on des Gaus Berlin, sehüttelt seinen-Bevollmächtigten von
cel92i til938 von dungenfeld ab, beteuert, von diesem selbst
aufs Schwerste geschädigt und getäuseht zu sein, besonders
in der riesigen tschechischen Nachlaßzabehandlung. Er- sei
1921 erst l8 Jshre alt gewesen, habe die Dinge nicht über-
sehen, sich auf die zahllosen Jungenfeldschen Anwälte ver=
laseen; die gleiche Erklürung g@ben v. Sternberg und v. Nagy
ab. Prinz Coburg erbittet Fortsetzung der Ermittlungen der
der Geheimen Staatspolizei Wien unter Mitwirkung des Dr. An-
ders in seinem Interesse auch bezgl. aller Lachenschaften
der Nachfolger Jungenfeid und ihrer Vertreter.
cedeta a
Dr. Anders stellt sich zur Verfügung; das Gaupro=
MRCLCSO
pagandaant ersucht Gestapo Wien um Fortsetzung, weist auf
neys
S
E6SGV
Wunsch des Prinzen hin. ( s. Antrag Dr. Anders an Gestapo
AEABRETEE
Wien zur II. Wiener Polizeiaktion )'. Die Inhaftierten wer=
RFaL Tlene+te-ate
den nach 6 Wochen entlassen, da Wiener Ammestie auf sie
100 0000598
COROC
zutreffe, ( unzutreffend, nachgowiesen durch Frof. Dr. Grimm
OE
in seiner Eingabe vom 26.7.1942
) - und zwar auf Veraklassung
-SSTLOTINS
308
der Staatsanvaltschaft, welcher die Gestapo die Ermittlungs-
T
akten abgegeben hatte zur Strafverfolgung. Iu Schiedsverfahren
vor dem Gauamt vergleichen sich Herzogin - Prinz Coburg am
26.8.1938 über 3,5 illionen Keichsmark. Prinz Coburg er=
BO
hält dabei zugestanden, iht in das tschechische Wiedergut-
machungsverfahren der Herzogin gegen den csl. Staat aufzu-
nehmen, ihn aus dem Millionenregresse zu befreien, den er
gemäß Ziffer 7 des Vertrages Bodenant - Prz. Coburg vom 24.
3. 1928 von den Tschechen angedroht erhalten hat. Prinz Co-
J
[burg rückt urkundlfch nochmals von den Machenschaften Jungen-
felds ab und läßt sich alle Entschädigungsansprüche der Her-
zogin gegen Jungenfeld u.a. abtreten. Die 3,5 Hillionen Mark
sa Vergleichshetrag werden ihm bis zur Erledigung des tsche-
chischen Strtites gestundet: Herzogin und Prz. Coburg Schlie=
Ben dié hierfür maßgeb1. verträge vom 26.8.38, 22.9.1938 und 12.4evk
1o.193s. Dr. Anders wird von Prz. Coburg und der Herzogin
gebeten, derer'gemeinsane Interessen-gegen den esl. Staat
nunmehr gegen Erfolgshonorar zu vertreten; dem schließt
sich
14814
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der Chef des lauses, Lerzog von Sacheen- Coburg und Gotha
an. Von Zwang, Drohung, Rechtsbeugung läßt Frinz Coburg
kein #ort verlauten, vielmehr läßt er sách durch Dr. An-
ders in vien noch zwnichst seine é desolaten finanziellen
Verhältnisse ordnen, wozu der Prinz noch das Sozialamt
Berlin bittet. Dr- Anders legt der Kanzlei des Führers,
den deutschen Auswärtigen Amte diese Verträge vor, er=tb
bittet Aufnahme Prz. Coburgs, des bisherigen Gegners der
Rerzogin, nunmehr als deren Vertragspartner gegen die
Tschechen in ihzen Schutz. Prz. Coburg wiederholt die
grundlegende Versfehcrung seiner persönlichen Intakheit,
, seines Mißbrauchs durch Jumgenfeld v.e.; die Behörden glau-
ben ihm und seinen Vertretern und nehmen ihn Oktober 1938
in den Schuta des Reiches. Alleiniger Vertreter in derdo
Csl. - Frege ist nur ur. Anders. Prz. erklärt alle früher
erteilten Vollnachten auf ischechen eto. für erloschen.
lrsata meb
6.) Der maßgebende Vertrag der gemeinsamen Klage Herzogin
enoaFsEroT SaFaldtwoa area.Ps
Prz. Coburg gegen die csl. Regierung ist derjenige vom 12.
Üktober l938. In ihn teilen sich die Parteien den Erfolg
mo4 Pddato anrOotowSFtu
boU
WOH
TONN BSIAO
der Aktion für Ungsrn und die Tschechoslowakei guotenmäßåg
auf. Dr. Anders referiert im deutschen Auswärtigen Amte
Tegte vs gedoedoa noh r
TOE
( Legationsrat Dr. v. Eaeften ) fertigt Denkschrift bezgl.
NODA1O1S
einer politischen Bereinigung des Rechtsstreites für Reichs=
Itrminister v. Räbbentrop. Dieser Bespricht Ende I938 diese
Regelung mit dem teschechischen Außenminister Kwalkowski,
hawelcher loyale Prüfung zusagt; der Prager Prozeß solle
ruhen, Dr. Anders solle eine genau unter Beweis gestellte
.tianoa
Substantiierungsschrift aller csl. Ansprüche Herzogin
Prinz Coburg verfassen. Dr. Anders verfaßt vom 12. Oktober
€C bis 19. Dezember l938 die große tschechische Wiedergut=
88
edos machungssehrift ( 2 Bände Text, 3 Bände Anlagen, ca. 15o0
04B89Y
cl
dDruckseiten ), übergibt sie Kanzlei des Fihrers, deutschem
TOV
Auswärtigen Anz; letzteres leiptet sie und die Anträge Dr.
RlAnders über deutsche Gesandtschaft Prag der tschecho
BCORETODE
slowakisch n Regierung Dezember l938 zu, als zweifellos
C
SS
100
keine/Konstellation auszunutzen, Gelegenheit war außer
-politische
goder Köglichkeit, angesichts des im Dritten. Reiche er-
esVJadIoc
ES
gasa
at std at nedolow ne degeluzev modetorganol nrs
gen
starkten
005
W813
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OG
starkten deutschen Reiches seitens der Czechen etwas an=
derés gewertet zu werden als in den machtlosen Zeiten von
1921 bis l933 in welchen der deutsche Kampf der ierzogin
in der Tschechoklowakei von den Tschechen verhöhat würde.
Später forderte Erz. Coburg diese große Denkschrift des
Dr. Anders zur Asuswerting in Ungarn an, nachdem durch
Schiedssprach der Außenminister Öraf.Ciano - Ribbentrop
die südslowakischen Coburger Besitzteile an Ungarn gefal-
len waren ( 3o ooo Morgen pp ).
l ondariA Fott
o1b
netob als
rdomaun ,ciscs
7.) Vom 19. Dezember 1938 bis zua derfall der csl. Repu-
blik verhandelte Dr- Anders nit dem dafür delegierten tsche-
chischen kinister Dr. Feierabend, Minister a.ll. Flida u.a.
Die miihseligen Verhandlugen ergaben nichts. Jeder tsche-
chische Wiodergutmachungstiille war vorgoschoben. Ean prifte
nicht einmal ernstlich Beweise. Die Czecho - Slowakai trieb
im offenen antideutschen Fahrwasser. Aueh in dieser vor
62
dem Eintritt einer besseren politischen Konstellation ge=
legenen Zeitraum nutzte Dr. Anders gewiß keine politische
bedeT
·Lage aus, eine zwetfelharte Forderung einzubringen, sondern
n  1edo
wahdte / in Errüllung der Auflagen höchster Partei - und
aotsthslrotdfa
mropeTS
Amtsstellen größte Lühe auf, mit den Tschechen zu einer
nadoafuah
TO S
gerechten Lösung zu gelangen.
Isod ribrdocnod dglsrel
Tu Jezanoltage
( Beweis: Die Berichte des Dr. Anders an das deutsche Answär=
tige ant und die Kanzlei des Führers von Dez. l938 bis April
1939.)
21050
rotalntore
doaet meb tta gaulegan
Er blieb in Frag in ständiger Fühlung mit der dtsch. Gesandt-
8L100
8019610
schaft. ( Legationsrat Dr. Henke, Geschäftstäräger),nodor
SELOte
2100
S34E8
doeesatetifnetadue
8.) lit dem Zerfall des tschecholowakischen Staates und der
SOOUEC
Errichtung des Protektorates Böhmen und fähren Frühjahr l939
MOV
CAT
S
lag in Prag also eine seit 18 Jahren unerleg%aigte Streitsache
BOTOS
vor, die dicht unter Ausnützung der politischen Jage erneut
MO
FM
aufgegriffen wurde, sondern eine gesetzligh verordneteA
reichsdeutsche wiedergutsachungssache von Bedeutung- Die in
der Kanzlei des Führers alsbald stattfindenen Konferensen
über die zu ergreifenden Maßnahmen erbrachten die Entschliee
E0O
Bung  eine selbstverständlichkeit -
US
A0
den gesamten Komplex
dem lerrn Reichsprotektor vorzulegen, an welchen ja die im
STO
netsi
Zuge
14813
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Züge befindliche Angelegenheit früher oder später.so wiel
ateso gelangen mußte. diemand konnte erwarten, daß mit Ein=o
tritt dieseropelitischentandlung zu Gansten des seit tob
l918 miehandelten deutschen vielgestaltigen  Rechtsan=ld
spruchs nun die derzogin bezw. Dr. Anders unter varletzing
zwingenden Rechtes sich zur tAufgabe der tschechischen For-
.derungen entschlielen werdenplim nicht in den Verdacht zu
-kommen, politische Konjunkturgewinne andustreben. Dazuted
war der Hec tsenwaspruch Coburg - Kohary doch rechtlichue
c/und tatsschlich zu gut fundiert und hatte ihn Br. Anders
ülber l8 vahre unentwegt unter schlechtestens wirischaftlichen
und politischen Konstellationen und unbestechlich gegenüber
allen politischen Finanzgeschäften, wie sie v. Jungenfeld
ansstta reaetb. ni
daTetd TrO Tod
u.a. mit den Tschechen entrierten, verfochten. Wenn die
OLACETEGTTOT
Fordernden frühere Fürstlichkeiten waren, nahm ihnen der
nationalsozialistische Staat als gleichwertigen Volksge-ia
nossen gewiß nichts von ihren Rechten auf Eigentum etc.ced
9. Rinige zeit nach Schaffüng des Protektorats ersuchte die
Kanzlei des Führers Dr. Anders auf Grund eines an den Herrn
den
Staatssekretär gerichteten Antrages, sich mit allen Be=
LoT
e
T0
0
weismitteln zu einer Sitzung vor dem Herrn Staatssekretär
R
LUG
meb
E
einzufindon. Es seien die Persönlichkeiten nahmhaft zu
machen, die als veranteertlich noch zuzuziehen seien. Dem
SASTE0E1O0T
nedo
entsprach Dr. Anders. In der vor dem Staatssekretär K.l.
doon
Frank stattfindenen Sitzung erschienen zwei Vertreter der
a
Kanzlei des Führers, Bie Reichsamtsstellenleiter Cnyrim
EOT
und Dr. Wittig, Generaldirektor lübner, Dr. Anders, Präsim
dent des csl. staatl. Bodenamtes Dr, Vozenilek, die Re=
12
ferenten Ministerialräte Dr. Nowak und Dr. Raziem, der .of
Ackerbau
tschechische taßeaminister Dr. Feierabend, der langjährige
Vertreter des Prinzen Coburg in Prag, Rechtsanwalt Dr. dosif=
ko. Zudem hatte der Herr Staatssekretär Vertreter der Geheimen
Staatspolizei Frag und der kommissarischen SS - Leitung des
staatlichen Bodenamtes zur Information zugezogen. Als Sach=
bearbeiter desoßerrn Staatssekretärs ersohien Herr Ober=sb
. regierungsrat Dr. Gies. In dieser Konferenz hielt Dr. An=f
ders ein stundenlanges Referat, legte Beweise vor, forderte
-Saub
olsbaldige
T8TS
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laß sei. Die Tschechen machten loere Ausflüchte, verspra-
chen Prüfung, vernachten sachlieh nichts zu erwidern. Allein
der Tscheche Dr. Jesifko erklärte, er sei nach wie vor unge=
kündigter Vertreter des Frz. Coburg bezw. Jungenfelds, bem
stritt Dr, *nders das Reaht .für Prz. Coburg zu sprechene,
welcher seit Jahren als Streitgenosse der Czechen gegen die
Herzogin stehe. Ihm wurde die diesbezgl. Lage klare gemacht.
Der Staatssekretär forderte dazu noch telegraphische Erklä-
rung des Prz. Cobuxg, die alsbald aus Budapest einging,sw
daß alleiniger Vertreter des Prinzen Coburg nur noch Dr. An=
ders sei.
rodl
1(Peweis: Das Telegramm ).
edosisilog b
foatstlog rerla
Der lerr Stastsßekretär K-l. Frank erklärte in dieser Sitzung,
2
in der die Tschechen auf das Katastrophale der Feststellungen
der Geheimen Staatspolizei *ien zur Behandlung deutschen Ver=
mögens, selbst entgegen den zwingenden Entschäidigungsvorschrif-
ten-der Verträge von Versailles, frianon und St. Germain; hin-
gewiesen und auker stande waren, diése Feststellungen auch
HOUETO AJSTOSNDROT
nur im Geringsten zu entkriften, daß das Referat des Dr. An-
20
OS
NOSSAL DEUT
ders " Die Deutsche Antwort" auf dieses Treiben sei. Wenn nach
le
803317
alledem die Kiäger noch einmal die Hand zu einem friedlichen
Vergleiche böten, so erwarte er eine sofortige Entschließung
hierüber seitens des tschechischen linisterrates der Pro-
TETNOOO
tektoratsregierung. Dr. Anders wurde ersucht, noch am gleichen
1107
PE0S
Tage'ein Vergleichsangebot auszuarbeiten und dem tschech.
DN
NNNESLEC
SEDANOOAR
Einisterrat zuzustellen. Das Angebot arbeitete Dr. Anders
tolrellotsatnsasslo
AEO
8TOIL
BOL rOlSDE
aus. Der tschechische Linisterrat unter Vorsitz General
82000
on0
ing. Elias lehnte einen Vergleich ab.
sal sth telknese
I
atà .lao eeb freb
1o. Hierauf beantra te Dr. Anders gemäß der Verordnung des
Führers betreffend Wiederverbringung selbst rechtskräftig
Tentsohiedener Rechtsstreite, in denen ein Teil Deutsch=
nö stämmig war von techechischen Gerichten vor die heu ge=
schaffenen deutschen Geriehte im Protektorat, dielÜberlei
tung des schwebenden Rechtsstreites der Herzcgin vor dasts
deutsehe Landgericht Irag; er beschritt also den ordent=od
lichen Rechtsweg, betraute einen Prager zugelassenen Anwalt
und setzte sich selbst nit dem landgericht Frag in Verbin-
esthfedate
dung:
14812
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38
dung. Ey folgte sodann eine Konferenz beim Herrn Staats=
sekretär mit Oberlandesgerichtspräsidenten Bürkle Präsi=
O
dent des deutschen Oberlandesgerichts Prag, und seines Vizé=
präsidenten Landgeriohtsdirektor Töpert. An ihr nahm Dr. An-
ders zunächst nicht teil. Später aufgerufen wurde ihm ers
NOET
öffnet, daß nach Auffassung dieser Herren der 18 Jahre dau=
TENCTED
ernde Streit-nicht vor ein ordentliches Gericht gehöre mit
dem ganzen Instanzenzug bis zum Reichsgericht, sondern eine
Schiedslösung zwgingdnd fordere. Dr. Anders solle noch ein=
mal den Versuch machen, auf gütlichem Wege zum Abschluß
eines Schiedsvertrages mit der tschech. Protektoratsregierung
zu gelangen. Dr. Anders arbeitete alsbald einen Schiedsver=
trag aus, sandte ihn der tscheßchischen Protektoratsregierung.
Diese forderte tscliechischen Vorsitz bei ungerader Richter=
zahl oder bei gerader Zalt paritätische Besetzung. Dies
Manöver lfef darauf hinaus, die Ansprüche in ihrer Entschei
'dung genau so zu behandeln, wie sie tschechischerseits viele
Jahre behandelt waren, bestenfalls sie zu verschleppen. Der
Schiedsvertrag scgheiterte. Die Czechen saßen Sereits länger
als ein halbes Jahr auf der Streitschrift und ihren Beweisen,
ohne sich zu iregendeinem Punkte zu erkliren. Öffenbar rechnete
alleß tschechischerseitsmit dem Kriege gegen das Reich. Als
dieser dann ausbrach, verordnete der Reichsprotektor am 11.9.
39 suf Grund seines Rechtsetzungsrechtes die Entscheidung der
Ansprüche durch eine amtliche Schiedskommission unter Vorsitz
des Oberlandesgerichtspräsident Bürkle. Die Tschechen ent=
standten als Richter den Juristen inister Dr. Koukal und die
Anwäite Dr. wal und Dr. Martin, die deutschen Kläger den Vize-
präsidenten des deutsehen Öberlandesgerichts Prag Landgerichts=
direktor Töpert und die Amtsleiter der Kanzlei des Führers
"Cnyrin und Dr. Wittig': Alie° Richter waren seit langen Monaten
im Besitz alles Streitstoffès, aller Beweismittel, Czechen
edo.
wie Deutsche.
.
11.) Inzwischen hatte Dr. Anders pach der tatsichlichen
Seite der ,chadensersatzansprüche das gesamte einschlägige
Matérial dew Reichsforstmeister vorgelegt und um eing Be= 
wertungsgutachten gebetenlsDerselbe.erstattete,durch land-
8forstneister Dr. Storck dieses Gutachten dahin,. daß der bau
Sehaden auf ca 125 ooo ooo Ke. zu beziffern sei.wdriov
Jeu Aetpyoro gos ve'e SvTr ko*
(Beweis:
Eepen
11811
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mirsl ated sneretsol ente mnsbce etglot ed saos
(Beweis: das Gutachten.)
tohrogsshnairedo thn tetordsa
Die fschechen bereiteten ein Gegengutachten des Oberforste
meisters des Erzbischofs von Olmütz vor-iregbual netnebis
12.) Unmittelbar nach der ersten Sitzung vor dem Herrn Staats=
troin talodnua
TOXER
sekretär im Frühjahr l939, an welcher Vertreter der Geheimen
R
COPTSO BOIDTLJAOGTO/I1O
Staatspolizei Prag und der kommissarischen leitung des früherm
en csl. Bodenamtes teilnshmen, wurde Dr. Anders zur Geheimen
JAS
Staatspolizei Prsg vor SS - Oberführer Ir. Rasche geladen und
ersucht, seine in dieser Sitzung vorgebrachten Anklageen
schriftlich der Geheimen Staatspolizei gegenüber zu wieder=
holen und zu beweisen. Diesem Ersuchen entsprach Dr. Anders
pünktlichst und fuhr nach Berlin zrurück. Kurze Zeit darauf
ersuchte die anzlei des Führers
R
Anders, sich sofort in
Prag der Ceheimen Staatspolizei und Kommissar. SS. Leitung
des Bodenamtes für erforderlich gewordene Ermittlungen betr.
ocle Pehiehe
den Fall Coburg Koharyyzur Verfügung zu stellen. Er folgte
SA
A
dieser forderung und meldete sich im Bodenamte bei einem Re=
ferenten Steiger ( sS ) und Slassak, welche ihn zur Geheimen
Stastspolizei verwiesen, wo die gesamten Untersuchungen gegen
das Bodenamt liefen. Hier wurde Dr. Anders gebeten, te Ver=
nehmungen den Fall' Coburg - Kohary zu klären. Die offizielle
zeg Leitung der Ermittlungen lag in Händen des Krimminal=ee
kommissars Böhm von der Gestapo; die Ermittlungen in den sehr
umfangreichen Vernehmungen führte Dr. Anders selbständig. Er
erstattete auch dem Chef der Geheimen Staatspolizei Prag, Ober=
regierungsrat Dr. Geschke, einen mündlichen Schlußbericht.
Das Ergebnis der Prager Ermittlungen gegen eine Anzahl Kor=
ruptester tschechischer Amtspersonen - und Stellen, vor allem
der Nachweis übelster persönlicher Korruption des flüchtégen
tschech. linisterpräsidenten Dr. Hodga, iat in den *Prager Prom
tokollen I und II " niedergelegt. Sie wurden alsbald dem Reichs=
protektor vorgelegt und sind in einem Abschlußbericht des Rem
ferenten des Bodenamtes Slassak gewürdigt. In diesen Ermitt-
khlungen ist einwandfrei der Loppelverkauf ein ünd desseiben
Coburger Rachlasses durch Bevolläächtigte des Frz. Coburg
( Jungenfeld, Josifko 0.a.1):am 24.3.1928 um 131 ooo coo Ke
und am 21.1.1934 um 45,6sKillionen Ke festgestellt, ohne daß
die verantwortliehen csl. Beanten auch nur eine bescheidene
Erklärung hierfür oder über den Verbleib der 45,6 Mill. Ke.
14811
geben
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gebenkonnten. ( s. diesen Fall in der Strafanseige Prof.
Dr. Grium wggen Devisenverbrecuen und Frager Frotokolle.
Gestapo I und II.
Ebenso wurde in diesen Ermittlungen die bereits 1936 von
Dr. Anders aufgedeckte Verfalschung der csl. Grundbücher
nachgewiesen und damit die Tatsache, daß der csl. Staat
garnicht in rechtmäßigem Eigentum der Coburger Liegen-
schaften ( So ooo he ) saß. ( s. Prager Protokolle der
Geh. Staatspolizei Prag I und II Coburg. ) Schließlich
wurde die persönlichste Bereicherung von Linistern und
RUL
Beamten erwiesen, vor allen Dr. Hodgas, den Dr. Bennesch
Jahre lang gedeckt hatte. Diese Ermittlungen sind auch
TegOLEODE
S
in lòyalster Weise allen, auch den tschechischen Mit=
TM.
NC
tb
gliedern der verordneten Schiedskormission zuginglich ge-
macht worden. Lin Gegenbeweis ist nicht erfolgt, zuwal
Fräsident Dr. Vozenilek vom csl. Bodenamt sich dahin ex=
kulpierte, er habe als Beanter den Weisungen Minister =
präsident Dr. Hodgas ü-a- Folge Z leisten müssen, um
NER
nicht selbst Gefahr zu laufen. ( Vozenilek war stetsz auf
freiem fuße und hat dieses vernichtende Gutachten Über
sein Ant vcllig unbeeinflußt abgegeben; er hat erst den
Doppelverkauf des Nachlasses bestritten, dann seine, Unter=
schrift änerkannt, ihn jedoch nicht erklären können.)
So bilden die Frager Frotokolle der Geheimen Staatspolizei
onichts anderes als eine restlose Bestätigung der Fest=rob
bo stellungen der.Geh. Staatspolizei Wien aus l9z8, welche
abäelf später Prine Coburg als Rechtsbeugung angreifen ließ. Es
-
-s ,ist von keiner Seite, weder von der Geneimen Staatspolfz
zei, noch von den vernomienen tseheehischen Funktionären,
w noch vom Reichsprotektor ein Fort der Beanstandung dieser
me von Dr. Anders geforderten Ermittlungstätigkeit oder der
sdotef restlosen Glaubwtirdigkeit der von inm durchgefihrten, ge=
wif nicht einfschen Ermittlungen in einem über l8 Jahre
komplizierten Auebeutungssystem reichsdeutscher Belange bis
heute zur Kenntnis des Dr.  'nders gelangt, wohl aber Era
klärungen der Anerkennung dexjenigen Stellen,die ihn an=g
forderten und die gewiß sich ein sachverständiges Irteils
über seine Tätigkeit bilden können, nämlich der Geheimen
Staatspolizei, des lerrn Staatssekretärs und des Herrn Ober=
landesgerichtsprisident
018A1
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landesgerichtsyräsident Bürkle. Es ist bezeichnend, daß die
tschechischen Schiedsrichter nach Abschluß des Vergleiches
vom 16.9.1939 vor Oberlandesgerichtspräsident Bürkle diese
nebenher laufende Tätigkeit des Dr. Anders als eine durchaus
Loyale und denkbar gerechte aherkannt haben. Besonderes Ge-
wicht verdient hierbei die diesbezgl. Stellungnahme des lang=
jährigen tschechischen Leiters des Bodenamtes iräsident Dr. Vo=
zenilek, unter dessen Agide der Fall Coburg - Kohary/rollte.
13.) Der tschechisehe Vergleich vom 16.9.1939 entsprang ei*
nem Wunsche der tschech. Protektoratsreglerung, welche schlecht=
hin die Beweise deß Dr. Anders nicht zu wiederlegen vernochte.
Die Tschechen hatten nür einen stichhaltigen Ein and, nämlich
die Frage, wie Prinz Coburg, ihr längjähriger Streitgenosse,
nunmehr aus der Stellung des von ihnen in Regreß genommenen
Schuldners in die kolle des Fordernden, Geschädigten hinülber=
wechseln konnte. Diese Frage beantwortete der Vertreter der
Kanzlei des Führers dahin, daß Prånz Coburg im Schiedsverfahren
vor dem Gausozialamt Serlin überzeugend dargetan habe, daß ihm
wohl fornal das tschechische Unrecht an der Literbin Herzogin
zu Holstein treffe, daß er aber von seinen Sevollmächtigten
laüfend getäuscht, kißbraucht und selbst schwer geschädigt
E30ON
sef, vor allem voh Jungenfeld, Dr. Z Josifko u.a. Der Prinz
S
Re
habe àuf.Grund dieser ErkŽärungen den Schutz der Kanzlei des
E
Hoobet
naE
S
.
Führers und nummehr des keichsprotektors gefunden, die ihm
durch Aufvahme in die Verordnung vomi11.9.l939 seinen #ieder=
gutmachungswillen ia Vergleich vor dem,Gausozialant lg38 und
seine Beteuerungen zu Gute hielten. Nach dieser Erklärung ließen
die Tschechen weitere Eiareden gegen Prinz Coburg fallen-, zu-
mal derzogin und Frinz als Gläubiger zur gesamten dand auftra-
ten, die Tschechen also mehr die Entlassung aus dem durchaus
berechtigten Regreß an Frinz Coburg wegen aller Leistungen an
die Frau lerzogin im Schiedsverfahren berihrte. - Als Vergleichs-
basis wurde das Mittel auf Gruid der Gutachten des Reichsforst=
meisters und des tschechischen Gutachters mit 87 ooo ooo Ko
als gerechte Entschädigudg vereinbart. Bei Verlautbarung des Ver=
gleiches am 17.9.1939 erklärte Fräs. Bürkle, daß eine ungemein
schwierige, verwiokelte, nicht schöne Angelegenheit fir die
früheren tschech. Machthaber, eine gerechte Lösung dank dem
0  
AAtE
arxel asb ,lguten
tuebtaircefdnlxeaaobasl
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Arbeitsleistung des Dr. Anders gefunden habe. Er begrüßte
vor allem, daß die Verhandlungen über Lonate in würdiger
Weise den Boden dieses Friedenswerkes vorbereitet hätten,
was gewiß nicht inmer leicht gewejsen sei. Tags darauf ge-
nehmigte der tschechische kinisterrat den Vergleich, der
hierauf vom Rerrn Reichsprotektor bestätigt wurde.
14.) An diesem Ausgleich vom 16.9.1939 schlossen sich ieim
der bei der Erfüllung desselben Differenzen, die auf Grund
NN
000
tschechischer lachenschaften entstandenm die übernommenen
Lasten auf deutsche Schultern, nämlich den von der SS. ver=
walteren Agrarfönds abzuwälzen. Ein solches Manöver fand
in dem von Dr. Anders mit dem tschechischen Öberregierungs-
rat der Generalfinanzprokurator Prag Dr. Sternberg rediu
gierten Mergleichstexte nicht die geringste Unterlagets Dr.
Anders war zunächst-nöch in Echriftsätzen anl dem Nachweis
dieses Rechtsbruches beteiligt, hatte sich aber dann weisungs-
T90
gemäß ( Ober. deg. Rt. Dr. Gies ) außer jedem diesbezgl.
1
11E5
Streit zu ahles halten. Die tschech. Protektoratregierung
zahlte schließlich am 9.12.l939 über die deutsche Reichs=
bank die damals noch Devisenbewirtschafteten 87 ooo ooo Kc,
welche der deutschen Devisen - #irtschaft zu Gute kamen.
.xosets
15.) Im Dezember 1939 schrieb derr Staatssekretär K.H.sfe
Frank an Dr. Anders, daß dank seiner Arbeit, die fast sein
Lebensserk genaont werden könne, dem staate wichtige poli=
tische und wirtschaftliche Dienste geleistet worden sind;
seine Arbeit konnte nur Erfolg haben, weil sie einer ge=
SNO
FaOJo
C
axe
8E
toisnex Teb (6
rechten Sache galt.
.rotfejorcadote
web
RrgnesQ Teb ezonbLudo
DO
In gleichen Sinne schrieb Herr Oberlandesgerichtspräsident
Bürkle an Dr. Anders, daß seiner Tatkraft, seinem Fleiße und
in langen Jahren erworbenen Vissen wm diesen Streitfall sllein
der deutsche Ertolg zu danken ewesen sei.
noerdes
aeb
( Beweis; der Brief.)
sedo
CS3
TO
Herzogin und- Vrinz Coburg hatton lediglich durch das Ein=
treten der Kanzlei des Führers, des Staatssekretärs' beim
Reichsprotektor, des deutephen Ausvärtigen Amtes, der Ge=
heimen
895
C085F
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heimen Staatspolizei Wien, Frag, Berlin, einen über 18
Jahre mit Erbitterung erführten Kampf gegen tscnegchsche
Ausplünderung und Vergewaltigung gewonnen. Auf Seiten des
Prinzen Coburg mußte die Dankbatkeit gegen diese Stellen
besonders groß sèin, da das in seinem Namen über l8 Jahre
erfolgte llandeln gegenüber den Ischechen schärfste Ver
urteilung verdient. Es ist in der Substantiierungsschrift
des
Dr. Anders vom l9.12.l938 niedergelegt, Er verdankte also
die für ihn im Protektoratssychiedsverfahren erstrittenen
1.23 5oo ooo Kc tad te die Befrelung aus den Regresse
gegenüber der tschech. Protektoratsregierung in Höhe der
der herzogin zugesprochenen 65 35o ooo Ke, also eine Ver=
mögensbesserung von 87 ooo ooo Kc nur folgenden Tatsachen:
a) Den Ermittlungen der Geheimen Staatspolizei Leitstelle
.Wien aus l938, der von dieser Stelle durchgeführten zolg
Sicherung aller Beweise betr. die esl. Nachlaßbehandlung,
ails diesen sichergestellten Beweismaterials durch br. An=
ders, mit welc èn die'Substantiierüngsschrift gegen die.
Czechen 1939 begründet wurde
L13S8 85Ln3
7
0X 000 600
o) den Gausozialamt Berlin und der Schiedskommission vor
dieser, welche durch ihren Linbltektritt bei der Geheiwen
Staatepolizei diese Sicherung der Beweise ermöglichte und
im Vèrgleiche,lerzogin -iPrz. Coburg vor iht von 26.8.srt
38 für die iereinnahme des Prinz Coburg in die tschechiz
sche wiedergutmachung durch die Herzogin eintrat,
oroett
xecle
eta Itaw dedan glotxa ton etagod dtodzA entes
d) der Kanzlei des Führers, dem deutschen Auswärtigen Ante,
LOCEPONS
dem Beichsprotektor, welche ihn auf Grund seiner Beteu-
LufrISD tarewed
erungen aus der Stellung eines Schuldners der Czechen in.
ddie eines Glaubigers erhoben.
alrdoa
enata vodotoly il
tobna rd ae ef
16.) Am lo. Cktober 1939 fand in der Kanzlei der Führers
in Berlin eine sitzung statt, in der kerzogin und Prz. Co=
burg sich vertraglich über die Verteilung des tschech. Ver=
gleichserlöses einigten. Beide ieile sprachen dieser hohen
Dienststelle ihren Dank aus, ebenso wurde Dr. Anders ges
dankt.
teb netext
17.) Die tschech. Protektoratstegierung hatte bei Redaktion
TEECE
des
14809
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des Vergleiches vom 16.9.1939 größte natrengungen ge=

macht, die zuerkannten 87 ooo o0o Ke indirekt àuf deutsche

Hand wieder abzuwälzen, inden sie die vedingung forderten,

ECNC

den Verglejchsbetrag von der slowakischen Fegierung zurück=

fordern zu dürfen. kierbei dachte man an einen späteren

Finsnzausgleich der slowakischen Republik mit den Protek-

torate. Sie begrinöfete dieses Verlangen mit der Tatsache,

da@ dte bei trennung der Slowakei von der Tschechei der ge=

sante Coburgbesitg nach der Slowakei gefallen sei. Diese von

Dr. Anders im öffentlichen Interesse zurückgewiesene For=

derung fiel dann, sodaß in dem alsbald in Aussicht ge=

nommenen Verfahren der lerzogin und Prinz Cobturgs gegen

den slowak. Staat auf Rüokgewährung des Eigentums an ge=

samten Coburgbesitz in deutsche Hand die Kläger nur- nit

zwei Aufrechnungsfaktoren bezw. &rstattungen zu rechnen

hatten:

TE

a) Erstattung von 131 oooooo Ke Verkaufserlös aus dem Ver=

trage vom 24.3.1928,

b) Erstattung des ungeklärt gebliebenen Verkaufserlüses von

1934 aus dem Verkaufe der gleichen Substanz durch Jungenfeld,

Josifko u. a. in Höhe von 45, 6 Mill. Kc. 

coeotwed

TOD aOTA BSSELVMS

.lav Tnsbesondere sollte die in den Ermittlungen der Ceheimen

cStaatspolizei Wien und Prag nicht restlos klarbare Frage des

unfaßbaren Doppelverkaufes ein und derselben Substanz durch

Bevolluächtiste des Prinz Coburg an die Tachechen aus l928

und 1934-( der tschech. Staat stand:schon seit°1928 als Ei=

gentümer der l934 nochmals verkauften Substanz im Grundbuch-)

in der Slowakei dureh Dr. -Anders restlose Klärung rinden, da

Prinz Coburg bestritt, diesen Doppelverkauf-in seinem Namen

zu kennen, bezw. die 45,6 lillionen Kc hinter sich zu haben.

18) Der Herr Reichsprotektor hatte im Hinblick auf dieses

slowakische Wiedergutmschungsverfahren von dem Vertreter der

Herzogin und Frinz Coburgs, Dr. Anders, gefordert, laufend

über den Gang dieser Aktion informiert zu werden. Die tschechim

sche Protektoratsregierung hatte in der Person des Schieds=

richters Rechtsanwalt Dr. Martin einen Vertreter zur Wahr=

nehmung ihrer Interessen ernannt. Ur. Anders arbeitete nunmehr

alle Klageschriften gegen die slowakische Regierung aus,

JN809
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führte die Verhandlungen mit inister Dr. Duccanski und
sdo erreicnte Frühjahr l94o, daß die slowakische Regierung
de eine Früfungskommission unter Führung des linisterial-
ratg Ar. Drera, Preßburg ernannte, zu welchel-Dr. Anders
treten sollte, welche die Aufgabe hatte, alle Beweismittel
der Kläger, vor allem die Ergebnisse der Feststellungen
der Geheimen Staatspolizei wien - Prag zur Cuburgbesitz=
frage restlos innerhalb der früheren tschechischen und
slowakischen Dienststellen etv. zu klären. Dies sollte
nit Genehmigung des Reichsprotektors und der kommissari-
schen Ss - Leitung des früheren esl. staatlichen Bodenam=
tes Prag vor allem in dieser stelle, im früheren csl. Agrar-
und Finanzministerium usw. durchgeführt werden. Dr. Anders
hat über den Verlauf seiner Verhandlungen in der Slowakei
bis Frahjahr l94o noch einige Male an den Herrn Reichse
protektor berichtet. Dann wurde er auf Betreiben des Prin=
zen Coburg ausgeschaltet. coooeo fef nov gaottatezd (e .
Hier schließt die im Froteltorat Böhnen und Mähzen von Dr.
.AS mov agazt
Anders entfaltete Tätigkeit sb, also etwa lärz l94o.
0
Das gesamte Vorbringen des Dr. Anders in den Punkten 1 - 18
T   
ist bewiesen in seinen handakten, den amtlichen Akten der
Kanzlei des rührers, des lerrn Reichaprotektors, der slowak.
Regierung, des deutschen Auswärtigen Amtes, der Leistellen
der Geheimen Staatspolizei ien, Prag und Berlin, in den
SOTEC
bei Lerrn Oberlandesgerichtspräsident Bürkle Prag ver=
A
wahrten Schiedsakten, in den amtlichen Akten der tschech.
RIS
Protektoratsregierung und ihrer Rechtsvorgängerine und Zahl=
DO
losen Amts - und Dienststellen. .Auf dieses Material wird Be=
zug genommen.tnesreyfeggod roaelb dttrtaod gzudo salri
.nedad vs dote rotatd ol manollrtu d,db elb .wasd godmel vs
esesth foa folfdntl k ertad zorfetotgadotel rrol red (ar
zob tetordzev meb ncv medetravagadoendogrobetd gnoettewole
bneluef trebtoteg ,arebna zd agudcy sair bar giyortel
sidomdoed atd nobtdw be fretoretal nolr ceaeld gnat dab zedu
-abatdoa aob nosded feb ad ertad sarelaerateretxetorl, edoa
are zos zotardvel gonie stta , fawaerdood erotdolt
zdgoe otertodte ezobea zu .fananie sosaoratnl reidi gomdon
eos gnzeigel adoablene olb nogeg netitrdonessf ella
14803
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seel deugAed Ih
alltoe tmslaisoaved sob rov
brw rotdoltahet Teil II.
eorera baw eeguxtst negew
seb aodanl tetordrov nedolfraa rezdl nigostel roh
Kurze Darstellung der weiteren Entwicklung der Ange=
LOEDSST
legenheit Coburg - Koharym nach Abschluß des Protek=
TOlBal
1O1O
roratsschiedsverfahrens.
1.) Frühjahr l9394 fordert Prz. Goburg von Dr. Anders
dessen große Streitschrift segen den csl. Staat vomeg
19.12.39 in 4 Egemplaren an, un auf ihrer Grundlageed
das freie Sigentum an den durch Schiedssprich Ciano -
Ribbentrop nach Ungarn gefallenen 23 ooo Morgen Co=
burgbesitzes zu erlengen. Es konn■ zur Verordnung lini-
de
sterpräsident Dr. Teleki vom 4.4.39, die geradezu auf
der Grundlage dieser Streitschrift beruht. Prinz Co-
bLX
burg erhäkt das freie Eigentin. Er hat hieraus seine
Miterbinvgem. Vertrag vom 12.1o.38 und dem vor den Gau=
H817100
sozialant geschlossenen Vergleiche vom 26.8.38 und 22,
9.38 abzufinden, erstattet yäm 1o.1o.39 in der Kanzdei
des Führers hierzu Bericht und stellt genaue nechnungs=
legung in Ausaicht.
fe ToV .Isd
2.) Am g.12.1939 zahlen die Tschechen den Vergleichsbe=
trag von 87 ooo ooo Kc. Prinz Coburg zahlt hieraus auf
den Vergleich mit der Herzogin vor dem Gausozialamt
18 8o ooo Hm an die Herzogin ( Teilzahlung, erhält Reet
weiter gestundet) und erhält 47o ooo M Barzahlung nach
Wien auf Grund Vertrag vor der Kanzlei des Führers vom
1o.1o.39. Er verschuldet damit der lerzogin noch aus
dem Vergleich ca. 1 100 000 Mark, aus Ungarn den 40%
Erbabfindungsanteil an 23 voo Uorgen.
3
alloistnad
 000 002 0 taott
3.) In diesem Zeitpunkte, genau l9 Lonate nach Abschluß
des Schiedsverfahrens vor dem Gausozialamt Berlin, in
denen er durch das Zusammengehen mit der lerzogin und
Sne
BCTON
durch die Arbeit des Dr. Anders sein Vermögen um
Millionen Mark verbessert hat, - l938 erklärte ihn sein
Vertreter Prof. Dr. Noack für vermögenslos und restlos
Konkarsreif, - erklärte Prinz Coburg iiber seinen neuen
Bevollmächtigten Prz. Isenburg der Kanzlei des Führers
emfed Anfang ärz.l94o, daß er nunmehr das Schiedsverfahren
testlegeteade
yor
TO8NE
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vor dem Gausozialamt Berlin von April bis-August l1938
wegen Betruges und Erpressung der Schiedsrichter und
der lerzogin, ihrer sämtlichen Vertreter, insbes. des
Dr. Anders, anfechte; er fechte weiter den diesbezgl.
Vergleich an. Der Schiedskonmission vor dem Gau habe die
Genehmigung des Hoheitsträgers gefehlt, aller Erklärungen
des Prinzen vor derselben seien unter Zwang ge abgegeben,
die Geheime Staatspolizei habe ihn seiner Vertreter '( Jun-
genfeld, Dr.Kraus, Dr. Eisler ) durch deren Inhaftnahme
beraubt, die Ermittlungen der Geheimen Staatspolizei
unter iitwirkmg des Dr. Anders seien null und nichtig,
dieser habe sich der Amtsannaßung schuldig gemacht. Die
-Herzogin habe von iim l938 nichts mehr zu fordern gehabt.
Selbstverständlich focht Frinz Coburg nicht die Verträge
'ue
welche das Frotektoratsverfahren begrindeten und ihn
zu den ungeheuren Vorteilen aus diesem führten, obwohl
diese Verträge untrennbar.mit den gesamten angefochtenen
Schiedsverfahren vor dem Gau unkundlich zusanmenhängen.
CR03
Ein Prinz Coburg un der Seite der Hersogin im Czechehver-
fahren ohne das Schiedsverfehren 1: 38 ist garnicht denk-
bar. Vor allem aber widerrief der FPrinz alle seine Er=
klärungen bezgl. des Verschuldens Jungenfals und seiner
Suars
Anwälte; diese hätten niemals Unrecht getan, auch in der
Tscheehoslowakei stets rechtens gehandelt. Diamit entzog
SO8EST
der Prinz selbstredend seiner Linbeziehung in die Verord=
J90
LY
nung des Reichsprotektors vom 11.0.1939 jede Gupndlage;
er hatte sofort in seine frühere Stellung an der Seite der
Ischechen zurückzukehren, das unrechtmäßig zur gesamten
Hand mit der lerzogin dort Erstrittene herauszugeben,
eUe
bestenfalls an die Herzogin. Schließlich hatte er dem Pro=
tektorat 63 5oo ooo Kc alsbald Regreß zu leisten, welche
an die Herzogin gefallen waren. ( s. Eingabe des Dr. Ans
ders' gegen Prinz Coburg u.a. an Generalstaatsanwalt Land-
BOEUOSEA
gericht Berlim vom 5.8.1943 zur Sachen 1 P J8. 407/ 42 g
A
AE
SOTE
gegen Prinz Coburg u.a.
aE
oto
he adt
Die Kanzlei des Führers wies Prz. Coburg zurück. Dr. Anders
nimmt zu diesem Vorbringen in der Denk/schrift an Reichs=
leiter Bou ler vom 4.4.194o
Stellung.
3TO
Nach Ablehnung des prinzlichen Vertreters durch die Geheime
Staatspolizei
14807
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Staatspolizei und Staatssekretär Lanmers gelingt es ihm,
den Vertreter des Reichsseha/tzmeisters Reichsoberrevi=
sor Ried für sein Vorbringen zu interessieren.
2.) Es folgt zunichst ein Gaugerichtsverfshren gegen ver=
schiedene Schiedsrichter im Gauschiedsverfahren und gegen
die Bechtsvertreter der Herzogin vor diesem Dr. Deutsch-
mann und Dr. Anders. Dr. Anders ist in ihm vor Eröffnung
der mündl. Verhandlung nieht gehört worden. Das gesante
dandeln Prinz Coburgs im Protektoratsverfahren, seine
erschlichene Position, die erschlichene Vértretung durch
Dr. Anders durch l9 Monate waren von jeder Erörterung aus-
MOV
geschlossen, " da dieser Kompley nichts mit dem Gauschieds=
verfahren Herzogin gegen Frinz Coburg zu schaffen habe."
Der Gaugerichtsbeschluß ( Farteiausschluß ).führte zun
Strafermittlungsverfahren gegen die Schiedsrichter Wilke,.
Leßuann, Dr. Kallob, Staatssnwalt Adami, Ministerialrat
diedDr. Schucht, die Referenten Cormer, Aasessor Dr. Schmah,
leuptuann Preßler, Assessor Buchholz und die Rechtsver=
treter der ler ogin kechtsanwalt Dr. Deutschmann und
Dr. Anders. Alle Jeschuldigten würden Ende August 1940
in laft genommen. Der richterl. haftbefehl lautete auf
Erpressung und Betrug im Schiedsverfshren Wilke gegenüiber
Prinz Coburg. Kach 446 Tagen Untersuchungshaft stellte die
382
Staatsanwaltschaft gegen Dr. Ancers das Verfahren wegen
Detruges, Antsannaßgung, Antsmißbrauch ein und erhob An=
klage wegen Erpressumg. Er. Anders ist spater aueh von
dieser Anklage der Er ressüng freigesproehen worden. Wrst
in der mindlichen Verhandlung vom 11.8.41 bis 17.11.41
würde nach Fallenlassen der Verwürfe des Betrages and der
Erpressung ihm derjenige der Anstiftung von Schiedsrichtern
zür Reehtsbeugung gemacht. Er babe durch seine Schriften
und Plaidogers, Anträge auf Strafveriolgung Jungenfelds
n.a., vor einem zivilen Schiedsgericht Strafrechtliches
und Zivilrechtliehes veraischt, nes einen Druck auf Trz.
co' Cobzurg ausgebübt, die Sehrif Bchiedsrichter für seine
zov Rechtsauffassung gewonnen, den Prinz Coburg ungerecht zu
egl beurteilen. Dr. Anders, welcher-die Schiedsrichter zum
e1s
Teil garvioht kannte, wandte ein, daß er als farteiver-
treter die Aufgabe habe, die Schiedsrichter fiir seine Auf=
TUO U SO
fassung zu gewinnen; er habe sioh in keinerlei unlauteren
OD
Beziehungen
0O8NE
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richter befunden, sei sogar ein offener Gegner der späteren
3SS68830
Wilke'schen Honorarforderungen gewesen. Besonders zur last
gelegt wurde ihm schließlioh, auf rfordern des Schiedsge=
richtsleiters, dessen Onfthigkeit die Streitfárage zu klären,
er brieflich gerügt hatte, eine Verfahrensfolge in 49 Fra=
gen aus dem beiderseits bereits vorgebrachten Streitstoffe
ausgearbeitet zu haben. Die Gegner des Dr. Anders im Schieds-
verfahren Professor Dr. Noack und Graf Sternberg haben eid-
lich bekindet, daß diese  ragen endlich zu einem geordneten
Verfahren geführt hätten und sich niemand durch sie be-
8TSnOL
nachteiligt gefühlt habe. Es sei jedem Teilnehner klår ge-
wesen, daß Dr. Anders diese Fragen aus earbeitet hatte, von
einer Rechtsbeugung könne hierbei keine Rede sein, sie
selbst hätten Fortsetzung der sützlichen Fragenstellung durch
2112
E
Dr. Anders wurde an 17.11.194T wegen hütigung in Tateinheit
mit Anstiftung zur Rechtsbeugung zu g Jahren 6 Monaten Zucht=
haus verurteilt, die er heute bis auf 8 Monate verbußt hat.
BOA
Gleichfalls verurteilt wurden zu Zuchthausstrafen die Schieds=
richter Wilke, Dr. Kallab, Staatsai alt Adami. Die übrigen
Beschuldigten waren bereit Januar l94t aufer Verfolgung ge=
OVe
JIBRBBANOCETOVOU
8.01
tudou satr
setzt.
MOEBL
Se
ees
was Dr. Anders über dieses Strafverfahren zu sagen hatte, ham
ben er, bezw. seine Verteidiger Prof. Dr. Grimm, Rachtsan-
de walt Dr. Sack, dustizrat Dr. Staege, Kechtsanwalt Dr. Hoern=
lein.in einem umfassenden Schriftenmaterial niedergelegt.
Es ist hier weder der Vrt noch die Absebifcht des Dr. Anders
aüch når im Geringsten gegen dieses Verfahren oder Urteil zu
polemisieren. Dr. Anders nismt lediglich für sich auß diesem
Strafverfahren, in welchem eine haltlose Anschuldigung die
andere ablbste, in Anspruch, gegen die fortgesetzten, Ver=
suche Prinz Cobrurgs, Jungenfelds u.a., die verdienten Be=
amten der Ceheimen Staatspolizei Gien und Berlin in ihrer
Tätigkeit und ihrem Können herabzusetzen, mit Erfolgt vor
Gericht angegangen zu sein.( s. stenograph. Verhandlungs=
protokolle Adami.), weiterhin gegen die Angriffe gegen die
Sehiedsrichter, des Gauschiedsverfahrens denen der Prinz
c zu größten Dakev verpflichtet sei, nachdem er nur durch
SEU
die
DeSyopASMSN
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die Parteihiife aus einer geradezu tödliehen finanziellen
Situaltion in die des Sohlstandes und der Ungefährdetheit
zürfickgeführt worden ist und der Kanzlei des Bührers,
dem Reichspretektor und der Geheimen Staatspolizei eine
Vereögcnsbeséerung von.hicht weniger als B,7 villionen
Jaeiehshaik zu verdanken hatte, - Wenn sich die Schieds=
riehter spüter Bit Honorarforderungen an Prz. Coburg
wandten; sc stehe dies aur einem andereh Blatte. Damit
habe er, Dr. Anders nichts gemein. Prinz Coburg hat
BTEVREE
erwiesen die Dienste des später von ihm angezeigten ilke
u.ä. noch Lonate lang nach &chluß des angefochtenen
Schiedsverfahren s für sich in Anspruch genommen und er-
beten, so in seinen Pensionsstreit mit Jungenfeld Dezem=
ber l938, wie er genau so inmitten des Schiedsverfa rens
édie Hilfe der Gestapo Wien über Dr. Anders inSeinem
finanziellen Interesse erbat, um 2 Jahre später diese
polizeiliche Tätigkeit nach verschafften Nutzen zu dis=
kreditieren. Angesichts der Festetellung des Vorsitzonden
des Stratgerichtes:t" es sei durchaus zu verstehen, daß
dieser dsterreichische, katholische Frinz, der in Aus=
land lebte, sich nicht ausgerechnet oh e zwang einem
Schiedsgericht beatehend aus Kurnationalsozialisten
edsso unterwerfen würde, nachdem er in seinem Kampf gegen die
ffcy Herzogin mit teschechischen und österreichischen Gerichten
coo cuclie besten Lrichrungen gemacht habe" ( stenogr. Nieder-
dest schrift kauptverhandlung Adami), bedauerte Dx. Anders
ade s lediglich, mit einem erdrückden urkundlichen Beweis-el
C
ab , material von jeder Beweiserhebung in diesem Strafvered
fahron uus eschlossen worden zu sein, daß Prinz Coburg,
I wenn es sich wSeinen grösten finanziellen Nutzen han=
ofnl delte, die Institutionen des nationalsozialistischen e
-0
deutechen Reiches, übrigens els Altreichsdeutsoher, durch*
nofmss aus zu finden waßte, so die Kanzlei des Führere, die Ge-
heime Staatspolizei, die deutschen Gesandtschaften und vor
allem den Merrn Reichsprotektor.
out
Es wird auf aie gegen Frins Coburg u.a. auf Antrag des
rolano
Frofessor Dr. Friedrich Grimm eingeleiteten Strsfer-
mittlungsverfahren wegen Devisenverbrechen Generale
staatsanwalt Berlin Dev. Ba. 1 St. 1o/43 g. und wegen
nstaro
CLTRALAUTEEL
OOTS
fortges. Meineides Generalstastsanwalt Berlin 1 P. Js.
TN802
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4o7/42 g. Bezug genommen. Seiter auf die Nichtigkeits=
* beschwerde des Prof. Dr. Grimm gegen das Strafurteil gegen
Dr. Anders und Staatsanwalt Adami zu den Akten Generalstaats=
anwalt Berlin 1. pa. Ms. 13/41 g., weiter auf die Eingaben
an die Eanzlei des Führers vom 4.4.4o und 31.3.1941, auf
seine unfassende Besohwerde an das Oberste Farteigericht
aus l9to, auf die 4 bändige Ergänzungsschrift tur Revisoins-
begründung Prof. Dr. Grinm an das Reichsgericht, auf die
Eingabe Br. Anders an den Herrn Generalstaatsanvalt Landge-
richt Berlin zur Sache/1 PK.  S. 13/41 g. vom 9.8.43 zur
Täuschung der rotcktoratsbehörden durch Prinz Coburg ü.a.
1939 - 4o, auf die Schiedsklage Dr. Anders gegenº Herztgin -
Prinz Coburg vom 4. Kai 1944 bei Vhzépräsident des Kammerge=
richts Senatspräsident Spankus, z.Zt. Wriezen,°Wiihelmstraße
29.
LSUTSO.OOTE
DeL TaPg ATe E3
Not
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erlEl ots
3.) Unai telbar nach der Ausschaltung des Dr. Anders infol-
ge der Anwürfe des Prinzen Coburg  in lahrheit jedoch Jungen=
felds,welcher den frinz Coburg wieder beherrschte - wandte sich
die slowak. Regierung an die Kanzlei des Fihrers , sofort Dr.
Anders nach Prag zu entsenden, wohin die Untersuchungskomni-
ssion Min. Ret Dr. Drere abgereist dei. Dr. Anders hatte Sich
zu dieser Zeit im Geuverichteverfahren gegen Anwirfe dessel-
ben Frinzen Goburg zu verteldigen, den er niolt nur l9 Monate
soeben hervorragend, vertreten hatte, sondern in dessen Voll-
macht er von der slowak. Regietung die Zurlickgabe von 28o ooo
Morgen Foreten an die lrbengeneinschaft betrieb, welche rest-
los vom Ausgang der Untgrsucheungen der Komnission Ürera ab=
hing. Die Komicsion Dr. Drera reiste teifbefriedigt ab, da
Jr. Anders nicht erschien, die Prüfung unterblieb, der Riick=
gabeabspruch hatte von Prinz Coburg einen tödlichen Sohlag ver-
setst erhalten, geg kam dahin gestellt bleiben, walche Grinde
Prinz Coburg veränlaßt heben, diese krüfung unter allen Um-
ständen za sabotieren. Er hat damit das Ergebnis der gesanten
im Reichsdeutschen Interesse liegenden Frnitthungen der Geheimen
Staatspolizei Wien - Prsg aus l938/39 gerschlagen, wobei zu~
bedenken ist, daß dieses Ergebnis für Jungenfeld und seine
Beauftragten von strafrechtlichen, moralischen und nationalen
Standpunkt aus ein katastrophales war und ihm bei Durchführung
der Prüfung in der Slowakei noeh àrgeres bevorstand an Ent=
deckungen seines antideutschen dandelns. Ais Frühjahr l940
Frinz
TOxpSeR*
14805



Prinz Coburg wieder  ügenfeld deckte, opferte er bedenken-
SITTOS
los den slowakischen Anspruch, auch den der Herzogin,
entge en der Verordnung vom 1.xir.1936.
COBROL
csdsoa ee
4.) Unter gem Prucke des Stréfverfahrens wegen Rechtsbeu-
gung gegen, ihre Vertreter und Schiedsrichter ließ sich die
Herzogin am 17.5.1941 auf einen Vertrag mit Prinz Goburg ein,
der diesem gewisse Nachlässe aus den früheren Vergleichs=
werk brachten. br. Anders protestierte gegen dieses Ab=
kommen als Antretungsempfänger der behandelten Rechte, je=
doch vergebens, richtete sm 31.3.1941 eine uafassende 1
Denkschérift aus der Haft heraus an die Kanzlei der Fiüirers,
Genexalstaatsanwalt, herzogin pp, in welcher er das Unge=
setzliche solches Handelns auswies. Dersàlbe Prinz Isenburg,
welcher die Anfechtung und die Angriffe gegen die Herzogin
und pr. Anders u.a. l94o organisiert hatte, ging bedenken=
los l941 ins Lager der herzogin, ließ sich dort Vollmaehten
zurigütlichen Beilegung des Konfliktes geben, nahm 3o ooo Mk
honorarvorschuß von der Herzogin in Empfang und schloß dann
pieses Zusatzabkeommen vom 17.5.1941, welches man später wig-
o Al AognsLo ba neddoen
derrief.:Igoaxes
1 
5.) der immerhin nit sehr gemischten Gefühlen auf prinzlicher
Seite erwartete Prozeß gegen Dr. Anders u.a. vor der l1. Straf=
kamer des landgorichts Berlin nahm einen Verlauf, der ihm
siund Wungenfeld alle peinlidhen Beweiserhebungen ersparte;
Offenbare drastische Neineide des jungenfeld, rinz Cobrurg
und a. prinzlieher -deugen, & im saale alsbald gonügt, weiter=
hin geradezu sensationelle eidliche Bekundungen des Zollamts
rdot
manns lagemann von Desivenfahndungsait Berlin gegen dungen=
-
DEnE DGu
ihrer Reputation zu nehmen. sachdem es dem Frinzen nicht ge=
gow
08
lang. Dr. Anders wegen der zunächst von ihm behaupteten ge=
meinen Vermögensdelikte, einen Betruges odèr einer Erpressung,
verurteiit zu sehen, befriedigte g doch die dann erfolgte Ver=
urteilung eines Rechtsvertreters vor einem Schiedsgericht wegen
solatrotaeuc doscios
Anstiftung aur Rechtsbeugung - wohl des ersten und einzigsten
atdoltrov ao
schichte - und die damit erreichte Ausschaltung des lang=
jähriggn Kämpfers Dr. Anders den Prinzen, Jungenfeld u.a.
ornnox akogena tedorftav erdt puneg sofa o zutiefst.
R080
1O8NE
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o bfotne
zutiefst.
LLTNE COpnNS MTOgs
nisogren
Zunächst wirderrief Prinz Coburg alsbald nach dem Srteilf
das soeben / geschiossene fsenburgsche Abkommen, da manne
nun aßehr aus der verängstigten erzogin herausschlagen
TO
konnte. san begrindete diese Anfechtung demit, " das Ab=
,siskommen sei miindlich ( I ) befristet gewesen." ( redigiert
:O
0
ISY
von Geheinen dustizrat ir. Seelmann Lggeberth - Berlin
meealn tob
und Justizrat Dr. Stnege- ) Obwohl Dr. Staege diese münd=
TOJTOSIOENTOW
liche Abrede bestritt, figte sich unter dem Iruck des
MES
Strafurteils und der Gefahr für die Merzogin, General-
DOGUASERS
,at direktor Mlibner und sämtlfche Schiedsrichter aus dem Gau-
schiedsverfahren, selbst wegen Rechtsbeugungbezw. Anstif=
.as tung bestraft zu werden - hatten sie doch genau so viel und
olso wenig hierzu getan wie ihr  itarbeiter Dr. Anders - die
lerzogin und schloß unter Freisgabe des Cinspruchs des
O
mejDr. Anders auch hiergegen mit Prinz Coburg am 2.7:42 ein
Dr. Anders zusicherten. Entgegen allen von 194o bis l942
S
dem Dr. Anders gelachten Zusicherungen, ihn in seinenoi
LSV
POT
Rechten und Belangen in keinem Punkte zu benachteiligen,
da er 15 jahre lang * mustergültig" die herzoglicheh In=
teresseh vertreten habe, (Brief dust.Rt.:or. Stagtge),
Wberlieg die erzogin br. Anders nummehr dem alleinigen
Zugriff des Frinzen in der zivilen Ausschlachtwng dessl
trafurtefls. Dfese gesante Haltung der eigenen tandantin
2E
ist gedau td der an 4.4.1944 Senatsprisident Spancus 4u-
gestellten Schieds lage niedergelegt. diatte doch das Kammer=
gericht in diesen Schadensersatzklagen des Prinzen Coburg -
der notorisdne Devisenschieber dungenfeld klagte va 35 ooo 
Entsehäaigung für 6 lochen durch die Gestapo Berlin - Vien
verfügten Schutzhaft segen Dr.Anders ein-,, dürchaus nicht
101
wunsehgeräß-auf Grund des Strafurteils erkannt, sondern den
Anträgen des. Dr. Anders entsprechend diese Prdzeße bis
zur lärung durch das Schiedsverfahren vor Sehatspräsident
Spankus bezw. bis nach dem Kriege zurückgestelit.dzüzov
Sahs
 In der Slowakei hat sich der deutsche Anspruch aussichtslos
EL
gestaltet, in ungarn hat die derzogin auf mindestens 1,5
aillionen Lengo gegen grinz Coburg völlig grundlos verzichtet.
efroldoa
.So ist vor dex land Frinz Coburg, den zu bekämpfen die Ker=
zogin 18 Jahre nicht genug ihre Vertreter anspøren konnte,
14804
gegen
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gegen den selbst l941 ihr Vertreter Justizrat Dr.
Staege noch eine Erbunwtirdigkeitsklage zwecks Ver=
Lustes des Fideikommißbesitzes in Ungarn etc. verfaßte
und durchaus überzeugend begrindete, der Sieger auf der
ganzen Linie geblieben. Sein Standpunkt hat triumphiert:
alles, was Gewinn, Vermögensmehrung, Vorteil bringt,
GOD
ist gültig, diese Verträge ficht man nicht an; alles
stito
was Lasten, Opfer, Pflichten bringt wird bei erster
bester Gelegenheit angefochten, abgeschworen, und nicht
eonte
dderfülit. In Wien *nötigt" ihn Dr. Anders innerhaib der
-egSicherungsaktion der Gestapo, in Preg, wdgenau dasselbe
COV
geschieht, ist es eine * verdienstvolle Handlung" des=
neb selben. Daß eine solche Auffassung, fortlaufende läuschung
=ell von liehürden, Staat, Partei, dustiz, vie sie in diesem
seVerfahren Prinz Coburg wnd  ungenfeld, Isenburg, Geàl=
oliei mann u.a. anwenden, nicht von dauernden Sestande sein
.t wird, giaabt wohl nienend solbat um den Frinz Coburg,
-
-yod ebnovntws ondo re dsh  ,
n/MOapOWOTO MTaBeN TURBOn
Rova ral rleted rrotos ,oaavfdoatad
motort ard toltbgew
retns dova eateweda leil ll. srt -efivis znolie stfs
Dr. Anders wie seine Verteidiger haben diese Feststellungen
gegenüber dem derrn Reichsminister K.ll. Frabk zurückge-
stelit, bis eine gewisse Klürung des gesamten Justiz-
falles eingetreten war, um dem Vorwurf zu begegnen, in
4010
TSA
schwebende Verfahren störend eingegriffen zu haben.  as
Teb reteParteigeriehtsverfahren ist abgesehlossen, desgl. das
100
fia Strafverfahren, die Strafe größten 'eils verbüßt. Die
grudo Zivilen Stréite sind vor den ordentlichen Gerichten vor=
OS
läufig erledigt, der Schiedsstreit ist gemäß Auflage des
ammergeriehts erhoben, die Klage zugestelit. br
setee
In Ansehung dieser Lage ist es geboten, diejenigen Stellen
REdotaTTOH
und Personen zu informieren, an deren Urteil über seine
T4
etotrosten
Person und seine Arbeit Dr. Anders besonders gelegen ist,
8A
NOV
nachdem durch die Täuschungen des Prinzen und seiner Be=
auftragten ein amtliches Verfahren noch der Diskreditierang
außgesetzt worden ist, welches allein rechtliche, nationale
und lebenswichtige wirtschaftliche Belange geWhrt hat.
eLe
no Dr. Anders will sich zu keinem Zeitpunkté, besonders nicht
.dfach der Beendigung diesas Gröükampfes des Reiches, von
Partei,oder Staat den Vorwurf machen lassen, diejenigen
Stellen
.thetanoa .sey
CO8NE
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derAer tadiee nob'genes
Stellen über ein Geschehen nicht informiert zu haben,
KOCHR
oeta doou e
welches ihn nicht allein anging, sondern auch die öffentl.
Ta0Bea
Belange des Reichsprotektors und der Geheimen Staatspolizei.
Er hat in einer Eingabe an deýn Herrn Generalstaatsanwalt
vom 6.2.44 erklärt, daß er für seine Person sich mit dem
Unglück des Strafurteils abgefunden hat und diese Strafe
verbüßt hat, in der Würdigung der Rechtskraft eines Ur=
teils, der Tatsache, daß jeder Mensch Fehler machen kann,
daß er in seinem Übereifer vielleicht manches besser unge-
sprochen und ungeschrieben gelassen hätte. Er hat sich von
gai dieser Interessenvertretung von Personen getrennt füir den
Rest seines Letens und wiinscht Eingliederung in die Volks-
gemeinschaft mit jeder Arbeit, die ihm Partei oder Staat
zuweisen. Am liebsten diente er dem Vaterland mit der Waffe
- wie 1914  18. Er hat ferner Prof. Dr. Grimm und Just.Rt.
Dr. Wöstendiek wissen lassen , f daß er ohne zwingende Not=
wendigkeit, aus freiem Entschlusse, sofort bereit ist, auch
alte offenes zivilew Fragen vergleichsweise auch unter
 Opfern, zu bereinigen. Es ist an seinen Gegnern sich hierauf
ne
zu erklären. Worauf er nicht verzichten wird, ist die Klärung
des Vorwurfes der politischen Situationsausnützung im 15 jähri=
gen Kampfe gegen die Tschegchen. Dr. Anders hat seit l9i4 unent=
ROTDES
wegt immer im nationalen lager gestanden, hat mit anerkanntem
Flidße diesen l8 jährigen Kampf geführt und als Vertreter der
Herzogin sich auf keinerlei lachenschaften, Paktieren mit den
roTschechen etc. jenals eingelassen, wie sie sich Prinz Coburg
s und seine Vertreter l93g verhalten lassen mußten.iDie Herzo=
gin und ihr Vertreter standen Erihjahr l939 in ihrem kandeln
makellos und als nationale Deutsche vor dem Herrn Staats=
S
ntdero
sekretär.Diese Klarstellung kann nur der Herr Reichsminister
TREDSNSNOETOY
/.K.H. Frank anordnen, von dessen Gerechtigkeitssinn er die
Beurteilung seines tschechischen Kampfes verbittet. Er hat
keinen Zweifel, daß eine Klarstellung bei den in Frage kommen=
den Partei - und Justizbehörden diesen ihm unerträglichen
at cobsow fatenegtus
Vorwürf beseitigen wird.
BnE
dotcAus dieser Einstellung herauß gibt lerr Anders über mich als
soseinen Rechtsbeistand diese klägrung äls die seinigelab.
MOTEOn
roper Rechtsanwalt.te
neffese
gez. Bohnstedt .
14803
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17.Juli 1944.

St.M. XI B - 189 a/44.

Ankauf von Perserteppichen.

Dort. Schreiben vom 2.5., 5.6. und 11.7.d.Js.

W

HOTLI ALOACOE

1944

h

 . 

JO

AOL

egelrov -tob olb ive

oper I anz evo pfe

Anneliese Stockmar,

 Pe

Pschemislidenstraße 38/13.

Ausnahmsweise können Ihnen vom Vermögensamt

zwei Perserteppiche in mittlerer Größe und

Preislage überlassen werden. Das Vermögens-

ant wurde veretändigt.

A.b.S

E

Heil

Hitleri

TN80S

Ministerialrat.

2.)
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Frau Anneliese Stockmar

Prag XI, den 11.Juli 1944

Pschemislidenstr.38/13

An das

Büro des Herrn Deutschen Staatsministers

für Böhmen und Mähren

z.Hdn. von SS-Standartenführer

Ministeramt

Ministerialrat Dr. G i e s

12. JULI 1944

PragIV

Czernin Palais.

Sehr geehrter Herr Ministerialrat

Da ich auf den Antrag meines Mannes, Regierungsrat Hans Stockmar,

vom 2.Mai und auf meinen Brief vom 5.Juni ds,Js. keine Antwort be-

kommen habe, muss ich annehmen, das beide Briefe nicht in Ihre

Hände gelangt sind.

Ich erlaube mir daher, Ihnen heute eine Abschrift der beiden Schrei-

ben nochmals vorzulegen und bitte Sie, die Genehmigung des Antrages

baldigst auszusprechen.

Heil Hitler

Hai deccalel Poclece

Abschrift

Hans Stockmar

Prag, XI, den 2.Mai 1944

Regierungsrat

Pschemislidenstr.38/13

An das

Büro des Herrn Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren

z. Hdn von SS-Standartenführer Ministerialrat Dr. G i e s

Prag IV

Durch den Terrorangriff vom 22.März l944 ist meine Wohnung in Frank-

furt am Main, Wolfsgangstr.l2l, I.Stock, restlos ausgebomt. Ich hatte

zwar Gelegenheit, im Herbst l9á3 das Schlaf- und Speisezimmer sowie

einen Teil meiner Bücher und schon zwei Jahre vorher das gesamte

Silber såwie die Leibwäsche und Garderobe zum Teil herauszunehmen,

doch sind dem Angriff sämtliche Teppiche und Brücken meiner Frankfur-

ter Fünf-Zimmerwohnung zum Opfer gefallen.

Da es in Prag so gut wie unmöglich ist, neue oder gebrauchte, aber

gut erhaltene, unechte Teppiche /sogenannte deutsche Perser/ zu er-

werben, bitte ich mir zu genehmigen, dass ich aus den Beständen des

Vermögensamtes zwei echte Teppiche kaufen kann.

Heil Hitler

gez. Hans Stockmar.

bitte wenden
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Abschrift

Frau Anneliese Stockmar

Prag XI, den 5.Juni 1944

Pschemislidenstr.38/13

An das

Büro des Herrn Deutschen Staatsministers

für Böhmen und Mähren

z.Hdn. von SS-Standartenführer

Ministerialrat Dr. G i e s

Prag IV

Durch den Terrorangriff vom 22.März 1944 brannte meine Wohnung

in Frankfurt am Main, Wolfsgangstr.l2l vollständig aus. Dabei

verbrannten insbesondere auch alle Teppiche.

Mein Mann, Regierungsrat Hans Stockmar, bis zu seiner Einbe-

rufung zur Wehrmacht Leiter des Vermögensamtes, hat daher

durch Antrag vom 2. Mai 1944 den Herrn Deutschen Staatsminister

gebeten, ihm den Ankauf von zwei echten Teppichen aus dan

Beständen des Vermögensamtes zu bewilligen.

Ich darf an diesen Antrag erinnern und bitte, die Genehmigung

zu erteilen.

Heil Hitler

gez. Frau Anneliese Stockmar.

14801
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Frau Anneliese Stocknar

Prag XI, den 5.Juni 1944

Pschenislidenstr.38/13

niste

2

An das

Büro des Herrn Deutschen-Staateministers

für Böhnen und Mähren

z.Hdn. von SS-Standartenführer

Ministerialrat Dr. G i e s

Prag IV

Durch den Terrorangriff vom 22.März 1944 brannte neine Woh-

nung in Frankfurt am Main, Wolfsgangstrasse 121 vollständig

aus. Dabei verbrannten insbesondere auch alle Teppiche.

Mein Mann, Regierungsrat Hans Stocknar, bis zu seiner Einbe-

rufung zur Wehrnacht Leiter des Vermögensantes, hat daher

durch Antrag vom 2.Mai 1944 den Herrn Deutschen Staatsminister

gebeten, ihm den Ankauf von zwei echten Teppichen aus den

Beständen des Vermögensantes zu bewilligen.

Ich darf an diesen Antrag erinnern und bitte, die Genehmigung

zu erteilen.

Heil Hitler!

Frai Culil Molecar.

tcn Eg

77/

339

Der Deutsche Staatsminister

für Böhmen u.l ähren

Prag, den 13.Juni 44.

St.1n1kferam189/44

Mini■teramt

Urschriftlich g.R.

an das

Vermögensant

beim Deutdchen Steatsminister für Böhmen u.Mähren

Prag,

mit der Bitte um Stellungnahme.

Im Auftrage : .

hiltige

h/68r-bf 1s
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Prag, 19. Juni 1944.

beim Deutschen Staatsministerium

für Böhmen und Mähren

Minist.

TY

I

Urschriftlich

ng.5

21.JUNI 19W4

Herrn Deutschen Staatsminister

für Böhmen und Mähren,

- Ministeramt -

Prag IV.,

zurückgereicht.

Es ist mir bekannt, daß die Wohnung des Reg.Rat Stockmar

in Frankfurt a/M., Wolfgangstr.l2l durch den Terrotangriff

vom 22. März 1944 vollständig ausgebrannt ist. Nach Angaben

von Reg.Rat Stockmar sind ihm hierbei auch seine Teppiche

verbrannt.

Aus Reichseinzugsvermögen fallen in der Hauptsache

Perser-Teppiche an. Unechte Teppiche, die als Ersatz für die

dem Reg.Rat Stockmar Verbrannten in Betracht kommen könnten,

kommen kaum vor. Die anfallenden Perser-Teppiche sind in der

Qualität verschieden, oft auch nicht gut erhalten.

Ich trage keine Bedenken, wenn Reg.Rat Stockmar die

Genehmigung erteilt wird, zwei Perser-Teppiche in mittlerer

Größe und mittlerer Preislage zu erwerben.

l upas.

Herrn Ministerialrat Dr. G i e s

mit der Bitte um Entscheidung, ob die Genehmigung zun

Ankauf von zwei Perser-Teppichen von mittlerer Größe und

Preislage erteilt werdenssoll.

sbs

binerian ded!

2

414800
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Wohnraumbewirtschaftungsstelle
Prag IV Burg, den
13.0ktob1944
beim Ministerium des Innern
Mitteltrakt, II. Stock
Fernruf 093-3624.
Nr.
L-Ba/
Bei Beantwortung bitte dieses Geschäftszeichen anzuführen.
Ministera
An den
14. OKT. 1944
Chef des Ministeramts
Czerninpalais
Betrifft: Wohnungsangelegenheit Hauptsturmführer Eberhart
Auftragsgemäß wurde dem Herrn Hauptsturmführer Eberhart
eine 3-Zimmerwohnung in Prag XII, Saarlandstraße 2 zugewiesen,
womit er zufriedengestellt ist.
RuinT
oc.d.
1c/
D
tt
St.M πB-184d/44



TG
Fernschreibstelle
.Stoarsmin.nt.37.3.3
bane/le
Fernschreibname
Laufende Nr.
Angenommen:
Befördert:
Aufgenommen:
Datum:
19
L& 44
Datum:
19
um:
nistoramt
um:
an:
Whrrd
-AUG. 1944
von:
durch:
Inhenant
durch:
Rolle:
Bermerke:
Fernschreihen:
VHWD
NR. 168 5/8/44 2030=NE=
AN SS-
STANDARTENFUEHRER
GIES
--
PRAG
STANDARTENFUEHRERfüllen
stimmungsort)
FUER IHRE BEMUEHUNGEN BEZUEGL. WOHNUNGEN FUER
SS-
STURMBANNFUEHRER WESTERNHAGEN UND SS- HAUPTSTURMFUEHRER
T SS-
EBERHARD DARF ICH IHNEN MEINEN DANK SAGEN. ES IST
STURMBANNFUEHRER WESTERNHAGEN INZWISCHEN GELUNGEN,
EINE
WOHNUNG ZU FINDEN,
SO DASZ ER NICHT MEHR
BERUECKSICHTIGT
ZU WERDEN BRAUCHT. SS-
HAUPTSTURMFUEHRER
EBERHARD HABE
ICH DURCHGEGEBEN, DASZ ER SICH
AN SIE PERSOENLICH WENDEN SOLL.
HEILHITLER
IHR
GEZ.
GROTHM
ANN
OBERSTURMBANNFUEHRER
UND CHEFADJUTANTT RF
SS +
+
erga
Unterschrift des Auftraggebers
Fernsprechanschluß des Auftraggebers
808, * ViI. 43. Hugo hénide. Berlin 162
St. M. \ BB -1842/44



Der Deutsche Staatsminister
52
Prag IV, den
für Böhmenund Mähren
5.8.44
Fernsprechanschluß Prag 093
Der Sonderbeauftragée
Herrn
094
für den Einsatzstab II
Min.Rat Dr. G i
Nr.
im H a u s e
Ministeramt
Es wird gebeten, dieses Geschäftszeiehen und den
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
Konten der Oberkasse:
-5. AUG. 1944
Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto bei
der Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag.
Betr.: Wohnungsansuchen des -StandartenführersBrandt-für 4-Sturmbann-
führer Westernhagen und 4-Hauptsturmführer Ernst Eberhard.
Bezug: Ihr Schreiben v.2o.7.44, St.M.XI B - 184/44.
Am 4.8.44 erhielt ich Ihr Schreiben über das Wohnungsansuchen der Oben-
genannten und teile Ihnen mit, daß in beiden Fällen eine Wohnungszuwei-
sung erfolgen kann, bemerke aber, dass es sich nur um Wohnungen ohne
Zentralheizung und ohne fliessendes warmes Wasser handelt. Die Wohnun-
gen sind instandgesetzt und können jederzeit bezogen werden. Ich bin
gern bereit, die weiteren Verhandlungen mit den Wohnungssuchenden zu
führen.
Im Auftrage
$\
f.Prof.Dr.Ing.Wunderlich
Siptuy. Rich. Rerchty.
TL
Wre. an 5.
Ba
lei ded
Wiedernorgelegt am5:244
lndeg i dhocto
44St.M. πT B - 184 b/44
S
3
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St.M. XI B - 184 a/44.

Prag, den 3. August 1944.

2215
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An

4-Standartenführer Dr. Brandt,

Persönlicher Stab RF4,

Feldkommandostelle.

Lieber Kamerad Brandt !

Für i-Sturmbannführer Westernhagen und -Hauptsturmführer

Eberhard können Wohnungen bereitgestellt werden. Veranlas-

sen Sie bitte, dass sich die Kameraden oder deren Angehö-

rige der Einfachheit halber mit mir unmittelbar in Verbin-

dung setzen.

INJE

H e i l

Hitler!

Jhr

gez. G i e s ,

-Standartenführer.
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Der Reichsführer-4

Feld-Kommandostelle,

den u Juli 1944

Persönlicher Stab

Tgb.Nr.24/108/44

Postanschrift:

Bg./Hm

(1) Berlin SW 11

Prinz-Albrecht-Straße 8

)

C

An

W-Standartenführer

G i e B

Prag

Czerninpalais

ngeben.

chteiben

Lieber Kamerad G i e ß !

Mit Schreiben vom 19.5.1944 fragte ich

Bei Antue

bei Ihnen an, ob es Ihnen möglich ist, für

bitte Tgb.-1

die Familie des '-Sturmbannführers W e -

s t e r n h a g e n , Feldpost-Nr. 59 450,

in Prag eine 2 1/2 bis 3-Zimmer-Wohnung und

evtl. auch eine solche für die Familie des

4-Hauptsturmführers Ernst E b e r h a r d,

zu beschaffen.

Konnten Sie in dieser Angelegenheit schon

etwas erreichen?

H e i l

l/Hitler !

Hi

RPrNt

M-Standartenfünrery

S.Pπ9-164a/44



St.M. XI B - 184 a/44.

Prag, den 3. August 1944. 54

~

1.)

FS:

3. VII 194

An

M-Standartenführer Dr. Brandt,

Persönlicher Stab RF,

Feldkommandostelle.

Lieber Kamerad Brandt !

Pür h-Sturmbannführer westernhagen und H-Hauptsturmführer

Eberhard können Wohnungen bereitgestellt werden. Veranles-

sen Sie bitte, daspfsich die Kancraden oder deren Angehö-

rige der Einfachheit halber mit mir unmittelbar in Verbin-

dung setzen.

Heil

Hitler!

Jhr

gez. G i e s ,

Srd-

2.)

Zum Vorgang.



Prag, den 20. Juli 1944.5

St.M. XI B - 184/44.

Sofort auf den Tisch !

G.R. mit 1 Anlage

Herrn Professor Wunderlich

unter Bezugnahme auf den Jnhalt der Anlage zur Kenntnis

übersandt.

Jch wäre dankbar, wenn Sie mir mit wendender Post mittei-

len würden, ob im einen wie im anderen Falle je eine Wohnung

aus den dort. Beständen zur Verfügung gestellt werden kann.

Bejahendenfalls würde ich i-Standartenführer Brandt hiervon

fernschriftlich verständigen, mir die Anschrift von i-Haupt-

sturmführer Eberhard mitteilen lassen und alsdann Sie bitten,

die weiteren Verhandlungen mit #-Sturmbannführer Western-

hagen und -Hauptsturmführer Eberhard persönlich zu führen.



Der Reichsführer-11

Berlin SW 11, den

195

Persönlicher Stab

Prinz -Albrecht -Straße 8

Tgb.-Nr.

-H.

Feld-Kommandostelle

Bei Antwortschreiben bitte Tagebuch-Nummer angeben

Po■tsendungen sind aus=

nahmslos an die Anschrift

in Berlin zu richten.

An

7-Standartenführer

Ministeramt

Prag

Czerninpalais

F'ng.:

21. MAI1944

Lieber Kamerad G ie s !

Wäre es Ihnen möglich, für die

Familie des 4-Sturmbannführers W e s t e r n

h a g e n , Feldpostnummer 59 450, in Prag

eine 2 v2 bis 3-Zimmer-Wohnung zu beschaffen?

Familie W. ist in Berlin ausgebombt. Frau

Westernhagen bewohnt zurzeit mit ihren

zwei Kindern ein Zimmer, das feucht und unge-

sund ist. Die Kinder sind dauernd krank.

-Sturmbannführer Westernhagen teilt in seinem

Schreiben mit, daß Möbel wahrscheinlich noch

vorhanden seien.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie

hier helfen könnten.

Sollte noch eine Wohnung vorhanden

sein, wirde die Familie des -Hauptsturm-

führers Ernst E b e r ha r d (Frau mit

zwei Kindern und Großmutter) darauf

reflektieren.

Herzlichen Gruß und

H e i l

Hit le r!

St  x- 184/44

4-Standartenführer.

V1927
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Minlste

Abteilung Finanz

Prag, 25. Mai 1944

Eingt

27. MAI 1944

VII/3 V 2200- 292/44

Betrifft: Eingabe des Justizrats Dr. Chr. S_c h r a-m-m, München

an den Herrn Reichsprotektor in Sachen eingezogenes

Vermögen Th. Israel S a c h s .

U r s c h r i f t l i c h mit 4 Anlagen

H-Obergruppenführer Staatsminister F r a n k

mit folgendem Bericht vorgelegt:

Das Vermögen des Juden Th.Israel S a c h s, früher wohnhaft

gewesen in Augsburg, Hochfelderstr. 13, ist von der Geheimen Staats-

polizei, Staatspolizeileitstelle Augsburg im Juni 194l zu Gunsten

des Reichs eingezogen worden. Erst l943 ist festgestellt worden,

dass der Jude ausser seinen Wohnsitz in Augsburg einen zweiten

Wohnsitz in Prag XII gehabt hat. Die Geheime Staatspolizei Prag

hat daraufhin das Vermögen des Juden beschlagnahmt. Der Verfall

des Vermögens wurde Ende 1943 ausgesprochen. Vor diesem Zeitpunkt

war eine Bearbeitung der Angelegenheit durch das Vermögensamt

nicht möglich. Aber auch nach der Verfallerklärung blieb die

Frage offen, wer für die Abwicklung des Honoraranspruchs zuständig

sei, da sich Vermögen sowohl im übrigen Reichsgebiet wie auch im

Protektorat befand.

Der Antragsteller hat durch seine vielfachen Eingaben

an die verschiedensten Dienststellen ( Reichswirtschaftsminister,

Reichsfinanzminister, Oberfinanzpräsidenten Berlin, Oberfinanz-

präsident München, Befehlshaber der Sicherheitspolizei, die

beteiligten Stellen der Geheimen Staatspolizei und das Vermögensamt)

die Klärung der .Zuständigkeitsfrage nicht unwesentlich erschwert.

Erst im April 1944 haben die Oberfinanzpräsidenten München und

Berlin die an sie ergangenen Eingaben des Justizrats Schramm

zuständigkeitshalber an das Vermögensamt abgegeben. Das Vermögensamt

hat aber bereits im Februar 1944 den Honoraranspruch des Antrag-

stellers einer Prüfung unterzogen und nach Erhalt von erbetenen

Unterlagen am 17.April 1944, also vor Eingang der Eingabe an den

Herrn Reichsprotektor, die Amtskasse angewiesen; den eretattungs-

fähigen Honoraranspruch an den Antragsteller auszuzahlen. Der An-

tragsteller hat den Empfang der Beträge dankend bestätigt.

Die Eingabe ist damit gegenstandslos geworden. Ich

 . g schlage vor, die Eingabe zu den Akten zu legeh.

hhElve

St.\1/-183/44



Der Reichsprotektor
J9
Prag IV, den
19. April 1944.
C
in Böhmen und Mäbren
20. APR. 1944
Fernsprechanschlüsse: Preg 60141, 31945, 60951, 64456
RPr. III/30.
Nr.
Deutsches Stentsmintecium
für Ehman  Mähren.
Es wird gebeton, dieses Geschättaaeichen uad- den
Gegenstand bel weiteren Schreben anzugebon.
An áen Herrn
fibt. finang-Vil...
Konten der Oberkasse:
Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto bei
der Nationalbank für Bößmen und Mähren in Prag.
20 APR. 1944
für Böhmen und Mähren
Eing.:
200-M
in
Prag
Ainle
Doppel■t.
Ich übersende die an Herrn Reichsprotektor gerichtete Ein=
gabe des Justizrats Dr. Chr. S c h r a m m
aue München mit
der Bitte um weitere Veranlassung. Der Vorgen nnte hat Abgabe=
bescheid erhalten.
Im Auftrage:
ota
1 Anlage.
dYGPI
E. M. 117



deätzrat Br. Chr. Schramgm..
Vaa
Br. GanTScuramen
69
Br. Walter Srhwink
Rechtsanwähe
München 2
München,den 6. April 1944
Lenbechplatz 3/1
bueb
Volle7
USAS
An den
Reichsprotektor für Böhmen ü. Mähren
U0
Herrn Dr. F r i c k
Gut Ke mp enhaus en
DBI
bei Starnbergisea
8Re
s3da
pao8
10
9eE
usalTBah
Besqen
fed
ES
LEASIESME
Smeummeskospote e BoT
EAPI
Sehr geehrter Herr Reichsprotektor !
goBe
      d 
ergebenst Ihnen nachstehenden Sachverhalt vortragen zu dürfen:
Ich habe auf Veranlassung des zuständigen Finanzamtes mit Ge-
nehmung des Gaurechtsamts die Verwaltung des Vermögens des
Juden Theodor Israel Sachs übernommen. Ich habe dann die Ver-
8
tretung im Frühjahr l942 niedergelegt.
mTE
Mit Brief vom 17.3. 1942 habe ich die Dresdener Bank, Filiale
SAW
Augsburg, bei welcher ein grosses Wertpapiervermögen für
Sachs lag, gebeten, mein Kostenguthaben im Betrage von 47l5.-RM
BES
an mich zu überweisen.
Trotz einer grossen Anzahl von Mahnschreiben nach allen möglichen
Stellen habe ich bisher nur erreicht, dass ich von einer Stelle
an die andere als nunmehr zuständig verwiesen worden bin,
zuletzt wurde mir als zuständige Stelle das Vernögensamt beim
-
Deutschen Staatsministerium f r Böhmen und Mähren angegeben.
Auch meine dorthin gerichteten Rriefe blieben ohne Erfolg.
Ich muss zu meinem Bedauern feststellen, dass ich trotz der
ausserordentlich zahlreichen Mahnschreiben an alle mir als zu-
ständig angegebenen Stellen bis heute nicht habe erreichen
können, dass ein einfacher Brief an die Dresdener Bank ge-
ROM
schrieben wird, wönach genehmigt wird, dass diese Bank mein
Kostenguthaben zu Lasten des Kontos Theodor Israel Sachs aus-
bezahlen darf. Falls inzwischen das Vermögen des Juden Sachs
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EApeyos

eingezogen worden sein sollte, wäre eben die zuständige

Kasse anzuweisen, dass mir aus den eingezogenen Vermögen meine

Kosten bezahlt werden. Nichts ist bis jetzt geschehen. Ich

habe einmal die Zwischenanfrage bekommen, ob der Jude Theo

Israel Sachs mit dem Juden Theodor Israel Sachs identisch

ist. Immerhin glaubte ich aus dieser Anfrage entnehmen zu

können, dass wenn sie bejaht wird und dies hat auch die Bank

durch Einschreibbrief getan, alsdann mein Guthaben angewiesen

wird, alsdann mein Guthaben angewiesen wird. Meine erfolg-

lose umfangreiche Tätigkeit wegen Bezahlung meines von, niemand

bisher bestrittenen Guthabens habe ich in der abschriftlich

anliegenden Eingabe das das Finanzministerium vom l7. Dezember

./. 1943 zusammengestellt. Das Reichsfinanzministerium hat

die Eingabe Zuständigkeitshalber an das Reichswirtschafts -

ministerium abgegeben. Von dort wurde mir mitgeteilt, dass

für die Erledigung dieser Angelegénheit das deutsche Staats-

ministerium für Böhmen und Mähren in Prag zuständig sei, an

das mein Schreiben weitergegeben wurde. Ich habe mich darauf-

SS2US

hin mit Schreiben vom 25.I. 1944 unter Hinweis auf meine Ein-

gabe an das Reichsfinanzministerium vom 17. Bezember l943

mit meinem Ersuchen an das deutsche Staatsministerium für Bähmen

und Mähren gewendet. Von dieser Stelle erhielt ich am 27.I. l944

die Mitteilung, dass sie meine Eingabe an den Oberfinanzpräi-

denten in München abgegeben habe, da nach einem Erlass des

Reichsministers der Finanzen vom 6. XI. l942 dieser für die

Einige Tage später und zwar am 1.Februar l944 erhielt ich

ERS

vom Vermögensamt beim Staatsministerium für Böhmen und Mähren

die Mitteilung, dass nunmehr zu prüfen sei, ob der Betrag nach

den für die Verwaltung und Verwertung von Verfallsvermögen

von Protektoratsangehörigen geltenden Verordnungen eßstattet

werden könne. Es wurde damals um die Vorlage der Genehmigung

des Gaurechtsamtes und Mitteilung an das Gaurechtsamt über

die Niederlegung der Vertretung und eine Abschrift der Kosten-

spezifikation egebeten. Diesem Verlangen habe ich sofort

Rechnung getragen.. Am 9.Februar l944 erhielt ich vom deutschen



60

Staatsministerium für Böhmen und Mähren die Mitteilung,

dass der Vermögensverfall nach der Verordnung über den

Verlist der Protektoratsangehörigkeit vom 2. XI. 1942 für

Sachs im Deutschen Reichsanzeiger vom 2. August l943 verlaut-

bart worden sei. Das Staatsministerium habe deshalb mein

Schreiben zur weiteren Erledigung an den Oberfinanzpräsidenten

in Berlin-Brandenburg weitergegeben.

Zusammenfassend erlaube ich mir zu bemerken, dass ich bisher

nichts erreichen konnte, als die ständige Verweisung von einer

Stelle an die andere.

Ich bitte Sie, hochverehrter Herr Reichsprotektor, sich dieser

mich allmählich peinlich berührenden Angelegenheit anzunehmen

und zu veranlassen, dass mir endlich mein unbestrittenes Kosten-

guthaben überwiesen wird, evtl. bitte ich mir mitzuteilen,

welche Stelle nunmehr als rechtlich zur Bezahlung verpflichtet

anzusehen ist.

Heil Hitler

C

Justizrat.

OEGVI
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drat Dr. Chr. Sohremm

Br.  Saam

Dr. Walter Sobwlak

Rechtese

München,den 17. Dezember 1943

Nnchon 2

Lenbachpiatz 3/

1.Auganggw sgloo

An den

DON

Reichsfinanzministerium

Berlin

Betreff: Theo Jsrael Sachs,

hier Genehmigung der Auszahlung einer Kosten-

rechnung.

Jch bin leider veranlasst, die Hilfe des verehrlichen

Ministeriums in einer mich persönlich berührenden Ange-

legenheit zu erbitten.

Jch habe vor mehreren Jahren mit Genehmigung des Gaurechts

amtes München - diese wurde erteilt, weil das zuständige

Finanzamt gewünscht hat, dass die Vermögensverwaltung durch

einen Arier geführt wird - die Verwaltung des Vermögens

des nach Chile ausgewanderten Juden Theo.Jsrael Sachs über-

nommen. Jch habe aber dann doch in der Folge die Vertretung

im Jahre l942 niedergelegt. Seitdem bemühe ich mich vergeb-

lich zu erreichen, dass die zuständigen Stellen die Aus-

zahlung meines Kostenguthabens genehmigen, obwohl für den von

mir damals vertretenen Sachs bei der Dresdener Bank Filiale

Augsburg ein Wertpapiervermögen in sehr bedeutender Höhe

- wenn ich mich richtig erinnere ungefähr l/2 Million -

hinterliegt. Mein Kostenguthaben beträgt 47l6.- RM, welcher

Betrag der Höhe nach bisher niemals bestritten worden

ist. Jm übrigen liegt den zuständigen Stellen eine genaue

Spezifikation vor.
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1.) Mit Brief vom l7. Marz 1942 habe ich die Dresdener Bank,
Filiale Augsburg gebeten, mir mein Kostenguthaben anzuweisen,
da ich aufgrund meiner Vollmacht ermächtigt war, über das
Konto zu verfügen. Ich habe in diesem Schreiben die Bank
ersucht, die erforderliche Devisengenehmigung_unmittelbar
zu erholen.
adotox
2.) Die Dresdener Bank hat mich mit Schreiben vom 2l. Marz l942
darauf aufmerksam gemacht, dass die Geh, Staätspolizei München
- ou m das s p aq ttaaat ttad sp
zahlungsgenehmigung bei der Geh. Staatspolizei nachzusuchen
sei.
HOpLeLLS
ned3.) Mit Schreiben vom 21. März 1942 hat die Dresdener Bank
ihrerseits die Geh. Staatspolizri üm Erteilung der Aus-
zahlungsgenehmigung ersucht.
4.) Mit Schreiben vom 12. Mai 1942 hat die Dresdener Bank,
da sie keine Antwort erhalten hatte, wegen Erledigung ihres
Ersuchens vom 21.3. 1943 moniert. Mit Brief vom 12.Mai 1942
habe ich die Dresdener Bank darauf aufmerksam-gemacht, dass
ich mein Guthaben noch immer nicht erhalten habe und habe
08
darauf hingewiesen, dass ich in der gleich gelagerten Sache
re
Hugo Israel Sachs längst in den Besitz meines Kostenguthabens
Let
gelangt sei.
ade5.) Am 23. Mai 1942 teilte mir die Dresdener Bank mit, dass
sie von der Geh. Staatspolizei die Mitteilung erhalten habe.
dass Theo Israel Sachs Protektoratsjude sei und dass die
Angelegenheit noch nicht abgeschlossen sei.oil
-
6.)
Am 30. Juni 1942 habe ich die Dresdener Bank davon verstän-
digt, dass ich noch imner nicht im Besitze meines Kostengut-
habens bin und habe Abschrift des in der gleich gelagerten
gL0
Sache Hugo Israel Sachs erlassenen Genehmigungsbescheides
vom 8. IV. 1942 mitgesandt.
Mtetetalr
D91.04 409 39
7.) Am l8.7. 1942 verständigte mich die Dresdener Bank, dass
sie am 15.7. 42 neuerdings wegen Genehmigung ihres Aus-
zahlungsantrags reklamierte und hat mich gebeten, dass ich
von München aus direkt mit der Geh. Staatspolizei München
in Verbindung trete. Sie teilte mir mit, dass sie heute -
0



62

-3--

Lef m d.i. l8.7. 42 - nochmals im Sinne meiner Ausführungen an die

terde& Geh. Staatspolizei geschrieben habe. Sie hat mir eine Abschrift

e ihres Briefes von diesem Tage gesandt.

8 .)Am 2l. Juli 1942 habe ich der Anregung der Dresdener Bank

folgend unmittelbar an die Geh. Staatspolizei geschrieben und

8B8b

um Genehmigung der Zahlungsanweisung gebeten, wiederum unter

LeMeey

Beifügung einer Abschrift des in der gleich gelagerten Sache

Hugo Israel Sachs erlassenen Genehmigungsbescheides vom

8.IV.1942.

m I 9.) Mit Schreiben vom l0. August l942 hat mir die Dresdener Bank

tnimmitgeteilt, dass sie von sich aus keine Möglichkeit mehr ge-

edole geben sieht, die Angelegenheit zu erledigen.

l0.) Inzwischen hatte ich eine persönliche Aussprache mit dem

Herrn Sachbearbeiter der Geh. Staatspolizei in München.

Hierbei wurde mir mitgeteilt, dass die Entscheidung dieser

Sache in Prag getroffen werde. Ich erlaubte mir schon bei-

dieser Besprechung darauf hinzuweisen, dass es mir dann auf-

fällig erscheint, dass immer noch mein Gesuch in München zurück-

gehalten worden sei, ohne es an die zuständige Stelle nach

Prag weiterzuleiten. Ich habe damals betont darauf hingewiesen,

dass mein Gesuch bereits vom 17. März 1942 datiert, also in der

Zwischenzeit bereits 5 Monate verstrichen seien.

ral ll.) Am l4. Dezember l942 habe ich mich unmittelbar an die

Geh. Staatspolizei in Prag unter Darstellung des Sachver-

halts gewendet und darauf hingewiesen, dass die Geh. Staats-

a polizei in München mitgeteilt habe, dass die Geh. Staats-

e polizei in Prag zuständig sei.

.vadIch habe auch diese Stelle gebeten, unter Hinweis auf die

bisher verstrichene Zeit nunmehr mein Kostenguthaben anzu-

weisen. Eine Antwort erhielt ich nicht. Ich habe am ll.I. l943

bei der Geh. Staatspolizei in Prag wegen Ausbezahlung moniert,

eine Antwort erhielt ich nicht.

mtem

lne em

12.) Da ich dieses Verhalten der zuständigen Behörden einem

deutschen Anwalt gegenüber für entwürdigend fand, habe ich

mich am l9.II. l943, allerdings irrtümlich an das Reichs-

wirtschaftsministerium gewendet und diesem den Sachverhalt

geschildert.
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13.) Darauf erhielt ich unter Nr. V Dev. 4/ 540l/43 vom Reichs-

 wirtschaftsministerium die Mitteilung, dass mein Schreiben

zuständigkeitshalber an den Herrn Reichsminister der

Finanzen weitergeleitet wurde. skgf lfol .fs

. e

14.) Am 9.3. 43 hat mir die Dresdener Bank mitgeteilt, dass die

Abwicklung der Vermögensverwaltung des Herrn Theo Israel

Sachs dem Vermögensamt beim Reichsprotektorat Böhmen und

Mähren, Prag III,DRazitpl. 7 übertragen worden sei.

15.) Am 18.3. 1943 haben Sie mir unter Nr.  05250 - 53 VI mit-

geteilt, dass mein Schreiben an das Wirtschaftsministerium

zuständigkeitshalber an das Vermögensamt beim Reichspro-

tektorat Böhmen und Mähren weitergeleitet worden sei.

JOM

16.)

Am 19.3. 1943 habe ich mich mit dem Vermögensamt beim

Reichsprotektorat Böhmen und Mähren in Verbindung gesetzt

und darauf hingewiesen, dass ich mich ungefähr 1 Jahr

vergeblich bemühe, in den Besitz meines unbestrittenen

-

Kostenguthabens zu gelangen.

dOBK

17.)° Am 30.3. 43 also erfreulicherweise sofort, erhielt ich

vom Vermögensamt beim Reichsprotektorat Böhmen und Mähren

die Mitteilung, dass der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

elb me

gebeten worden sei, das Vermögen des Juden Theodor Israel

Sachs für verfallen zu erklären. Ich wurde in diesem Brie*a

um die Mitteilung gebeten, ob dieser Jude mit dem in meinem

eJegTa.

Schreiben vom 19.3. 43 genannten Theo Israel Sachs personen-

gleich sei. Dass Theo und Theodor ein und derselbe Name

ist, war allerdings wohl ohne weiteres erkennbar.

-

   t  ta  C  t r

bezüglich der Identität bejaht. Eine Antwort erhielt ich

dann nicht mehr.

19.) Am 4. Mai 1943 habe ich unter Bezugnahme auf mein

Schreiben vom 30.3. 43 neuerdings wegen Anweisung meines

Guthabens moniert.

e

R$

17554

I
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20.) Am 4. Mai l943 habe ich auch die Dresdener Bank vorsorg-

lich gebeten, die Identität Theodor Sachs mit Theo Sachs

zu bestätigen. Die Bank hat dies mit Schreiben vom 5.Mai

SUY

1943 getan.

21.) Am 10. Mai l943 teilte mir das Vermögensamt beim Reichs-

sßeprotektorat Böhmen und Mähren mit, dass die Verfallser-

.klärung über das Vermögen des Theo Israel Sachs beantragt

sei und ich Bescheid bekomme, sobald eine Entscheidung

getroffen sei.

22.)

Am ll. Mai 1943 habe ich neuerdings um Anweisung meines

Guthabens gebeten und darauf hingewiesen, dass ich um meine

wohlverdienten Gebühren bereits seit März l942, also unge-

fähr 5/4 Jahre vergeblich kämpfe.

Msb

f23.)º Am 2l, Mai 1943 habe ich dem Vermögensamt beim Reichspro-

tektrorat gegenüber die Auffassung vertreten, dass die

beabsichtigte Verfallserklärung die Bezahlung meines Kosten-

guthabens nicht beeinflussen könne. Solange das Vermögen

nicht eingezogen sei, sei mein Schuldner Theo Israel Sachs,

der ein grosses flüssiges Bankguthaben bei der Dresdener

Bank in Augsburg besitze, nach der erfolgten Einziehung

sei mein Schuldner das Deutsche Reich als Rechtsnachfolger,

welches durch Inanspruchnahme des gesanten Vermögens auch

die darauf ruhenden Verbindlichkeiten übernehmen müsse.

24.) Am 5. August 1943 hat sich auch die Dresdener Bank bemüht,

durch Schreiben an das Vermögensamt beim Reichsprotektorat

für Böhmen und Mähren zu erreichen, dass mir endlich das

mir zustehende Geld angewiesen wird.

25.) Am 6. August l943 teilte mir das Vermögensamt mit, dass

die Entscheidung über die Einziehung noch nicht getroffen

sei.

26.) Auf meine Mitteilungt vom 2l. Mai 1943, wonach das Ver-

fahren wegen Einziehung kein Hindernis sei, mein Gut-

haben anzuweisen, ist das Vermögensamt überhaupt nicht

zurückgekommen.
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27.) Am 29. September l943 habe ich unter Bezugnahme auf die

Mitteilung vom 6.8. 1943 neuerdings das Vermögensamt

gebeten, mir mein Guthaben endlich anweisen zu lassen.

Eine Antwort erhielt ich nicht.

ef 28.)

Am l6. November l943 habe ich das Vermögensamt unter

Hinweis auf mein letztes Schreiben vom 29.9. 43 nocheinmal

agebeten, mein Guthaben anzuweisen, eine Antwort erhielt ich

nicht.

Die Nichtbeantwortung von Briefen eines deutschen Anwalts ist

mit dem Ansehen des deutschen Anwaltsstandes nicht vereinbar.

Ich habe die ganze Korrespondenz sehr ausführlich behandelt,um

dem verehrlichen Ministerium zur Kenntnis zu bringen, welche Summe

von Arbeit, Papier usw. bieher verschwendet werden musste, ohne

auch nur den geringsten Erfolg zu erzielen, fDieser.Fall ist

leider nicht vereinzelt.

aenIch bitte dringend, die veranlasste Anweisung wegen sofortiger

Auszahlung meines Kostenguthabens zu geben. Es kann mir wahrlich

e bei dieser Sachlage nicht zugemutet werden, vielleicht noch l Jahr

in gleicher Weise um mein Guthaben förmlich zu betteln.

95E

gez.Dr. Schramm sw

Justizrat.

C
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An das Ministerante mit der Bitte un Kenntnisnahme.
12. 1&1944
Ministeramt
An die
F
14. SEP. 1944
Wohnraumbewirtschaftungsstelle
bein Ministerium des Innern,
Prag IV.
Der Beauftragte für die
Burg-litteltrakt.
Unterbringung und Betreuung
deutscher Bombangeschädigter
Kü./BB.
Betrifft: Wohnung Frag II., Am Flösserrecht 4/I.
A
Mit meinem Schreiben vom 43.8.44 teilte ich Ihnen mit,
dind Oryany
dass obige Wohnung suf Veranlassung des Ministeramtes
entweder für die Pamilia V o c k oder R o e n s p i e B
bestimmt sei.
Laut gestriger fernmünilicher Mitteilung des Ministeramtes
komnt die Fauilie Vock nicht mehr in Frage und bitte
ich Sie, die Familie Roenspiess einzuweisen.
HeilHitler !
76/
6
4Dürchschlag an
Ministeramt
i.A.
(Küster)
hh/f282-46
St.M.
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DER HÖHERE 4- UND POLIZEIFÜHRER
FÜR BÖHMEN UND MÄHREN
PRAG, den
25. August 1944
DER #-FÜHRER IM RASSE- UND SIEDLUNGSWESEN
BEXNCABSOHKTXXX
An,
Az.: Ia 40U/44 La/Lhm.
SS-Standartenführer
Betr.: Frau Ruth V o c k , Darmstadt.
Ministerialrat Dr. G i e s
Anlg.: 1 Vorgang.
Prag- IV
Czernypalais
Im Auftrage von SS-Sturmbannführer Preuss, der sich im SS-Lazarett
Podol - Prag befindet, wird der Vorgang betreffend Frau Ruth Vock,
Darmstadt, zurückgereicht.
Es war SS-Sturmbannführer Preuss bisher nicht möglich, durch das Vor-
zimmer eine Rücksprache mit SS-Standartenführer Gies zu erhalten.
Der RuS-Führer Böhmen - Mähren
te. cenidce.
I.A.
on
On odci Homi di
SS-Hauptsturmführer und
Stabsführer.
deilen!
4-Stubaf, Breup isd im Lagarett. Wach
Der
#-fubrer
1.
seiner Gesdinng wird es sich zum
141
22/
8
3D
Termin melden.
30.8.44 5d4.
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PRAG IV, den
26. Juli 1944
11b
Burg, Nordflügel
99
Wm
Ortsruf 093, App. 3626
Fernruf Prag 4781
NATIONALSOZIALISTISCHE
DEUTSCHE ARBEITERPARTEI
27. JULI 1944
An
REICHSLEITUNG
Parteiverbindungsstelle
SS-Standartenführer
in Böhmen und Mähren
Min.-Rst Dr. G i e s ,
Der Beauftragte für die
Unterbringung und Betreuung
Iprag
IV.
deutscher Bombengeschädigter
Czernin Palais.
Kü./Bö.
Betrifft: Frau Ruth V o c k aus Darmstadt, Beckerstr. 26.
34.ee.
Gestern erreichte mich Ihr Anruf, dass die Wohnung für
Frau Vock einstweilen noch reserviert bleiben solle.
bag. Ciny
Heute ging der Brief der Frau Vock vom 14.7.44 hier ein,
den ich in Original sowie Durchschlag meines heutigen
Briefes an Frau Vock beilege.
bk de
Ich sehe die Angelegenheit durch die Absage der Frau Vock
als erledigt an.
Zu meiner Entlastung überreiche ich Ihnen anliegend den
Durchlaßschein Nr. o72454 für Frau Vock, von dem kein
Gebrauch gemacht wurde.
He il Hi t le r !
3 Anlagen
i.A.
aber.
(Küster)
N
St. M.
X1
B -182 e/44
461 6375 44



Gebühr: .hourealfk
Durchlaßschein Ni: 072454
Ruth
A
c k
(Vorname, Familienname)
(Beruf)
geb. am
in
Kreis
Darmstadt Beckerstr. 26.
wohnhaft in
(Gemeinde, Straße oder Platz, Hausnummer, Gebäudeteil)
ist berechtigt, unter Vorlage
de
(Bezeichnung des amtlichen Lichtbildausweises)
Nr.
ausgestellt von de
(Ausstellungsbehörde)
in
am
in der Zeit
7.J u l i
6.Januar
5
vom
194 bis zum
194
(Monatsangabe in Worten)
eXXXXXXXaXXuxDcX wiederholt* über die amtlich zuge-
lassenen Grenzübergangsstellen nach dem
Protektorat Böhmen und Mähren
(Angabe des Zielgebiets oder der Zielgebiete in roter Schrift)
zu reisen.
Reisezweck:
ad
Pragn
7.Juli
194
für Böhmen und Mähren
mäbren
Eelll.
I.A
(Unterschrift)
Richtzutreffendies streichen.
A 88(5 43) Reisksdruckerei, Berlin
17584 43 2 D



Besonderheiten*
1. Frlaubnis auch - zum Überschreiten der Binnengrenze zwischen
14730
sowie
6fa
- zur ununterbrochenen Reise durch
Deutsches
Staatsministerium
für
Böhmen und Mähren
II. Zielort(e):
Prag IV.
III. Grenzübergangsstellen)
1. für die Hinreise:
2. für die Rückreise:
IV. Mitzunehmende Kinder unter 15 Jahren
1.
.geb.am
Frei durch Ablösung
Reich
2.
.geb, am
3.
geb. am
4.
,geb. am
Kleines
,den
194
Reichs-
siegel
(Unterschrift)
* Nichtzutreflendes streichen.
455



26. J8 1944

Frau

Ruth V oc k ,

Darmstadt

Der Beauftregte für die

Bockerstr. 26.

Unterbringung und Betreuung

deutscher Bombengeschädigter

Kü./BB.

Betrifft: Wohnung in Prag.

Ihr Schreiben vom 14.7.44.

Heute ging Thr obentngeführter Brief hier ein und ich

habe vorgemerkt, dess Sne sås gesundheitlichen Gründen

vorziehen, in Dármstadt zu bleiben und deshalb auf die

für Sie hier reservierte Wohnung verzichten.

Ich wünsche Ihnen baldige Genesung und begrüsse Sie mit

Heil Hitler !

i.A.

Durchschlag an

)Küster)

Ministeramt.



Cngolangt am 26. VI 194

Erledizt am69

Darmust. 14.7.44.

NSAHP.

Reiufpleiting

thi Hahuy ie Pray.

Heud eshield if Thre Brinf v. 7.7.44.

i. Aeile Thuec Jasu uit daf if

vos 8 Tagen V. cureinen eane Poft

fekanniew habe, dahs er mir seine

Riunilliguny gichl se res sif ine

line Seitfe Sirding handell ot. Srent.

sife hgebuny iitelbar. Tr diesem

fel bin if ater ges allein enf uinf

augevirste i. fabe ciy vieniandt

2o mit mir ging beinl lnang Lu

felfrew. Alsa soive if mit meiner

1jafye Bub dan gas alleci

and in der Zeit meiner Nieberkmft.

Bifes ist meinen danne au lingst-



69a

-2-

lif, da if cring s. 7f. fching i.

krline libestusrengung fabew soll.

Selbst urf der Raegen fahrd albein

mrg dort star if fettligeriy wie if eder

firer eukae, i! arenw hf dot dan mit

uein Tid fickone das ebeu crst

14 derat ist i. if daur sin 7. de. bie

so kaw if dires rift ellein inteivefuad

ind rnif lider, dece and mgeu

Iuriiktieden aies gesudfettifen Grin.

Seo. Fhir i 5st. han if krenie

Refung bebonen unt niif meie

Mane sefeu was es jetst giels.

frist Thre ehife Jaukend reifue if mit

Heil Hites!

Frau A. Vork Sarmdtert

Beckersh.26.

14727



Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei
Reichsleitung
Parteiverbindungsstelle
Prag IV, den 21. Juli 1944
Burg, Nordflügel
Fernruf
093, App. 3626-29
in Böhmen und Mähren
Ferngespräche: 4781
Der Beauftragte für die
Unterbringung und Betreuung
deutscher Bombengeschädigter
Ministera
An das
Eng.: 22JUU4
Mi n i s t e r am t
zu Hdn.v.H. Min.-Rat Dr. G i e s ,
Prag IV.
Czernin Palais.
Unser Zeichen:
Kü./Eö.
Ihr Zeichen:
Gegenstand:
Wohnung für Prau Ruth V o c k aus Darmstadt, Becker-
strasse 26.
 e Seit meinem letzten Schreiben vom 24.6.44 an Sie ist
ein Brief der Prau Vock vom 25.6.44 eingegangen und
deed.
meinerseits am 7.is.Mts. an Genannte geschrieben worden.
Beide Schriftstücke lege ich bei für ■hren Vorgang.
fereew h
Am 4.7.44 sprach Frau Vock persönlich auf dieser Dienst-
stelle vor und versprach, nachdem sie eine für sie
passende Wohnung in Prag gefunden hatte, umgehand von
lile ferv.
Darmstadt aus mitzuteilen, ob sie dieselbe endgültig
nehmen würde. Eine sofortige Entscheidung wollte sie
nicht treffen, da man ihr am Tage ihrer Abreise nach
unin elcie
Prag auch eine Wohnung in Darmstadt in Aussicht gestellt
hatte und sie vorziehen würde, besonders des Umzuges
wegen, in Darmstadt zu bleiben.
sid, day
Seitdem habe ich nichts mehr von Frau Vock gehört, was
mich veranlasste, ihr gestern ein Telegramm laut bei-
noehe se
liegendem Text zu schicken.
Pür die Wohnung Flösserrecht 4, die Frau Vock sich aus-
Dardee 20
sichte, interessiert sich ebenfalls der auf Veranlassung
von Herrn H e i s s von Ihnen empfohlene Herr R o e n -
spieß.
dend catl.
Ich bitte un Nachricht, ob ich auf die Antwort von Frau
Vock noch länger warten soll oder die Wohnung Herrn
7
Roenspieß zuzusprechen ist.
25/
Heil Hitler !
Aeber
3 Anlagen
1.he.
i.A.
(Küster)
t M w
St. M. X B-182 0/44
117



Te legr a m m.

Frau Ruth V å e k

Darmstadt

Beckerstrasse 26.

Erbitte Antwårt Brief 7. Juli und Nachricht ob Sie Wohnung

in Prag beziehen werden.

20/7.x4.

Küster.

ASTAT



72
Z. Juli 1944
xxxxx Toscana Pálais
 3033, 3038
Frau
Ruth V oc k ,
Der Beauftragte für die
Unterbringung und Betreuung
Darmstadt.
deutscher Bombengeschädigter
Kü./BB.
Beckerstr. 26.
Betrifft: Wohnung in Prag.
Am 24.6.44 schrieb ich Ihnen in dieser Angelegenheit und
beig Ihrem Besuch erklärten Sie mir, dass Sie voraussichtlich
bei Ihrer Rückkehr nach Darmstadt feststellen könnten, ob
Ihnen dort eine Wohnung zugewiesen wird, um dann nicht nach
hier umzusiedeln.
Inzwischen hat sich hier èine Familie gemaldet, die ebenfalls
auf die Vohnung Flösserrecht 4 reflektiert und deren Un-
siedlung aus antlichen Gründen nötig ist, jedoch von der
Einweisung in ■hre Wohnung abhängt.
Ich wäre ■hnen aus diesem Grunde sehr dankber, wenn Sie mir
bis Sonnabend, den 15.7.44, Nachricht zukommen liessen,
ob Sie in Darmstadt bleiben oder die für Sie hier reservierte
Vohnung beziehen werden. enn Sie mir vorher Nachricht geben,
wäre ich Ihnen besonders dankbar.
HeilHitler !
i.A.



Mrndlie

Erloc gt am..

At1/4

6armuskat 25.6.44.

N.S.5.A.P.

Rreifsleituy.

29. VI. 1944

Ki.

 hrifft: Hafuinugs berfaffung. KilBo.

Heut eshielt if Threw Brief vow 20.6.44.

ud heile Thuer mit Sfs mter der

vor Thuew angefihetren Vornflägen

Parlubit fir minf an greciguetestrew

ershrein. Frin eine fallige Autwert sie

if Thuew sehr ver bundew, da if meine

Mhabel vor sin paas Tayew bekouiuew fabe

i dieselbew sir fir kirrre Zeit linter-

stefeu börnew; ausserden erwarde if,

wis sfow in meine Wsfen Brief ertafus

lufang clor. wein 2. Kint ir. fall rs

mir jetst mof leift so eive areite Reise

su internefive. ITy mihe gleigheitig



43a
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nof erstafuen, taf es mindesbens 2immes

i. "küfe Sino Ja tif die chibel Jarw be-

knier fabe i. Lif mit 2 Kleinkinen

die Rainne mindestens benitige.

Is ware sehr freinthid vou Tfuew, o m

sir sif in dicser Augelegefeit mit der

Bortigen 14-. Bienstshelle in Serfindung sehn

Heni iw Jre betreffenden Ort (Patdubits)

reive 44- Siedluy sei solle, so siefe if

deu Hafusite tin Der Siretling ver, suet

greuigh es sifou mit Seuctslfer hugebug.

Glenfseitin bithe if Lie, sirir Nafaes

ibe tiulisereslaubinis 2e shreibew ofes

Weu miglif gleif die Erlaubnis su -

frilew.

Ja mci sham als Obersturfifrer

in fraukreig ist, miw if allei anf

minf angeriesen bie, zaire if Thuen

Jaihbak weu ife sif in neem



-3-

Namew mit Ser Sortigsn 84-Sieuststelle

in Verbindung sekew, "mt Sieselbe Jaur

aing gleif eine grcigivehe Wofring aissint

Ja if ja leiver rift wegew de gpen hd.

ring sellsd uvenine tofuing bestimne

kan! Seh litte mf su feriksishigen

Jap airstinfe Hilfe bei eiver dieder-

Rift hu erreifew ist

Feit Tites!

Srau Rutf lork,

Sarcstat Berker.

shr.26.



R.Vork

Cing am.1 VII. 1944

4.4.44

Erlodigt om

Farstert Beckersh.26.

mintling K

Darteinerbindungsftelle

mBomenu3.6.44.

ASbaP.

30.VI. 1944

75

Reifs lei fug.

P

Rripan

risgenommen:

:P

Beutbeitey:

betriff: sotiy mu Protektoral!

am:

Hierduf bite if foflift mit foligen

Besfed sukonicend su fasser zo if

die sugeage Zofuing in Pobektorat

fezirefe kcne.

Tu Gufang efovembre erwaste if bereits

meis 2.kint, amferden sind didser Tage

meine clibel rigefeffer. Ds if fier

mir fin krirere Zeit einc luterstelluniy-

ifteit febe fittre if inn miglifor

rmgefute lutort. ainf fälll es mit

jetat uf leift eine do arofe Reise 2u

internefuen.  Jif fatte minf frir dafe

Prag oder hiiggriüts eutfidew.

eftir mngeflule Celedigung vine

b.2.



45a

if Turw sehe vebinte.

Chais the

Srau Rulf Jock

Larustad

Toreckesthafae 26.

14721



Ministeramt
PRAG IV, den
24. Juni 1944
29.JUNI 1944
(11b)
Burg Nerdfagel
Toscana Palais
Ortsruf 093, App263033, 3038
Fernruf Prag 4781
NATIONALSOZIALISTISCHE
DEUTSCHE ARBEITERPARTEI
REICHSLEITUNG
An das
Parteiverbindungsstelle
in Böhmen und Mähren
Ministeramt
Der Beauftragte für die
Zu Hdn.v.H.Min.-Rat Dr. Gies,
Unterbringung und Betreuung
Prag IV.,
deutscher Bombengeschädigter
Kü/B.
Czernin Palais.
Betrifft: Wohnung für Frau Ruth V o c k aus Darmstadt.
Im Anschluss an meinen Brief vom 3.6.44, mit dem ich Ihnen
den obengenannten Vorgang zurückgab, übérreiche ich Ihnen
anliegend einen Brief der Obengenannten vom 8.6.44, sowie
2 Durchschläge meiner an Frau Vock gerichteten Briéfe.
Heil Hitler !
Kietu.
i.A.
Anlagen
(Küster)
ii
Beodef
bto
es
SL.M.TB-182 e/44
461 6376 44



24. Juni 1944
XXXXXXX
Toscana Palais
xx 3033, 3038
Frau
Ruth Vock,
Der Beauftragte für die
Unterbringung und Betreuung
Darmstadt
deutscher Bombengeschädigter
Beckerstr. 26.
Kü./B.
Betrifft: Wohnung im Protektorat.
Im Anschluss an meinen Brief vom 2o.6.44 bitte ich vorzu-
merken, dass ich, bis Ihrerseits eine Entscheidung fällt,
einstweilen für Sie eine 2-Zimmer-Wohnung in den Örten
Jitschin und Pardubitz im Kreise Königgrätz, sowie in der
Stadt Prag reserviert halteg,Die Letztere für den Fall,
dass Sie trotz der Wohnungsknappheit in Prag doch unbe-
dingtelert darauf legen sollten, in dieser Stadt zu wohnen.
Wenn es Ihre Zeit erlaubt, empfehle ich Ihnen eine Reise
nach hier. Einen Durchlaßschein erhalten Sie bei Ihrer dortigen
Polizeibehörde, wozu Ihnen ev. dieser Brief als Ausweis
dient.
Heil Hitler !
Durchschlag an:
Ministeramt.
1.A.
(Küster)



w8 78

20. Juni 1944

XXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx Toscana Palais

Der Beauftragte für dieensfdosdat mnal-aa dt l. 3o, 3038

xXXxXXXXXXXXXXXXX 093

Unterbringung und Betreuung

deutscher Bombengeschhdigter,fferetenett-de deglaetd reb

-exgetae ptetdoiigatne nebedeetw at elletataseil-da

nedrauw ae la nsel .nedoternsnte docasé sebcedo

nobnttated zeb ted nensl aedl ni eoeet dol nnsx

Ruth Vock

Basb ,ezäw gltön dnsb psow negstov efletatanetd

Beckeretr. 26.

.biiw nsdoneg tdoiedoüe dotfgãs

.Tsdnsb adee dot exdw gnudtowtnsed ebnedegan ecle züt

Kü./Bö.

WohnuaghimrProtektorat.

a

Ihr Schreiben vom 8.6.44

Am 25.eMai 44 schrieb ich Ihnen und setzte Sie davon

in Kenntnis, dass in den Kreisen Prag und Königgrätz

Wohnungen für Sie zur Verfügung stehen. Scheinbar haben

Sie meinen Brief so eufgefasst, als wenn es sich um die

gleichnamigen Orte handelt. Dieses ist jedoch nicht der

Fall.

Die Stadt Frag selbst ist ausserordentlich mit Nenschen,

die im kriegswichtigen Einsatz stehen, überfüllt, sodass

Ihnen Wohnungen nur ausserhalb der Stadt vorgeschlagen

werden könnten u.zw. handelt es sich in erster Linie

um sogenannte Doppelwohnungef, a.h. Sonmerwohnungen von

OISA

Prager Familien, die von diesen während der Sowmerzeit

benutzt wurden. Es gibt auch noch eidge kleine Wohnungen

in anderen Ortschaften, wo allerdings nur wenig deutsche

Menschen wohnen.

In Kreise Königgrätz befinden sich leerstehende Wohnungen

in den Orten Jitschin und Pardubitz. In jedem dieser

Orte gibt es kleine deutsche Kolonien, die immer nur

einen kleinen Prozentsatz im Verhältnås zur Bevölkerunge-

zahl ausmachen.

Es wäre mir sehr lieb, wenn Sie wir umgehend Ihre Ent-

scheidung mitteilen würden und gleichzeitig eine Person

angeben, die für Sie die Wohnung besichtigt.

b.w.



8 48a
So q Johht
ateled sneeoT xXxxxxx
E20
XXXXXXXRKXXXX
8 0
Da Inr Kann SS-Menn ist, schlage ich Ihnen Ver,
der hiesigen SS-Dienststelle, die aufgabenmässig deratveb
dretnu
SS-Dienststelle in Wiesbaden entspricht, ein entspre-
chendes Gesuch einzureichen. Wenn Sie es wünnchen,
kann ich dieses in Threw Namen bei der betreffenden
Dienststelle vortregen, wozu danh nötig wäre, dass
3
Sie Thre Wünsche äussern, damit darsuf, kx soweit
möglich, Rücksicht genommen wird.
BOcKeLEfT Se*
Für eine umgehende Beantwortung wäre ich sehr dankbar.
KA*\B8*
MopnteITutgtopenpoLep
a e
IUE BCUOEDON AOE 8 e V
!
i.A.
noveb efa etstes bnw nendi dol deizdoe ekteter)S mA
stäzggtadx bou gad neatenl neb al sasb alntonel al
neded zsdnteroa aedeta gndaütrel aus ete rüi negcundow
etb cw dofe ee mnow aletaestogtus oe lelrd neniew ela
reb tdotn doobet tal aeseid .tlebnad etxo aegimendoielg
LSJT*
nedbanel *ie dotitnebroresede tal Jadlea gert tbeta eid
aasbcelmltzedünedejeeeanid negitdoiwageid mi eib
I Mo  S  O 
eintl istaie ni doia ae.tfebasd .ws.d netandd nebzew
  .
ttesemuo8 Teb brenddw neeetd nov elb netltnst zegs4
negnondov enield srbte doon doos tdla ad .nebrow tatuged
eroatved ginew zun agatbieffe ow nettadoadro nerehne al
nendow nedoarel
negnoadol ebdedeteneel dota sehalted sdliggindd calenl mt
zeeets mebet ni .sttdubnst bne sidoatit netio neb mi
zon Temmi eld nelaolol edoatued enteld ae tdl etro
egnozelloved zos edndfediev ml steathesord sonield nonle
nedosmaus Iies
-tol ezdl boedegeo Tie el2 nnew ,delf rdes zie ealw ed
hoazei ente gittesnotelg bnu nebrüw seftettta goubtenoa
pe*
.dgitdoteed goundcW stb sla iüt eib dedegne



Darteiberbindungs■telle

in Böhmen u. Mähten

79

NSDAP.

Eingennngen om

Baroerot 8.6.44

1 3. VI. 1944

Rreifs leit

Maltergeleitet-ea:

s.antnisgenommen:

Bearbeitet:

um:

tete. Wohuing iw Bohne i. cahrew.

Tih feite Thuew hierdrk mit, gafs

if mit einer I Zimer- Wohming in

Biofuew iv. dhafrew sehr eirverstandew bic.

Ja dire Post r. mueinei chaune Doch

lämgere Leit Samert so habe if minf fir

Riniggrits ot. Prag reutsihiretren. Eie

Heauptsache jewoch ist mnit dreutsiher lngeting

deiie chibel sind v. Paris suterwegs iv.

Mebome if v. Der 4- Dienststelle Wies bodew

Besshit waiw Sireselbew iw Keutschhrn

eiutreffen.

Th ewarke jetst v. Thew naherew Besheit.

Heil Fitler.

Ruth Vork

Barmstawt,

Beck erst.26.

1 3. VI. 1944

Eingolongt am.

20.6,44

Erlodigt am...



08

Herr Küster läßt Herrn Dr.Gies ausrichten,

daß Frau Vock geschriegen hätte, Sie würde

die ihr in Pardubitz von Herrn Küster ange-

botene Wohnung nehmen. Sie bittet nur noch

um die Einreisegenehmigung. Herr Küster bittet,

die Einreisegenehmigung von hier aus zu veran-

lassen, da er keine weiteren Angaben von Frau

Vock besitzt.

renmd tikeseed

hl

geind deidenead

/

19

Bb

for Mng fupen

defylain an

Keter gapaut

Lngf Mr.

1/7.44. $
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Ministeramt
PRAGIV,den 3. Juni 1944
-6. JUNI 1944
11b
BagNodagKx ToscanaPalais
Eing. :
Ortuf 093, App.2626 3033, 3038
ATIONALSOZIALISTISCHE
Fernruf Prag 4781
DEUTSCHE ARBEITERPARTEI
REICHSLEITUNG
An den
Parteiverbindungsstelle
Leiter des Ministeramtes,
in Böhmen und Mähren
Der Beauftragtenfür die
Min.-Rat Dr. G i e s ,
Unterbringung und Betreuung
deutscher Bombengeschädigter
Prag IV.,
Kü./Bö.
Czernin Palais.
Betrifft: Wohnung für die Familie des Obersturmführers
45-
V o c k in Darmstadt, Beckerstr. 26.
Anliegend überreiche ich Ihnen den Vorgang mit der Antwort
der Fraú Ruth V o c k aus Darmstadt vom 3o.5.44.
Anlagen
Heil Hitler !
Rieber
tag
i.A.
(Küster)
2
St. M. πB -182 b/44
461 6375 45
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Ruth

vock,

Darmstadt, den 30. Mai 1944

CSC

3. VI. 1944

Tiage'

Erloci

An die

NSDAP

Reichsleitung

Betrifft: Wohnung im Protektorat.

Auf Ihr heutiges Schreiben vom 25. Mai 1944 teile ich Ihnen mit,

dass ich mit einer Wohnung nach dort einverstanden bin. Da ich

keinerlei Bekannte oder Verwandte im Protektorat habe, so habe

ich mich diesbezüglich erst einmal mit meinem Manne in Verbindung

gesetzt und geht Ihnen von uns in dieser Hinsicht schnell

näherer Bescheid zu. Mein Mann ist zurzeit noch in Frankreich

und habe ich von dort auch schnell wieder Nachricht um Ihnen etwas

genaueres über alles zu berichten. Wenn möglich mit deutscher

Umgebung, da ich im November ds. Js. meiner Niederkunft entgegen-

sehe und da nicht gern mein erstes Kind, was auch noch ein Klein-

kind ist, unter fremdsprachigen Menschen lassen möchte, denn ich

bin ja dann ganz auf mich gestellt. Das wäre vor allem das wich-

tigste. Und nach Möglichkeit städtisch.

Bis zur nächsten Antwort verbleibe tch mit

Heil Hitler!

Sran Luth Vork.

Darmstadt, Beckerstr.26

I
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25. Mai 1944
xxxkxxx Toscena Palais
xx 3033, 3038
An
Frau Vock,
Der Beauftragte für die
Unterbringung und Botreuung
Darmstadt
deutscher Bombengeschädigter
Kü./BB.
Beckerstr, 26.
Botrifft: Wohnung im Protektorat.
Auf Verenlassung des Ministersutes beim Deutschen Staats-
minister für Böhmen und Mähren stelle ich Ihnen eine 2-Ziumer-
wohnung zur Verfügung.
Ich bitte um Kitteilung, wo Sie eine Unterkunft haben wollen
und ob Sie im Protektoret eine Vertrsuensperson mit dem Aus-
suchen derselben betreuen wollen.
Die zur Verfügung stehenden gohnungen sind teils in der Nähe
von Prag (1 Stunde Bahnfahrt bis Prag) oder auch in Orten
der Kreise Königgrätz, Iglau und Klattau zu hben.
Ich wäre Ihnen für eine umgehende Antwort dankber.
OHOH
tue Se
Ministerant
Eurg
1.A.
(Küster)



h8
25. Mai 1944
SOSX
xx 3033, 3638
Fog; 8
MinisterBmt
27. MAI 1944
An
hhiS/2s
Frau Vock,
Der Beauftragte für die
Unterbringung und Betreuung
Derstadt.
deutscher Bombengeschädigter
Kü./BB.
Beckerstr. 26.
Betrifft: Wohnung im Protektorat.
Auf Veranlassung des Ministerantes beim Deutschen Staats-
minister für Böhmen und Hähren stelle ich Ihnen eine 2-Zimmer-
wohnung zur Verfügung.
Ich bitte um Kitteilung, wo Sie eine Unterkunft haben wollen
und ob Sie im Protektoret oine Vertrauensperson mit dem Aus-
suchen derselben betrauen volten.
Die zur Verfügung stehenden *öhnungen sind teils in der Nähe
von Prag (1 Stunde Bahnfahrt bis Prag) oder auch in Orten
der Kreise Königgrätz, Iglau und Klattau zu hben.
Ich wäre Ihnen für eine umgehende Antwort dankbar.
Heil Hitler !
Durchschlag en:
Ministeramt
Burg
1.A.
Kr)\1-182a/44
Mmoymny g,R.. 2 tul.vn Inof Munderlich, 23.5.
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5) DIB 91
ES
BiTdegernpteL ObJeWger
St.M. XI B - 182/44.
,XIX
BLEE
SS.dozY
Beschaffung einer Wohnung für Frau Vock.
I Kee
Dort. Schreiben vom l6.5.d.Js. - Zeichen A I (1) - Az.2bs RA/Ra
an den H-Oberabschnitt Böhmen - Kähren.
W
.TsiNuinetisbnete-
1944
1.) An den
Reichsführer-4,
Aer
SE
C
1
1-Hauptamt,
idoett neb tus trotoa (.8
Bérlin - Grunewald, negslna S tim .M.0
HeLLN bLOTeEeOL M
Douglasstraße 7-1l.
887
ausdtse
Der i-Oberabschnitt Böhmen - Mähren hat das angeführte
nedisrroE nebnedoter Schreiben an das hies. Ministeramt zur Erledigung abge-
.treten.diwunschgemäß habe fch veranlaßt, daß Frau Vock
snie doilgistevnu neunverzüglich eine Wohnung zugeteilt wird. Ich weise je-
-Nu IdsweuA roreb noy doch darauf hin,bdaß Frau vock an sich nicht zuzugsbe-
rechtigt ist. Es handelt sioh um eine Ausnahmeregelur-,
doi srsa tiernegole die im Hinbliek auf den Zustand vonf Frau Vock gerecht-
fertigt ist.eyegtne .el.b.d.gs mus eid
-
HGTJHTATGL
HeilHitler !
|
JIAE
E
.Terdiinet1sbnBtE-1
4-Standartenführer.
.rerfoieuretnu meh Eed Aneryd.As ms.VW nnsbela (.A
H
modrlegiccraesit
2.)



53.
P
2.) Durchschrift an
2 3.
4-Brigadeführer Opländer,
 XI - 1S5\*
Prag XIX,
Yorckstraße 22,
ELSTAO9
TUI
grundov tente gatisdoese
zur Kenntnis.
sl\ad adS.SA - (1) I A nedoles - .St.b.E.al mo edtedos .trod
nodãn - neme nodO- n n
4
M-Standartenführer.
T) vu geu
geOHapter-
volangt am.
2 5.
V.1944
3.) Sofort auf den Tisch!
Jestauan
G.R. mit 2 Anlagen,blawenxd - nilt
Lasogt an
Herrn Professor Wunderlich,
.-edtasfgod
Prag,
Rathaus,
ettdütegns ab ed nezren - nomdoe vdindoedered- Ted
-egds gnugibefta
 unter Bezugnahme auf den Inhalt der vorstehenden Schreiben
  ok
, und der Anlagen zur Kenntnis übersandt.
-et ssiew dot .brIch bitte, Frau Vock aus dort. Beständen unverzüglich eine
-edaguva tdoin
Wohnung zuzuweisen und sich mit ihr wegen deren Auswahl un-
aneeretm
mittelbar in Verbindung zu setzen.loer
Einer Mitteilung über den Stand der Angelegenheit sehe ich
bis zum 23.6.d.Js. entgegen.i taitre1
Heil Hitler !
n
e
√
14711
4-Standartenführer.
.Tezintabast-
4.) Alsdann Wv. am 24.5 1944 bei dem Unterzeichner.
Wiebernargelggt am4
(.S
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DER REICHSFÜHRER-

BerkWimersdoxivk, den 16.5.1944

4 - HAUPTAMT

HVeLovoow

Pessxhtixivag 8

jetzt:

A I (1) -Az.2sRa/Ra

Berlin-Grunewald

Bitte in der Antwort vorstehendes Geschäftszeichen und Datum anzugeben.

Douglasstr. 7-1l

Betr.: Beschaffung einer Wohnung für 4-Ostuf. V o c k

Bezug: Schrb.d.Kdrs.d.2.-Pz.Div."Das Reich", %-Brigf.

L a m m e r d i n g , vom 2.5.1944

Anlgo: 1

An den

4-Oberabschnitt Böhmen-Mähren

-Oberabschnitt

Böhmen-Mähren

Emg: 2 2. V. 1944

Anl.:

Prag

e

In der Anlage wird im Auftrage von i-Obergruppenführer

B e r g e r Abschrift eines Briefes von 4-Brigadeführer

und Generalmajor der Waffen-4 L a m m e r d i n g ,

Kommandeur der 2. 4-Panzer-Division "Das Reich", über-

sandt. Da Obergruppenführer von hier aus nicht die

Möglichkeit hat, entsprechend einzugreifen, wird gebeten,

der Frau des 4-Ostuf. V o c k nach Möglichkeit zu helfen

in der Beschaffung einer Wohnung, da der derzeitige

Zustand völlig unmöglich ist.

Sollte in Ihrem Oberabschnitt eine entsprechende Wohnung

zur Verfügung stehen, wird gebeten, sich mit Frau V o c k

direkt in Verbindung zu setzen und nachrichtlich hierher

zu melden.R.

bm

4-Obersturmbannführer
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M-Panzer-Division

Div.St.Qu., den 2. Mai l944

"Das Reich"

orond

Betr.: Beschaffung einer Wohnung für i-Ostuf. V o c k

An

4-Obergruppenführer und General der Waffen-i B e r g e r

Chef des -Hauptamtes

Berlin - Grunewald

Obergruppenführer!

Ein verdienter und langjähriger Angehöriger der Division,

W-Ostuf. V o c k , tritt an mich mit der Bitte heran, ihm bei

der Beschaffung einer Wohnung für seine Familie behiiflich

zu sein.

Seine Frau, die in anderen Umständen ist, muß in einer unmög-

lichen Wohnung leben, d.h. in einem Zimmer mit den Ausmaßen

2 x 3 m, während sie auf der anderen Seite keine Möglichkeit

hat, mit dem schon vorhandenen ersten Kind anderswo unterzukommen

Der ú-Ostuf. V o c k befürchtet, daß unter den Umständen,.in

welchen die Frau z.Zt. lebt, sie die Belastungen nicht durchhält,

da sie selbst,bisher zweimal total bombenbeschädigt, besonders

viel durchmachen mußte.

Ich bitte Sie, Obergruppenführer, ob Sie diesem Führer durch

Ihre Dienststelle Unterstitzung gewähren können, damit er die

Möglichkeit hat, seine Frau aus dem bombengefährdeten Darmstadt,

wo sie z.Zt. lebt, herausholen und sie in einer Wohnung unter-

bringen kann, die ihren Umständen angepaßt ist.

Die Division hat mittlerweile für 4-Ostuf. V o c k Möbel für

eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche besorgt.

Leider können wir von hier aus nicht direkt helfen, sondern

müssen Ihnen bei Ihrer vielen Arbeit auch mit diesen Dingen zur

Last fallen. Wir tun es aber in der Hoffnung, daß Sie dafür Ver-

ständnis und die Mittel haben, Abhilfe zu schaffen.

Die Frau des W-Ostuf. V o c k , wohnt in Darmstadt, Beckerstr.26.

Heil Hitler!

Ihr gez. La m me rd i n g

F..R.d.A

Kall

4-Hauptsturmführer
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17. JAN. 1945

Prag, den 17. Januar 1945

g.:

Betrifft: Wenzel B a n s e t; Protektoratsangehöriger, Swietla

a.d.s.

l.) Die Angelegenheit ist nach dem Bericht des Oberlandrats

-Inspekteur+ gegenstandslos geworden.

/

2.) Zu den Akten.

Ministerialrat.



DER OBERLANDRAT

INSPEKTEUR DES DEUTSCHEN STAATSMINISTERS

für Böhmen und Mähren

BUDWEIS, den

5. Jänner 1945

72-B

Akt. Zeichen:

Ainlsteramt

Bei Antwortschreiben ist stets dos Aktenzeichen anzugeben

- 9. JAN. 1945

An den

Dentsches Seatentahstetin

Herrn Deutschen Staatsminister

BMhren

für Böhmen und Mähren

tias

E 9 JA 1945

in Pra g

Anl

Betrifft: Wenzel

B a n s e t ; Protektoratsangehöriger,

Swietla a. d. S.

Bezug:

Erlass vom 20. November 1944, St. M. XI B-180 d/44

In obiger Angelegenheit wurde gemäss einer Entscheidung des

Landespräsidenten für Böhmen -Reichsauftragsverwaltung - vom

2. November 1944 Banset eine Nachzahlung in Höhe von rund

RM 3000,--

gewährt. Die monatlich laufende Zuwendung wird ab l. Jänner

1945 auf RM 230,-- festgesetzt. Ich halte diese Lösung für

absolut ausreichend. Banset ist damit zufrieden, zumal so-

wohl er als auch seine Frau bedingt in der Lage sind, zu

ihrem Unterhalt beizutragen. Eine weitere Unterstützung des

Banset aus der Dr. Wilhelm -Frick-Stiftung oder aus anderen

Mitteln ist überflüssig geworden, da bei einem derartigen

Einkommen von Bedürftigkeit nicht gesprochen werden kann.

Ich bitte daher meinen derzeitigen Vorschlag als gegendstands-

los und erledigt zu betrachten.

Mnnnt

∴M.X1B-180 f/44

916



Entwurf!

S

St.M. XI B - 180 e/44

Prag, den 18. Dezember 1944.

Betrifft: Bewilligung einer Beihilfe.

1./ An

Herrn Wenzel B a n s e t

in S w i e t l a a.d.Sasau

Wie dem Herrn Staatsminister bekannt wurde, haben Sie im Jahre

1942 in einem Rüstungswerke in Bremen-Vegesack durch Explosion einer Brand-

bombe einen Arbeitsunfall erlitten, der den Verlust des Augenlichtes zur

Folge hatte. Der Herr Staatsminister hat in Würdigung Ihres Arbeitseinsat-

zes und der nunmehr bei Ihnen bestehenden Erwerbsminderung Veranlassung

genommen, Ihnen ab l. Januar l945 bis auf weiteres eine zusätzliche monat-

liche Beihilfe in-Höhe von 30.- RM zu bewilligen, die Ihnen in vierteljähr-

lichen Beträgen überwiesen werden wird.

2./ Durchschlag von 1/

an den

Herrn Oberlandrat - Inspekteur -

in B u d weis

auf das Schreiben vom 8.12.1944 - Zeichen: I/1 - 24.

3./ Herrn Günther zur weiteren Veranlassung.

4./ Wvl. an

Landrat Dr. Rüttiger.

Ministerialrat.

/2..



DER OBERLANDRAT
INSPEKTEUR DES DEUTSCHEN STAATSMINISTERS
für Böhmen und Mähren
B∪DwEiS,den8 Dezember l944.
inlster
An den Herrn
Akt. Zeichen: I/1 - 24.
Deutschen Staatsminister
Bei Antwortschreiben ist stets das Aktenzeichen anzugel
3 DEZ 1844
Eing
für Böhmen und Mähren
in Prag.
Betrifft: Wenzel Banset, Protektoratsangehöriger, Swietla a.d.S.
Bezug:
Erlass vom 20.11.1944, Nr.St.M. XI B-180 d/44.
Anlagen:
1
Anliegend überreiche ich Abschrift des Schreibens des Leiters
der Reichsauftragsverwaltung in Gumpolds, in welchem dieser auf meine
Veranlassung zur Angelegenheit Banset Stellung nimmt, mit der Bitte um
Kenntnisnahme.
Im Hinblick auf seine Verheiratung halte ich die Unterbrin-
gung des Banset in eine Anstalt nicht für angebracht. Ich schlage viel-
mehr vor, ihm bis auf weiteres eine laufende Unterstützung von monat-
lich 30.- RM zu gewähren.
Mandl
St.M.$B-180e/44
Momyvng 9.9, vn L.R, Dittiner
916



9 2

Der Bezirkshauptmann

-Reichsauftragsverwaltung-

für die Bezirke

Gumpolds, den 2.Dezember 1944.

Gumpolds u. Ledetsch a.d.S.

Aktz: 11-9

An den

Herrn Oberlandrat

Inspekteur des Deutschen Staatsministers

für Böhmen und Mähren

in B_u _d w_e_

i_s_.

Betrifft: Wenzel' B a n s e t , Frotektoratsangehöriger, Swietla

a.d.S.

Bezug

Erlaß des H.Deutschen Staatsministers für Böhmen und

Mähren vom 20.11.1944, Nr. St.M.XI B-180 d/44.

Unter Rückgabe des vorbezeichneten Erlasses berichte ich

folgendes:

Die Angaben über den Vater Banset sind durchaus zutref-

fend. Es wird aber immer wieder behauptet, dass Wenzel Banset der

Beste aus dieser kinderreichen Familie gewesen sei, während eini-

ge seiner Geschwister dem Vater nachgeschlagen seien. Die 30-jäh-

rige Anna Lexová, die Banset inzwischen heiratete, hat er sich aus

der Klar' schen Blindernanstalt mitgebracht, wo sie als Dienstmäd-

chen beschäftigt war. Banset hat seit seiner Verehelichung eine

eigene Wohnung. Damit ist der Verdacht, daß Banset von seinem Vater

oder seinen Geschwistern ausgenützt bezw. als Aushängeschild für

erpresserische Absichten benützt wird, ziemlich ausgeschlossen.

Ich möchte auch mit Rücksicht darauf, daß B.verheiratet

ist, und er einen durchaus ordentlichen Lebensaufwand führt, vor-

schlagen, von einer Unterbringung in einem Heim Abstand zu nehmen.

Umsomehr halte ich es für erforderlich, daß B. - wie bereits früher

dargestellt - schon aus propagandistischen Gründen mit einer ent-

sprechenden Unterstützung bedacht wird. Dabei würde ich vorschlagen,

einer niederen laufenden Unterstützung einer einmaligen höheren

der Vorzug zu geben, da im Falle des Missbrauchs oder des Nachweises

der Unwürdigkeit die Unterstützung ohne weiteres eingestellt werden

kann, während eine höhere einmalige Unterstützung B. zu großen, mit

Rücksicht auf die Kriegsverhältnisse unerwünschten Ausgaben veran-

lassen könnte.

In Vertretung:

gez. Schmidt.



Prag, den 25. November 1944

93

l. Fernschreiben

Staatsmin. Prag

an

Herrn Oberlandrat Dr. B l a s c h e k

Huarh

Betrifft: Protektoratsangehörigen Banset, Swietla a.d.S. -Unter-

stützung.

Bezug:

Ihr Schreiben vom 2l.10.44 -II/l-24.

Ich habe den Vorgang zuständigkeitshalber an das Minister-

amt abgegeben. Sachbearbeiter ist dort Landrat R ü t t i g e r .

2. Ug.an.den- ant

20.12.

W.v.101t.

Ri 27,/110

2 2 6hW17
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94
DER OBERLANDRAT
INSPEKTEUR DES DEUTSCHEN STAATSMINISTERS
für Böhmen und Mähren
BUDwEIS, den 21. Oktober 1944.
Abyaba
An den
II/1-24
Akt. Zeichen:
Herrn Deutschen Staatsminister
Bei Antwortschreiben ist stets das Aktenzeichen anzügeben
für Böhmen und Mähren,
An the Mre e ah
Abtg. Kulturpolitik
z.Hd.jd. SS-Sturmbannführer Wolf
- abgaba baffart Aarterl in ffag Iv.
S
Czerein-Palais.
Betrifft: Protektoratsangehörigen Wenzer Banset,/Swietla a.d.S.;-
Unterstützung.
Bezug:
Mein Schreiben vom 28.8.1944.
Pür baldige Erteilung eines Bescheides auf mein Bezugsschrei-
ben wäre ich dankbar.
MaM
Lu Vorgany liegt ber
Lamdrar Rei tige rur Barbiheing
Hbtellung TV (Aulturpolink)
257m.2.
Em4g, am
2 5 .1944
egen f3.
916
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Der Leiter der Abteilung I

Prag, den 11. November 1944

I 1 b F 8170

inisteramt

An das

15 NOV. 1944

Ministeram t

im H a u s e .

Betrifft: B a n s e t , Wenzel, Swietla a.d.Sasau;

Unterbringung in einem Blindenheim.

Bezug:

Mein Schreiben vom 19.10.1944, Nr. I 1 b - F - 8170

zum dortigen Geschäftszeichen St.M. XI B - 180/44.

Unter Bezug auf den letzten Absatz meines Schreibens teile ich

das mir vom Ministerium des Innern übermittelte Erörterungsergebnis

der Zentralstelle für Blindenfürsorge über B a n s e t mit:

"Der Vater des Blinden, Karl B a n s e t , wurde zwölfmal

gerichtlich bestraft, und zwar wegen Betruges und Veruntreu-

ung; er ist ein Trinker. In seiner Heimatgemeinde Swietla

a.d.Sasau genießt er einen schlechten Ruf. Er lebt mit seiner

Frau im Gemeindehaus und hat 8 Kinder, von denen zwei

gerichtlich bestraft wurden; gegen eine Tochter ist ein

Strafverfahren im Gange.

Wenzel B a n s e t wohnte früher bei seinen Eltern.

Am 30. September 1944 heiratete er die 30jührige Anna Lexová

und mietete eine selbständige Wohnung in Swietla a.d.Sasau,

Neustadt 4i8. Seine Frau sorgt für ihn und ist außerden zeit-

weise mit einem Verdienst von etwa 300 K monatlich in der

Landwirtschaft beschäftigt. Wenzel B a n s e t bekommt als

stiller Teilnehmer an einer Tabaktrafik in Deutsch-Brod 5oo K

monatlich. Aus der Klar'schen Blindenanstalt ist er an

30. April 1944 auagetreten; er möchte nicht mehr in die

Anstalt zurückkehren, weil er verheiratet ist.

Ob der Blinde von seiner Familie als Erwerbsobjekt ausgenutzt

wurde, konnte nicht festgestellt werden. Gegenwärtig geschieht

dies nicht, da er mit seiner Frau im eigenen Haushalt lebt."

Im Auftrage:

ecoo Fieise.

/

15/ 27.44

H bi L.R. Littie

St. MxB -180 d/44
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Ministeramt

Prag, 10. November 1944

St.M. XI B-180 c/44

1./

An den

Leiter der Abteilung I

im Ha use

Betriffti

B a n s e t , Wenzel, Swietla a.d.Sasau,

Unterbringung in einem Blindenheim.

Bezugi

Schreiben vom 19. Oktober 1944

Aktz.: I 1 b F 8170.

Unter Bezug auf den letzten Absatz der vorbezeich-

neten Zuschrift bitte ich um eine kurze Aeusserung über den

Stand der Angelegenheit.

Im Auftrage:

2./ Wv. 1.12.1944.
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St.M. XI B-180 d/44

1./ An den

Herrn Oberlandrat - Inspekteur -

in Bu d weis

Betrifft: Venzel B a n s e t , Protektoratsangehöriger, Swietla a.d.S.

Be zugt

Schreiben an den Herrn Staatsminister vom 15.5.1944 - Zeichen:

I1-24.

In Ihrem Schreiben vom 15.5.1944 hatten Sie vorgeschlagen, Banset

eine einmalige - oder besser leufende Geldunterstützung durch den Herrn Staats-

minister zu gewihren. Im Laufe der Verhandlungen vurde von einer Seite ange-

regt, Banset in einem Heim unterzubringen und die hierfür erwachsenden Geld-

mittel hier zu übernehmen. Im Zuge der weiteren Erhebungen wegen einer geeig-

neten Anstalt für die Unterbringung wurde von der Zentralstelle für Blinden--

fürsorge folgendes berichtet:

"Der Vater des Blinden, Karl B a n s e t , wurde zwölfmal gericht-

lich bestraft, und zwar wegen Betruges und Veruntreuung; er ist ein

Trinker. In seiner Heimatgemeinde Swietla a.d.S. genießt er einen

schlechten Ruf. Er lebt mit seiner Frau im Gemeindehaus und hat

8 Kinder, von denen zwei gerichtlich bestraft wurden; gegen eine

Tochter ist ein Strafverfahren im Gange.

Wenzel B a n s e t wohnte früher bei seinen Eltern. Am 3o.Septem-

ber l944 heiratete er die 30-jährige Anna Lexova und mietete eine

selbständige Wohnung in Swietla a.d.Sasau, Neustadt 418. Seine Frau

sorgt für ihn und ist außerdem zeitweise mit einem Verdienst von

etwa 300 K monatlich in der Landwirtschaft beschäftigt. Wenzel

B a n s e t bekommt als stiller Teilnehmer an einer Tabaktrafik in

Deutsch-Brod 5o0 K monatlich. Aus der Klar'schen Blindenanstalt ist

er am 30. April ausgetreten; er möchte nicht mehr in die Anstalt zu-

rückkehren, weil er verheiratet ist.

Ob der Blinde von seiner Familie als Erwerbsobjekt ausgenutzt wurde,

konnte nicht festgestellt werden. Gegenwärtig geschieht dies nicht,

da er mit seiner Frau im eigenen Haushalt lebt."

Mit Rücksicht auf die inzwischen erfolgte Verheiratung des Banset

dürfte die angeregte Unterbringung in einem Heim ausscheiden und nur Ihr Vor-

schlag der Gewährung einer Unterstützung in Frage kommen. Ich bitte um Ihre

Stellungnahme, ob im Hinblick auf die Verheiratung noch eine - einmalige oder

laufende - Unterstützung bei Banset angezeigt erscheint, gegebenenfalls in

--/-
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welcher Höhe. Vorsorglich bitte ich jedoch auch um eine kurze Äußerung zu

der Frage der Unterbringung in einem Heime.

Im Auftrage:

Ri.

2./ Wv1. 20.12

17626

tot
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2 3 OKT. 1944

Der Leiter der Abteilung I

Prag,

den

19.0ktoer944

I 1 b F 8170

Schnellbrief!

An das

M i n i s t er am t

im H a u s e .

Betrifft: B a n s e t , Wenzel, Swietla a.d.Sasau,

Unterbringung in einem Blindenheim.

Bezug:

Schreiben vom 14.9.1944, St.M.XI B - 180/44.

5 Anlagen.

Lt. Bericht des Ministeriums des Innern kommt für eine

Unterbringung des Blinden Wenzel B a n s e t die

Klar'sche Blindenanstalt in Prag III, Klarplatz 131, in

Betracht. Die Anstalt ist bereit, Banset aufzunehmen. Die

Unterbringungskosten in der Anstalt würden sich auf 5o0 K

monatlich belaufen.

Ich möchte noch bemerken, daß Banset bereits in der Zeit

vom 12. Februar bis 28. April 1944 in der Klar'schen Blinden

anstalt untergebracht war. Aus der Anstalt ist er auf

eigenes Ersuchen, offenbar auf Zureden seiner Angehörigen,

ausgetreten.

Das Ministerium des Innern hat der Zentralstelle für

Blindenfürsorge aufgetragen, die Verhältnisse, in denen

Banset jetzt lebt, ehestens zu erheben und darüber Bericht

zu erstatten.

. l

Wa .q, L.D. Buttiner

St. M. XB-180 e/44
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Der Leiter der Abteilung I

I 1 b F 8170

Prag, den 29. September 1944

An das

Ministeram

M i n i s t e r a m t

im H a u se .

7.:

4. OKT. 1944

Betrifft: B a n s e t · , Wenzel, Protektoratsangehöriger,

Swietla a.d.Sasau, Unterbringung in einem Blindenheim.

Ich habe zu Ihrem Schreiben vom 14.9.1944, St.M. XI B - 180/44,

das Ministerium des Innern angewiesen, ein Blindenheim ausfindig

zu machen, welches für die Unterbringung des Banselt in Frage

kommt und mir auch die Höhe der Unterbringungskosten mitzuteilen.

Sobald mir dieser Bericht vorliegt, werde ich auf die Sache

zurückkommen.

Nathlefhr

QAptg)

p.1p.

hh/8081-fVS



6.0

Mi n i s t e ra m t

St.M. XI B - 180/44

Prag, den 14. September 1944.

Betrifft: Protektoratsangehöriger Wenzel B a n s e t , Swietla a.d.S.;

Unterstützung.

1./

Mit 5 Anlegen g.R.

an die

Abteilung I im H a u s e

Ich bitte um Äußerung, ob dort ein Heim bekannt iat, in das Wenzel

B a n s e t aufgenommen werden könnte und welcher Betrag monatlich zu zahlen

wäre.

Im Auftrage:

02.08

Ri.

2./ Wvl. 2m1.10.

10111.
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DER OBERLANDRAT

INSPEKTEUR DES DEUTSCHEN STAATSMINISTERS

FÜR BOHMEN UND MÄHREN

BUDWEIS,den 28. August 1944

An den

Herrn Deutschen Staatsminister

Abtetlung Iv (Rulturpo.)

für Böhmen und Mähren

Abteilung: Kulturpolitik

Eing, am

3 1 VIII. 1344

z.Hd. von 4-Sturmbannführer W  l f

Ctegen.

R3.

Pr a g IV

Czernin-Palais.

Betrifft: Protektoratsangehöriger Wenzel B a n s e t, Swietla a.d.S.;

Unterstützung.

Bezug:

Hiesiges Schreiben II/l-23 vom 15.5.1944.

Der obige Vorgang wurde laut Auskunft des Ministeramtes

an Sie abgetreten. Ieh darf um Mitteilung bitten, wann ich mit einer

Entscheidung rechnen kann.

Mnua

Molyn!

219

8

Qubei

117
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Abschrift.
 Mamaste toly
Der Oberlandrat
Budweis, 15. Mai 1944.
bi
11Y
A.Z.: II/1 - 24.
o tetnimatenta meroets H  
indana neneaofdoeested dotltirfoedreb dobl
atowdue elletataneid-deNe setenbatteddfote/e
An den
ngtltetdo atroq e t
Herrn Deutschen Staatsminister gnveeslloA TeC/neteiteg
für Böhmen und Mähren aanb edaaim nebrew negstg egod
über den Chef des Ministeramtes
HOOSTRS
TeseFWoueDn mretrs
tentee nelilazv neb
Prag IV,
ns dolm dol eeestldoe ,batw
Czerninpalais.
B1seogeg
Betr.: Protektoratsangehöriger Wenzel B a n s e t ,
Swietla a.d.S.; Unterstützung.
VA
Anl.: 1.
Deriprotektoratsangehörige Rüstungsarbeiter Wenzel
B a n s e t , geboten am 2.2.l9l5, erlitt im Jahre l942 in
einem Rüstungswerk in Bremen-Vegesack durch Explosion einer
Brandbombe einen Arbeitsunfall, durch dessen Folgen er um ein
Auge kam und kurz darauf auch noch das Sehvermögen des zweiten
Auges verlor. Er ist heute völlig erblindet und bezieht nach
dem Unfall eine Rente von rund RM 30.- monatlich.
Da diese Rente nicht als ausreichend angesehen werden
kann, war bereits mein Amtsvorgänger bemüht, ihm den Betrieb
einer Tabaktrafik zu ermöglichen. Auf Anordnung des Deutschen
Staatsministers für Böhmen und Mähren hat ihm infolgedessen
die Finanzlandesdirektion in Prag einen monatlichen Anteil
von RM 5O.- an einem Tabakverschleiss in Deutsch-Brod zugewie-
sen.
Mit Rücksicht auf die starke Gerüchtbildung um den
Arbeitseinsatz der Tschechen im Reich bin ich der Auffassung,
dass gerade in ländlichen Gegenden wie Ledetsch, wo derartige
Fälle bald allgemein bekannt und besprochen werden, monatlich
RM 80.- nicht als hinreichende Entschädigung für eine im
Rüstungseinsatz erlittene völlige Erblindung angesehen werden
können und eine derartig geringfügige Abfindung propagandistisch
schlecht wirkt.
- 2 -
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Ich schlage daher Banset für den Empfang einer zustfeganl
einmaligen - oder besser laufenden Geldunterstützung nemdög Iü1
durch den Herrn Deutschen Staatsminister vor.
V'N' IIT- SV"
Nach der abschriftlich beigeschlossenen Auskunft
des Sicherheitsdienstes RFi, SD-Dienststelle Budweis,
ist Banset politisch nachteilig nicht in Erscheinungb nA
getreten. Der Auffassung, dass in irgendeiner Form
Sorge getragen werden müsste, dass die Unterstützung
den Zugriffen seiner Eltern und Geschwister entzogen
asb
redU
wird, schliesse ich mich an.
.alslegntniaso
gez. Dr. Blaschek
 en  d len Tnnatotvo
.ned
gnstutetetnu.e.b.s altetwe
FdRdA.:
Mmirala
vuT J*
31.7.44
LesneW Tediedreaandtaui eghrbregneatezotNetong TeC
ni Saer erdet mi teirre ,2rer.S.S me nododen , t 9 e n o a
Tonie notolqd dotb dosaze-emea nt drewenudans menie
nie m e negfo nesb dortsinuattodr nente odmodbree
fotdanon -.OE M bov Mov tnel onie Lfelnu mob
debrded neb mrt trlimed
noroeduou aob gaumbrona lok nedoifgömss vs dtiaztladeT renie
nensobegloinl mdt ten nerdl bnw nemdde rit ateteinimdtaste
fietna nedotltamom mente gers ni moldlertbasbnefansnit sib
-@lwegus bord-doadved ni aàleldoezsvledsT menie ne -.oe M nov
.198
neb m gnblidtdol lt  t holalol
aneslna Teb dot nid dotn mi medoent eb sdsantentieda
egidrereb ow doetobod iw nebneg menoilhnk ni beeg sb
doiftsnon nebtew nodoorgeed bnu tnneded atomoyffe bled ellnt
mi snte rui gngibidoetna obneroienntd als tdoln -.O8 M
nobrew nedeesgns gnbnildrd egilföv enettifte stsanioegnteln
dosifetbnsgegota gnubailda egigüignires gidzeteb ante bnu nennön
-S
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Ministera

1.) V er m ering.:

SS 

Frag, den 2. August 1944.

Nach dem ErlaR desReiehsprotertorsüber die "Dr.Wilhelm

Frickstiftung für bedürftige Protektoratsangehörige" vom

16.3.l944 können u.a. einmalige oder laufende Beihilfen an

Protektoratsangehörige gewährt werden, die aus Anlaß ihrer

Tätigkeit in der Rüstungswirtschaft …....... außerhalb des

Protektorats verunglückt …....... sind ( § 3, Ziffer 2 ),

Eine Rücksprache nit Reg.Rat Schwandner, den Geschäftsführer

der Stiftung,ergab jedoch, daß im allgemeinen nur einmalige

Beihilfen bis zur Höhe von RM 500.-- ausgezahlt werden.

Laufende Unstützungen sollen und sind auch bisher nicht gewährt

worden; der vorliegende Fall würde zu einem - offenbar nicht

erwünschten - Präzedenzfall werden.

Mit einer einmaligen Beihilfe ist dem Banset jedoch nicht

gedient. Er hat als völlig Erblindeter z.Zt. nur 80.- RM nonat-

lich; es müßte ihm ein Zuschuß von nindestens weiteren lo0.-RM

monatlich gewährt werden, wenn man ihm wirklich helfen will.

Es ist m.E. jedoch fraglich, ob ihm - mit Rücksicht auf die

geschilderten Familienverhältnisse - überhaupt mit einer Geld-

Aif war

rente gedient ist. Das Richtige wäre, ihn in einem Heim unter-

auf!

zubringen. Hierfür müßten Mittel des Herrn Staatsministers

zur Verfügung gestellt werden.

2.) Herrn Abteilungsleiter vorgelegt.

Myma

44 -Paf tr.9in6
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Sicherheitsdienst RF4

SD-Dienststelle Budweis.

Budweis, den ll.5.1944.

An den

Inspekteur des Deutschen Staatsministers

Herrn Oberlandrat Dr. B l.a s c h e k

Bud wei s.

Betrifft: Banset_Václav, Elektrotechniker, geb.2.2.l9l5 in

Swietla, Bez. Ledetsch, ledig, konfessionslos, Prot.

Angeh., wohnhaft Swietla Nr.338.

Banset lebt mit seinen übel beleumundeten Eltern und Ge-

schwistern im gemeinsamen Haushalt im Armenhaus von Swietla. Der

Vater des B., Karl Banset, ist zwölfmal vorbestraft, wie sich

auch seine beiden Brüder in Haft befinden sollen. Die Eltern des

B. werden als arbeitsscheu und unehrlich geschildert. Es ist an-

zunehmen, dass sie ihren erblindeten Sohn als Erwerbsobjekt für

ihre Zwecke ausnützen und so auf bequeme Art ihren Unterhalt si-

cherstellen.

Der Obengenannte dagegen wird zum Unterschied von sei-

nen Eltern und Geschwistern in charakterlicher Hinsicht gut be-

urteilt und gilt als strebsamer Mensch.

Welcher politischen Partei Banset früher angehört hat,

konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, da er seit seinem 14.

Lebensjahr zumeist ausserhalb seines Wohnortes tätig war. Es

heisst aber, dass sich Banset politisch nie betätigt haben soll.

Heute gehört B. der NG als Mitglied an. Nachteiliges wurde in po-

litischer Hinsicht nicht in Erfahrung gebracht.

In strafrechtlicher Hinsicht ist Banset ebenfalls

nicht in Erscheinung getreten.

Am 29.4.1944 kehrte B. aus der Klarschen Blindenanstalt

in Prag nach Swietla zurück. Banset wird für eine grössere Unter-

stützung als würdig befunden. Mit Rücksicht auf seine charakter-

lich schlechten Eltern und Geschwister, wäre es jedoch angebracht,

unter allen Umständen sein Einkommen den Zugriffen seiner Eltern

und Geschwister zu entziehen, da sonst nicht Banset, sondern des-

sen Familienangehörigen als Nutzniesser dieser seiner Bezüge auf-

treten würden.

gez. Eichler

4-Sturmbannführer.
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DER OBERLANDRAT
INSPEKTEUR DES DEUTSCHEN STAATSMINISTERS
für Böhmen und Mähren
BUDWEIS, den 15. Mai 1944.
Akt. Zeichen: II/1 - 24.
POCSE
-
Bei Antwortschreiben ist stets das Aktenzeichen anzugeben
isteramt
An den
.
Eing.:
18. MAI 1944
Herrn Deutschen Staatsminister oa  if oa
für Böhmen und Mähren
über den Chef des Ministeramtes
Prag IV
Czernin-Palais.
Betrifft: Protektoratsangehöriger Wenzel B a n s e t, Swietla a.d.S.;
Unterstützung.
Anlagen: 1
Der protektoratsangehörige Rüstungsarbeiter Wenzel
B a n s e t, geboren am 2.2.l9l5, erlitt im Jahre l942 in einem
Rüstungswerk in Bremen-Vegesack durch Explosion einer Brandbombe
einen Arbeitsunfall, durch dessen Folgen er um ein Auge kam und
kurz darauf auch noch das Sehvermögen des zweiten Auges verlor.
Er ist heute völlig erblindet und bezieht nach dem Unfall eine
Rente von rund RM 3o,- monatlich,
Da diese Rente nicht als ausreichend angesehen werden
kann, war bereits mein Amtsvorgänger bemüht, ihm den Betrieb
einer Tabaktrafik zu ermöglichen. Auf Anordnung des Deutschen
Staatsministers für Böhmen und Mähren hat/infolgedessen die
Lm
Finanzlandesdirektion in Prag einen monatlichen Anteil von
RM 5o,- an einem Tabakverschleiss in Deutsch-Brod zugewiesen.
Mit Rücksicht auf die starke Gerüchtbildung um den
Arbeitseinsatz der Tschechen im Reich bin ich der Auffassung,
dass gerade in ländlichen Gegenden wie Ledetsch, wo derartige
Fälle bald allgemein bekannt und besprochen werden, monatlich
RM 8o,- nicht als hinreichende Entschädigung für eine im Rü-
stungseinsatz erlittene völlige Erblindung angesehen werden
44.duitng
können und eine derartig geringfügige Abfindung propagandistisch
schlecht wirkt.
iaeg fedend
Ich schlage daher Banset für den Empfang einer einma-
iek ade :
ligen - oder besser laufenden Geldunterstützung durch den Herrn
Deutschen Staatsminister vor.
Mn
Nach der abschriftlich beigeschlossenen Auskunft des
Sicherheitsdienstes RF4,SD-Dienststelle Budweis ist Banset po-
litisch
12(}-
UrbR
bo75,
912
St. M.X1  -180/44
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litisch nachteilig nicht in Erscheinung getreten. Der Auffas-

sung, dass in irgendeiner Form Sorge getragen werden müsste,

dass die Unterstützung den Zugriffen seiner Eltern und Geschwi-

ster entzogen wird, schliesse ich mich an.
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